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Zunehmend wird in den Medien über per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen 

(PFAS) als „ewige Chemikalien“ berichtet [1]. Mit ihren exzellenten wasser-, 

fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften werden sie in zahlreichen An­

wendungen eingesetzt [2]. So finden sich PFAS etwa als Beschichtungen oder 

Additive in Outdoortextilien, Reinigungsmitteln und Bratpfannen [2]. Es sind 

allerdings auch toxische Effekte für den menschlichen Körper beschrieben. 

Das CVUA-Westfalen beteiligt sich maßgeblich an der Entwicklung geeig­

neter Analysemethoden und untersucht am Standort Arnsberg tierische 

Lebensmittel und Futtermittel auf PFAS.

Leitsubstanzen durch europäische Sicherheits-

behörde festgelegt

Vor allem die perfluorierten Stoffe haben eine hohe 

Persistenz und reichern sich daher in der Umwelt an [2]. 

Über verschiedene Eintragspfade werden PFAS schließ

lich vom Menschen aufgenommen, z. B. durch den Ver

zehr pflanzlicher und tierischer Lebensmittel und durch 

das Trinkwasser [2]. Für vier Leitsubstanzen wurde auf

grund von toxischen Effekten eine tolerierbare wöch

entliche Aufnahmemenge (TWI) durch die Europäische 

Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) abgeleitet: 

Perfluoroctansäure [PFOA], Perfluornonansäure [PFNA], 

Perfluorhexansulfonsäure [PFHxS] und Perfluoroctan

sulfonsäure [PFOS]. Die TWI liegt als Summe für diese 

vier Substanzen bei 4,4 ng/kg Körpergewicht [2]. Zu-

dem sind durch die Verordnung VO (EU) 2022/2388 

seit Anfang des Jahres 2023 Höchstmengen gültig, um 

den Verbraucherschutz zu verbessern [3].

Aquatische Lebensmittel besonders belastet

Ein wesentlicher Eintragspfad für PFAS über die Er

nährung sind aquatische Lebensmittel. Vor allem Fische 

in den ubiquitär belasteten Gewässern sind durch die 

Kiemenatmung und über die Nahrung permanent PFAS 

ausgesetzt und akkumulieren diese [4]. Aufgrund der 

Verdünnung in marinen Gewässern sind die gängigen 

Salzwasserfische normalerweise deutlich geringer be

lastet als Fische aus Binnengewässern [4]. Die PFAS-

Belastung der Binnengewässer ist geprägt durch loka

le Hotspots, Einleitungszonen und Anreicherungen in 

den Sedimenten, sodass die Gehalte in den Fischen 

deutlich stärker divergieren [4]. Insgesamt weisen die 

Gewässer in urbanen und industriegeprägten Räumen 

oder in der Nähe von Schadflächen häufig stark belas

Pascal König | CVUA-Westfalen

PFAS in Fischen
Hohe Belastung in Proben aus NRW-Binnengewässern

tete aquatische Lebensformen auf [4]. Über die trophi-

schen Ebenen, also vom Friedfisch zum Raubfisch, 

reichern sich die Substanzen in den Organismen immer 

weiter an, hierbei spielt ebenfalls das Alter der Fische 

eine wesentliche Rolle [5]. Daher sind im Jahr 2022 im 

CVUA-Westfalen 65 Fischproben aus NRW-Binnenge-

wässern mit einer sensitiven LC-MS/MS-Methode auf 

PFAS untersucht worden. In Tabelle 3 wird ein Auszug 

aus den generierten Analyseergebnissen dem Höchst-

gehalt gegenübergestellt.

PFAS in allen Proben nachweisbar

In allen untersuchten Proben wurden mindestens 

drei Substanzen aus dem Untersuchungsspektrum 

nachgewiesen, darunter vor allem PFHxS und PFOS. Die 

Daten zeigen, dass die bestimmten Gehalte zwischen 

den Fischarten deutlich divergieren. Wird die trophische 

Ebene miteinbezogen, belegen die untersuchten Pro-

ben eine Anreicherung von PFAS in der Nahrungskette. 

Die Barschproben haben deutlich höhere Gehalte als 

die anderen untersuchten Fischarten. Unter Berück-
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sichtigung eines kalkulierten Zahlenwerts der trophi-

schen Ebene [6] sind die Flussbarsche innerhalb der 

untersuchten Fische an der Spitze der Nahrungskette. 

Im Schnitt deutlich geringer belastet sind die unter-

suchten Hechte, die ebenfalls zu den Raubfischen zäh

len. Unter den Hechtproben sind allerdings auch zwei 

Proben deutlich stärker belastet (111 µg/kg PFOS und 

71 µg/kg PFOS). Insgesamt sind die bestimmten PFAS-

Gehalte für Rotauge, Schleie und Brasse geringer. Auf 

Grundlage der Höchstmengen sind nur die untersuch-

ten Rotaugen nicht zu beanstanden. Unter Berücksich-

tigung einer wöchentlichen Aufnahmemenge von 105 g 

Fisch [7] und eines Körpergewichts von 70 kg wird die 

TWI von 4,4 ng/kg Körpergewicht bereits um das Fünf-

fache für die am geringsten belasteten Rotaugen über-

schritten.

Höchstmengen an PFAS überschritten

Die nachgewiesenen PFAS-Gehalte in den Fischen 

der NRW-Binnengewässer überschreiten größtenteils 

die Höchstmengen und rechnerisch auch die TWI. Daher 

ist davon auszugehen, dass vor allem für Vielverzehrer

innen und Vielverzehrer dieser Fischarten (Angler) der 

regelmäßige Konsum problematisch ist. Allerdings stellt 

auch der seltene Konsum hochbelasteter Fische ein 

Risiko dar.

Durch die hohe Persistenz und Bioakkumulation 

ist weiter von einer hohen regionalen Belastung von 

Binnengewässerfischen auszugehen. Mit Blick auf den 

vorsorglichen Verbraucherschutz erscheint es daher 

weiter notwendig, PFAS-Gehalte in Fischen aus Binnen

gewässern zu erfassen.

Quellen:
[1]	� Müller A. PFAS: Was ewige Chemikalien so tückisch macht. 

ZEIT ONLINE; 2023.
[2]	� EFSA CONTAM Panel. Risk to human health related to the pre-

sence of perfluoroalkyl substances in food. EFSA J 2020; 18(9): 
e06223.

[3]	� VO (EU) 2022/2388 der Kommission vom 07.12.2022 zur  
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 hinsichtlich der 
Höchstgehalte an Perfluoralkylsubstanzen in bestimmten  
Lebensmitteln: VO (EU) 2022/2388; 2022.

[4]	� Augustsson A, Lennqvist T, Osbeck CMG et al. Consumption of 
freshwater fish: A variable but significant risk factor for PFOS 
exposure. Environ Res 2021; 192: 110284.

Barsch Hecht Schleie Brasse Rotauge

Anzahl Proben 25 9 3 13 13

PFHxS

Median [µg/kg] 0,43 1,56 1,44 1,61 0,29

Höchstmenge [µg/kg] 1,5 0,2 0,2 1,5 1,5

Minimum [µg/kg] 0,31 0,7 0,48 1,09 0,1

Maximum [µg/kg] 3,6 3,97 2,48 2,34 1,72

PFOS

Median [µg/kg] 287 42,6 32,7 39,2 12,9

Höchstmenge [µg/kg] 35 7 7 35 35

Minimum [µg/kg] 17,8 23,6 21,6 27 3,01

Maximum [µg/kg] 564 111 34,4 55,2 33,2

Summe 
(PFOA, PFNA, 
PFHxS, PFOS)

Median [µg/kg] 289 44,2 35,2 40,9 13,2

Höchstmenge [µg/kg] 45 8 8 45 45

trophische Ebene [6] 4,4 4,1 3,7 3,1 3

Tabelle 3: �Auszug aus den Untersuchungsergebnissen der Fischproben und Angabe der gültigen Höchstmenge.  
Von den 22 untersuchten PFAS werden hier nur der Median und die Spannweite von PFHxS und PFOS sowie die 
Summe der vier EFSA-PFAS dargestellt.

[5]	� Cara B, Lies T, Thimo G, Robin L, Lieven B. Bioaccumulation 
and trophic transfer of perfluorinated alkyl substances (PFAS) 
in marine biota from the Belgian North Sea: Distribution and 
human health risk implications. Environ Pollut 2022; 311: 
119907.

[6]	� Froese, R. and D. Pauly. FishBase: World Wide Web electronic 
publication; 2022. Online verfügbar unter: www.fishbase.org, 
Version (08/2022).

[7]	� Max-Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung 
und Lebensmittel. Nationale Verzehrsstudie II: Lebensmittel-
verzehr und Nährstoffzufuhr auf Basis von 24h-Recalls; 2013.

www.fishbase.org
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Nur zugelassene gentechnisch veränderte Organismen 

(GVO) dürfen in oder zu Lebensmitteln bzw. Futter­

mitteln verarbeitet werden. Der Einsatz von GVO als 

Lebensmittel bzw. in Lebensmitteln ist aufgrund der 

kontroversen Diskussion und der geringen Akzeptanz 

in der Bevölkerung eher gering. Häufiger werden GVO 

allerdings in Futtermitteln eingesetzt. 

Aufwendige Analyseverfahren

Das herkömmliche Verfahren zum Screening pflan-

zenbasierter Produkte auf GVO wird aufgrund der Fülle 

an GVO immer ineffizienter und umfassender. Zur Ana

lyse einer einzelnen Probe sojahaltiger Futtermittel ge

hören sechs Screeningelemente und zwei eventspezi

fische Verfahren. Bei den meisten Futtermittelproben 

ist die Aussagekraft der Screeninganalyse im negati-

ven Fall ausreichend. Hierdurch kann das Vorhanden-

sein einzelner GV-Linien ausgeschlossen werden. Posi

tive Ergebnisse, die vor allem in Mischfuttermitteln 

immer wieder auftreten, müssen in aufwendigen Zweit

analysen abgeklärt werden. 

Aufgrund der zugelassenen Vielzahl von GVO-Linien 

sind im Futtermittelbereich immer wieder Spuren an 

GVO zu finden. Ist im Soja-Einzelfuttermittel die Anzahl 

der möglichen Zweituntersuchungen bei der Analyse 

auf GVO auf 16 linienspezifische Nachweise begrenzt, 

müssten im Mischfuttermittel zusätzlich auch alle an

deren pflanzlichen Bestandteile auf GV-Linien unter-

sucht werden. Dies ist routinemäßig nicht zu leisten. 

Next Generation Sequencing

Im Gegensatz zu PCR-basierten Methoden ermög-

lichen Next-Generation-Sequencing(NGS)-Methoden 

einen nicht zielgerichteten Ansatz. In der Regel wird 

der Nukleinsäuregehalt einer Probe sequenziert. Aus 

den rekonstruierten genomischen Informationen kann 

dann auf ihre Zusammensetzung geschlossen werden. 

Die CVUÄ RRW und OWL erhielten im Jahr 2022 Förder

mittel des Ministeriums für Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz NRW für ein Projekt zur Entwicklung 

einer NGS-basierten Methode für ein effizientes GVO-

Screening in Mischfuttermitteln.

Anreicherungs-Sequencing

Bei GVO-Proben ist das Sequenzieren der gesamten 

DNA nicht praktikabel, da eine enorme Datenmenge 

erzeugt werden müsste, um GVO-Sequenzen bei der 

Zielkonzentration von 0,1 % nachzuweisen und zu iden

tifizieren. Das sogenannte Anreicherungs- (oder Cap-

ture-)Sequencing ermöglicht die Anreicherung eines 

Sequenzierungslaufs mit Zielsequenzen, wodurch der 

genomische Hintergrund reduziert und der Fokus auf 

die interessanten Sequenzen gelegt wird. Bei der An-

reicherung werden genomische Regionen von Interes

se durch Hybridisierung mit zielspezifischen biotinyl

ierten Nukleinsäure-Sonden erfasst, die dann durch 

magnetischen Pulldown isoliert werden. Wir haben eine 

Methode entwickelt, die ein breites Spektrum von GV-

Linien in sieben wichtigen Kulturpflanzenarten (Soja-

bohnen, Mais, Raps, Weizen, Rüben, Leinsamen und 

Luzerne) abdeckt. In einem prospektiven Ansatz wurden 

acht Proben analysiert, darunter sechs Soja-Referenz-

proben aus reinen zertifizierten Referenzmaterialien 

(ZRM) oder aus einer Mischung von einer realen Futter

mittelprobe und ZRM mit einem GVO-Gehalt zwischen 

0,01 % und 10 %, eine Ringversuchsprobe und eine 

echte (unbekannte) Probe. 

Dr. Grégoire Denay, Dr. Hella Monse | CVUA-RRW, Dr. Henning Petersen | CVUA-OWL

Qualitatives Screening von GVO
Next Generation Sequencing steigert Effizienz
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Während ein herkömmliches PCR-Screening-Ver-

fahren zu mehr als zehn linienspezifischen Analysen 

für jede Referenzprobe geführt hätte, beschränkte die 

Methode der Anreicherungs-Sequenzierung diese Zahl 

auf eine bis sieben linienspezifische Analysen, die für 

die Bestimmung der Zusammensetzung der Proben 

notwendig sind. Linien mit einem Gehalt unter 0,1 % 

wurden nicht erkannt.

Eine Nachweisgrenze < 0,1 % ist auch mit herkömm

lichen Real-Time-PCR-Methoden in Mischfuttermitteln 

in den meisten Fällen nicht realisierbar. Die Analyse der 

Ringversuchsprobe zeigte ebenso, dass die Methode 

präziser als das klassische PCR-Screening ist, und 

beschränkte die Zahl der Sekundäranalysen auf eine 

Handvoll.

Abbildung 40: Schematische Darstellung des  
Anreicherungs-Sequenzierungsprozesses
1	� Die gesamte DNA der Proben wird extrahiert. 

Diese umfasst sowohl die genomische DNA (blau) 
als auch die GVO-Inserts (grün).

2	� Die DNA wird in kleine Stücke fragmentiert, die se-
quenziert werden können.

3	� Die Nukleinsäure-Sonden aus dem Anreicherungs-
panel binden durch Sequenz-Komplementarität an 
die Zielelemente.

4	� Das Biotin auf den Sonden wird von Streptavidin-
Beads gebunden, die zur Anreicherung der Probe 
mit Zielsequenzen verwendet werden, während  
ungebundene Sequenzen weggewaschen werden.

5	� Die DNA-Stücke werden mit der Short-Read-
Sequenzierungstechnologie sequenziert.

6	� Die Zielsequenzen werden bioinformatisch  
rekonstruiert zur Bestimmung der in der Probe 
vorhandenen GVO-Events.

Vorteile der Methode

Die Methode wird noch in Zusammenarbeit mit dem 

NRL-GVO (BVL) optimiert und auf weitere Nutzpflan-

zenspezies erweitert.

Die großen Vorteile der Methode: 

	� stark reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand im Labor

	� Detektion von GVOs, bei denen es kein Referenzma

terial und damit keine eventspezifische Methode 

gibt

Die Sensitivität der Methode ist im ersten Anlauf dabei 

aber vergleichbar mit den herkömmlichen Methoden. 
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Gesättigte Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MOSH) können je nach Ketten-

länge und Viskosität in Organen des menschlichen Körpers angereichert 

werden; aromatische Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MOAH) haben kanz

erogenes Potenzial. Beides hat die Europäische Behörde für Lebensmittel-

sicherheit (EFSA) bereits im Jahr 2012 festgestellt. Die Kontamination von 

Lebensmitteln durch Mineralöle – insbesondere MOAH – sollte daher mini-

miert werden. Erlaubt sein sollten aus Sicht des Bundesinstituts für Risiko-

bewertung (BfR) nur kleine Mengen aus Verunreinigungen, dem Herstel-

lungsprozess, der Lagerung etc., die selbst bei guter Herstellungspraxis 

technisch nicht zu vermeiden sind. 

Dr. Christophe Goldbeck | CVUA-MEL, Marcel Kott | CVUA-RRW, Dr. Giuseppe Cacciatore | CVUA-Westfalen 

Neues von MOSH und MOAH
Mineralöle in Säuglingsnahrung, Speiseölen, Fetten, Verpackungen

Um die technische Vermeidbarkeit nach dem ALARA-

Prinzip (As Low As Reasonably Achievable) zu beurtei

len, können die gemeinsamen Orientierungswerte des 

Bunds für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde 

(BLL) und der Bundesländer herangezogen werden [1].

Säuglingsnahrung – keine MOAH-Belastung 

mehr feststellbar

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Nichtregierungs-

organisation Foodwatch Ergebnisse zu Mineralölunter

suchungen in Säuglingsanfangsmilch: Demnach waren 

Produkte mit MOAH belastet, oberhalb einer Bestim-

mungsgrenze von 0,5 mg/kg. Das CVUA-MEL führte 

dazu eigene Untersuchungen durch: In 14 von 50 Pro-

ben (28 %) lag der MOAH-Gehalt oberhalb einer Be

stimmungsgrenze von 0,5 mg/kg (bis zu 3,3 mg/kg). 

Als Hauptursache der Kontamination wurden Fettmi

schungen identifiziert, die der Säuglingsnahrung als 

Zutat zugesetzt werden.

Da Säuglinge eine besonders sensible und schüt-

zenswerte Verbrauchergruppe sind, für die Säuglings-

nahrungsmittel zudem alternativlos sind, werden diese 

Lebensmittel seitdem am CVUA-MEL kontinuierlich auf 

Mineralöle untersucht. Bis Jahresende 2022 insgesamt 

218 Proben. Die letzte Probe, bei der MOAH oberhalb 

der Bestimmungsgrenze nachzuweisen war, wurde am 

27. April 2020 von der amtlichen Überwachung ent-

nommen.

Erfreulich ist, dass von 2019 bis 2022 auch bei den 

MOSH eine deutliche Abnahme zu verzeichnen ist. So 

wurden im Jahr 2019 durchschnittlich 5 mg MOSH pro 

kg Säuglingsnahrung nachgewiesen und im Jahr 2022 

nur noch 1,8 mg pro kg.

Um Zahlen zu erheben, die zur Beurteilung der gu-

ten Herstellungspraxis, aktuellen Mineralöl-Exposition 

und Lebensmittelsicherheit von Säuglingsmilchpulver 

herangezogen werden können, initiierte das CVUA-MEL 

gemeinsam mit dem BfR für 2022 ein Monitoring, des-

sen Bericht voraussichtlich 2023 veröffentlicht wird.
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Speiseöle und Fette – weiterhin teilweise  

deutlich kontaminiert

Der Produktverantwortliche muss im Rahmen seiner 

Sorgfaltspflicht der Ursache nachgehen, wenn in Speise

ölen und Fetten MOSH oberhalb von 13 mg/kg und 

MOAH oberhalb von 2 mg/kg bestimmt werden (gemäß 

der BLL-Orientierungswerte [1]).

Im Jahr 2022 wurden bei zwölf von 77 untersuch-

ten Proben (15 %) die Orientierungswerte für MOSH 

(bis zu 62 mg/kg) und MOAH (bis zu 5,5 mg/kg) über-

schritten. Wird als Bestimmungsgrenze nicht mehr die 

der Guideline des Joint Research Centre (JRC) aus dem 

Jahr 2019 zugrunde gelegt, sondern die der DGF-Ein-

heitsmethode C-VI 22 von 1 mg/kg, so waren es sogar 

26 Proben (34 %), bei denen MOAH nachgewiesen wur

den. Im positiven Sinne bedeutet dies, dass MOAH-Ge

halte unterhalb einer Bestimmungsgrenze von 1 mg/kg 

in Fetten und Ölen sowohl technisch einzuhalten als 

auch analytisch überprüfbar sind.

Quelle:
[1]	� Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV), Arbeits-

gruppe Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände, Wein und  
Kosmetika (ALB), Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittel
kunde e.V. (BLL), Orientierungswerte für Mineralölkohlenwasser
stoffe (MOH) in Lebensmitteln, Stand August 2021.

Verpackungsmittel – Drittlandimporte immer 

noch problematisch

Seit dem Jahr 2011 untersucht das CVUA-MEL Mine

ralöl-Übergänge aus Verpackungen auf Lebensmittel. 

Während im Jahr 2016 noch 9 % der Proben beanstan-

det und 19 % bemängelt wurden, ist seit 2017 erfreu

licherweise ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen: 

So wurden im Jahr 2018 nur noch 3 % der Proben be-

anstandet und 6 % bemängelt. Ein wesentlicher Grund 

hierfür: Bei den Verpackungen werden vermehrt mine

ralölfreie Materialien verwendet sowie schützende, für 

Mineralöl undurchlässige Verpackungs-Barrieren. Die 

vom BfR geforderte größtmögliche Minimierung wird 

so seit Jahren erfolgreich umgesetzt. 

Hohe Mineralölgehalte werden allerdings weiterhin 

in Lebensmitteln aus Drittländern nachgewiesen, die 

etwa in Asia- und Orientshops verkauft werden. Aus den 

Untersuchungen ließen sich folgende Erkenntnisse ab

leiten:

Die höchsten Übergänge an Mineralölen stammten

	� aus Jutesäcken, die mit sogenanntem Batching Oil 

(Zusatz zur Verleihung der Geschmeidigkeit) behan

delt wurden: bis zu 17 mg/kg MOSH und 9,2 mg/kg 

MOAH in Basmatireis aus Indien.

	� aus ungeeigneten Farben, mit denen Verpackungen 

und Kontaktmaterialien bedruckt waren: bis zu  

30 mg/kg MOSH und 9,2 mg/kg MOAH in Couscous 

aus Jordanien.
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Bienenwachs in Schokoladenform
Nicht zum Verzehr geeignet

Selbstbedienungsverkaufsstände an Bauernhöfen sind sehr beliebt. Betreibt 

der Bauernhof auch eine Imkerei, können manchmal neben Honig auch Tafeln 

honiggelber, süßlich duftender „Schokolade“ erworben werden (Abbildung 

41). Allerdings wird überrascht sein, wer in diese wohlriechende weiße Tafel 

beißt, denn will sie doch so gar nicht im Mund schmelzen, da sie aus Bienen

wachs besteht. Zugegeben, der Geschmack ist nicht wirklich überzeugend, 

aber was kann an Bienenwachs, noch dazu direkt vom Erzeuger, schon ge

fährlich sein?

Strafbare Verwechslung

Gemäß Lebensmittelgesetz sind mit Lebensmitteln 

verwechselbare Produkte zwar keine Lebensmittel, es 

ist jedoch aufgrund von Form, Geruch, Farbe, Aussehen, 

Aufmachung, Kennzeichnung, Volumen oder Größe vor

hersehbar, dass sie von den Verbraucherinnen und Ver

brauchern, insbesondere von Kindern, mit Lebensmit-

teln verwechselt werden können und deshalb zum Mund 

geführt, gelutscht oder geschluckt werden. Dadurch 

kann insbesondere die Gefahr des Erstickens, der Ver-

giftung, der Perforation oder des Verschlusses des Ver

dauungskanals entstehen. Bei einem derartigen Tatbe

stand handelt es sich keineswegs um ein Kavaliersdelikt, 

denn wer mit Lebensmitteln verwechselbare Produkte 

für andere herstellt, behandelt oder in den Verkehr bringt, 

begeht eine Straftat, die mit einer hohen Geld- oder Frei

heitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann.

Die eingangs beschriebenen und dem CVUA-MEL 

vorgelegten Bienenwachstafeln ähneln in Form, Farbe, 

Aussehen, Größe und Geruch weißer Schokolade, die 

mit Honig aromatisiert wurde. Aufgrund dieser Merk-

male können sie zweifelsohne insbesondere von Kin-

dern mit einer Tafel Schokolade verwechselt werden. 

Doch handelt es sich dabei um eine Verwechselbarkeit 

im Sinne des Gesetzes? Das setzt voraus, dass von dem 

Bienenwachs auch eine konkrete Gesundheitsgefahr 

ausgeht.

Abbildung 41: �„Schokoladen“-Tafel aus Bienenwachs,  
mit geschwärztem Etikett
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Gesundheitsgefahr Bienenwachs?

Bienenwachs darf als Lebensmittelzusatzstoff  

(E901) in den Verkehr gebracht werden, sofern es frei 

von unerwünschten Rückständen ist. Da nachgewiesen 

wurde, dass sich in Bienenwachs Pestizide anreichern 

können, wurden die Bienenwachstafeln im CVUA-MEL 

auf Pestizidrückstände untersucht – und tatsächlich 

konnten acht Pestizide nachgewiesen werden.

Doch schon Paracelsus wusste:

Alle Dinge sind Gift,  

und nichts ist ohne Gift.  

Allein die Dosis macht, 

dass ein Ding kein Gift ist.

Einige Rückstände können schon nach einmaligem 

Verzehr gesundheitliche Schädigungen hervorrufen. Für 

diese Stoffe wird zur Beurteilung des Gesundheitsrisi

kos die akute Referenzdosis (ARfD) herangezogen. Da

gegen beschreibt der sogenannte ADI-Wert (Accepta-

ble Daily Intake) die Menge eines Stoffs, die bei einer 

lebenslangen täglichen Aufnahme als für die mensch-

liche Gesundheit unbedenklich angesehen wird.

Worst-Case-Szenario

Auch zur Beurteilung der Pestizidrückstände in den 

Bienenwachstafeln wurde in einem Worst-Case-Sze-

nario die orale lebenslange Exposition betrachtet. Um 

den ADI einzelner Pestizide auszuschöpfen, müsste 

ein 10 kg schweres Kind danach täglich ca. 11 g (ent-

sprechend zwei bis drei Stückchen) und ein 60 kg 

schwerer Erwachsener täglich ca. 65 g (entsprechend 

15 bis 16 Stückchen) Bienenwachs verzehren. Bereits 

beim ersten Stück wäre einem voraussichtlich aller-

dings der Appetit vergangen. Vor diesem Hintergrund 

wurde die Probe dahin gehend beurteilt, dass von ihr 

keine gesundheitliche Gefahr und somit auch keine Ver

wechselbarkeit mit Lebensmitteln im Sinne des Geset

zes ausgeht. Damit hatte der Produktverantwortliche 

noch einmal Glück gehabt und entging einem möglichen 

Strafverfahren. 

Achtung: nicht lebensmittelecht!

Ungeachtet dessen wurde das Bienenwachs als nicht 

lebensmittelecht beurteilt. Der für den Fall zuständigen 

Behörde wurde empfohlen, den Produktverantwortli-

chen über den Befund zu informieren und zu prüfen, 

wie er im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht ausschließen 

kann, dass andere Chargen keine Pestizide in Konzentra

tionen aufweisen, die ein gesundheitliches Risiko dar-

stellen. Das Bienenwachs sollte zudem tunlichst nicht 

mehr in Schokoladentafelform angeboten werden und 

mit einem Warnhinweis „ACHTUNG: nicht lebensmit

telecht!“ gekennzeichnet werden. Nur so kann eine Ver

wechslung mit Lebensmitteln und die daraus ggf. re-

sultierende Straftat vermieden werden.
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Bedarfsgegenstände aus Papier
Schutz vor Nässe = Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher?

Lebensmittelkontaktmaterialien [Food Contact Materials (FCM)] aus Papier 

wie Trinkhalme und Backförmchen kommen bestimmungsgemäß mit feuch-

ten Lebensmitteln in Kontakt. Gleichsam ist bei Spielzeugen aus Papier wie 

Bilderbüchern oder Puzzles für Kleinkinder davon auszugehen, dass diese 

nicht nur in die Hand, sondern auch in den Mund genommen werden (soge

nanntes „Mouthing“). Angesichts dieser Verwendung ist für beide Produkt

gruppen eine hohe Nass- und Reißfestigkeit vonnöten, die u. a. durch die 

Verwendung von Nassverfestigungsmitteln auf Basis von PAAE-Harzen 

(Polyaminoamidepichlorhydrin) erreicht werden kann.

Papiere, denen PAAE-Harze zugesetzt wurden, kön-

nen jedoch unter anderem die Chlorpropanole 3-Mono

chlor-1,2-propandiol (3-MCPD) und 1,3-Dichlor-2-pro-

panol (1,3-DCP) als Reaktionsprodukte oder Verunreini

gungen enthalten, die als möglicherweise bzw. wahr-

scheinlich krebserregend beim Menschen eingestuft 

sind. Aufgrund der Wasserlöslichkeit beider Verbindun

gen können diese in feuchte Lebensmittel und auch 

den menschlichen Speichel übergehen. 

Bereits in den vergangenen Jahren hat das CVUA-

MEL wiederholt auf Befunde zu Chlorpropanolen in 

FCM (Jahresberichte 2016, 2017 und 2020) und Spiel-

zeugen (Jahresbericht 2020) aus Papier hingewiesen 

und dadurch eine hohe Relevanz für den Verbraucher-

schutz festgestellt. Daher wurden 2022 im Rahmen 

eines Monitorings verschiedene FCM und Spielzeuge 

aus Papier auf den Übergang von 3-MCPD und 1,3-DCP 

untersucht.

Untersuchung von FCM aus Papier

Gemäß der Empfehlung XXXVI des Bundesinstituts 

für Risikobewertung (BfR) für Papiere, Kartons und 

Pappen für den Lebensmittelkontakt soll der Übergang 

von 3-MCPD in den Wasserextrakt einen Richtwert von 

12 μg/L in keinem Fall überschreiten. Zusätzlich darf 

1,3-DCP im Wasserextrakt nicht nachweisbar sein (Nach

weisgrenze 2 μg/L).

Das CVUA-MEL hat im Monitoring 2022 insgesamt 

129 FCM-Proben aus Papier wie Trinkhalme, Backförm-

chen, Küchentücher, Servietten und Essgeschirr auf 

den Übergang von 3-MCPD und 1,3-DCP in den Kalt-

wasserextrakt (KWE) mittels GC-MS untersucht. Der 

Richtwert für 3-MCPD von 12 µg/L wurde dabei von 

zehn Proben (8 %) überschritten. 1,3-DCP war im Kalt-

wasserextrakt einer Probe (1 %) im Bereich von 2 µg/L 

nachweisbar. Bei der zusätzlichen Prüfung des Chlor-

propanol-Übergangs aus Trinkhalmen und Essgeschirr 

unter realistischen Verwendungsbedingungen wurden 

in der Regel geringere Befunde als im KWE festgestellt. 

Bei drei von acht Proben (38 %), die zuvor im KWE auf

fällig waren, lagen die Befunde für 3-MCPD aber immer 

noch oberhalb des BfR-Richtwerts.
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Während in den Vorjahren noch überdurchschnitt-

lich viele Überschreitungen der Richtwerte für Trink-

halme (2018 bis 2020: 3-MCPD 46 %; 1,3-DCP 18 %) 

und Backförmchen (2017 bis 2020: 3-MCPD 19 %; 

1,3-DCP 5 %) festgestellt wurden, war der Anteil auf-

fälliger Trinkhalme (3-MCPD 10 %, 1,3-DCP 0 %) und 

Backförmchen (3-MCPD 5 %, 1,3-DCP 0 %) im Rahmen 

des aktuellen Monitorings deutlich geringer. Demnach 

scheinen die schwerpunktmäßigen Untersuchungen 

auf Chlorpropanole der letzten Jahre einen positiven 

Beitrag zu einer höheren Qualität und Sicherheit dieser 

Produkte geleistet zu haben.

 

Untersuchung von Spielzeugen aus Papier

Das BfR empfiehlt, dass Spielzeug aus Papier oder 

Pappe für Kleinkinder den für FCM geltenden Anforde

rungen entsprechen sollte. Die oben genannten Richt-

werte für Chlorpropanole im KWE können daher auch 

für Spielzeug angewendet werden.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 55 Bilderbücher 

und 38 Puzzles auf Chlorpropanole im KWE untersucht. 

Davon wiesen insgesamt zwölf Bilderbücher (22 %) und 

drei Puzzles (8 %) Werte für 1,3-DCP und/oder 3-MCPD 

auf, die oberhalb der genannten Richtwerte von 2 bzw. 

12 µg/L lagen. Dabei fielen insbesondere drei Bilder-

bücher auf, deren Messergebnisse die BfR-Richtwerte 

um etwa das 10- bis 100fache überschritten (höchste 

Überschreitung für 1,3-DCP: 258 µg/L).

Auch bei der zusätzlichen Prüfung der im KWE auf-

fälligen 15 Proben mittels der sogenannten „Head-over-

Heels“-Migration, welche im Gegensatz zum KWE das 

tatsächliche „Mouthing“ simuliert, konnte ein Übergang 

von Chlorpropanolen in nahezu allen geprüften Proben 

nachgewiesen werden. Die Konzentrationen lagen da-

bei niedriger als im KWE. Erneut wiesen die drei bereits 

erwähnten Bilderbücher die höchsten Werte auf, die 

sogar oberhalb von 2 bzw. 12 µg/L lagen.

Da eine Vielzahl der untersuchten Spielzeugproben 

erfreulicherweise unauffällig war, scheint die Herstel-

lung von Papierspielzeugen, welche die Anforderungen 

für FCM einhalten, technisch möglich. Dass einige Pro

ben jedoch bedenklich hohe Übergänge an Chlorpro-

panolen aufwiesen, sollte aus unserer Sicht zum Anlass 

genommen werden, weitere Untersuchungen sowie 

toxikologische Risikobewertungen hinsichtlich der Über

gänge von Chlorpropanolen aus Spielzeug durchzu-

führen.

Abbildung 42: �Zufällig ausgewählte Beispiele für Spielzeug und Lebensmittelkontaktmaterialien  
aus Papier.
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Elektro-Spielzeug – geladen?

In unseren Kinderzimmern sind viele Spielzeuge mehr oder weniger selbst-

ständig unterwegs. Auf der Schiene, kabel- oder funkgesteuert fahren und 

tanzen sie durch den Raum. Elektrische Eisenbahnen, Fernlenkautos, tan-

zende Stofftiere, Puppen, die sprechen und essen können, sowie Handys 

und Supermarktkassen aus Kunststoff, die blinken und Geräusche erzeugen, 

erfreuen kleine und große Kinder.

Solche Elektro-Spielzeuge unterliegen nicht nur dem 

Spielzeugrecht, sondern auch der Elektro- und Elekt-

ronikgeräte-Stoff-Verordnung [1]. Im Anwendungsbereich 

dieser Verordnung werden sie unter § 1 Abs. 1 Nr. 7 aus

drücklich als „Spielzeug sowie Sport- und Freizeitge-

räte“ aufgeführt. Sie dürfen nur in Verkehr gebracht 

werden, wenn sie die Stoffbeschränkungen nach § 3 

erfüllen. Danach sind die zulässigen Blei- und Queck-

silbergehalte sowie der Gehalt an Flammschutzmitteln 

der Gruppe der polybromierten Diphenylether (PBDE) 

auf 0,1 % (1000 mg/kg) und der Cadmiumgehalt auf 

0,01 % (100 mg/kg) in jedem homogenen Werkstoff 

begrenzt. 

Eine Auswahl, bestehend aus 40 Elektronik-Spiel-

zeugen (17 Fahrzeuge, acht Telefone/Smartphones, ein 

Autoschlüssel für Kleinkinder, drei Kaufladenkassen, 

acht Stofftiere, zwei Hunde aus Kunststoff und ein 

Leuchtwirbler), wurde auf die Einhaltung dieser Anfor

derungen überprüft, indem alle zugänglichen Kunst-

stoffteile untersucht wurden.

Vor der chemischen Analyse wurden die Proben mit 

einem Handgerät für die Röntgenfluoreszenzanalyse 

(RFA) geprüft, weil Blei, Cadmium und Quecksilber in 

den gemäß der Verordnung verbotenen Konzentratio

nen mit dieser Technik nachgewiesen werden können. 

Zudem fallen erhöhte Gehalte verbotener Flammschutz

mittel aus der Gruppe der PBDE in der RFA durch einen 

erhöhten Brom-Gehalt auf.

Abbildung 43: �Elektro-Spielzeug – Fahrzeuge
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Bezeichnung der Probe PBDE (mg/kg) Blei (mg/kg) Kennzeichnungsmangel

Feuerwehrauto – 22

Fernlenkauto 10 2,5

Funkgesteuerter 
Rennwagen 158 –

Identitätszeichen und  
Begründung des  
Warnhinweises fehlten

Funkgesteuerter 
Rennwagen – 35

Herstellerangabe und  
Begründung des Warn
hinweises fehlten

Tabelle 4: Übersicht der Proben mit PBDE- und Blei-Gehalten

Quelle:
[1]	� Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung vom 

19.04.2013 (BGBl. I S. 1.111).

Mit diesem Verfahren waren in vier Proben Blei und/

oder Brom messbar. Wie die chemischen Nachunter-

suchungen ergaben, enthielt allerdings keine der Pro-

ben einen der Analyten in einer Konzentration über dem 

zulässigen Grenzwert (vgl. Tabelle 4). Vier Spielzeuge 

waren nicht verkehrsfähig, weil Diisononylphthalat 

(DINP), ein verbotener Weichmacher aus der Gruppe 

der Phthalate, enthalten war oder die Kennzeichnungs

vorschriften nicht befolgt worden waren.

Die drei wegen mangelhafter Kennzeichnung auf-

fälligen funkgesteuerten Rennwagen waren auf einem 

gewerblichen Flohmarkt entnommen worden. Zwei  

von ihnen enthielten die höchsten im Rahmen dieses  

Projekts ermittelten Gehalte an Blei bzw. bromhaltigen 

Flammschutzmitteln, die jeweils zwar deutlich unter 

dem Grenzwert lagen, aber aus den Proben der Spiel-

zeuge ohne jegliche Belastung herausragten. 

Abbildung 44: �Elektro-Spielzeug – Kassen, Smartphones,  
Walkie-Talkies

Abbildung 45: �Elektro-Spielzeug – Tiere aus Stoff und Kunststoff

Die nicht ausreichende Kennzeichnung von auf  

gewerblichen Flohmärkten angebotenen Spielzeu

gen kann ein Indiz dafür sein, dass diese Spiel-

zeuge eine schlechtere Qualität als die im statio

nären Handel angebotenen besitzen.
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Flammschutzmittel in  
Kunststoff-Spielzeug – Brennpunkt?

Obwohl viele Menschen es ablehnen, Kinder mit Waf-

fen spielen zu lassen und so Kampf und Töten zum 

Spiel zu machen, lieben es doch viele Kinder, mit 

Spielzeugpistolen herumzuknallen. Zur Verkleidung 

als Sheriff oder Polizist gehören sie als Accessoires 

nicht nur beim Karneval dazu. Beim hitzigen, stunden

langen Toben und „Kämpfen“ werden die Pistolengrif-

fe fest in der Hand gehalten und beim Schießen inten

siv gedrückt, sodass ein lang anhaltender intensiver 

Hautkontakt mit dem Spielzeug verbunden ist.

Beim innigen Kontakt mit einem Gegenstand kön-

nen Substanzen, die nicht chemisch in dem Material 

gebunden sind, aus diesem über die Haut aufgenom-

men werden. Dieses Phänomen wurde unlängst bei 

Flammschutzmitteln aus der Gruppe der polybromier-

ten Diphenylether (PBDE) nachgewiesen. So migrier-

ten beim Simulieren des täglichen Spiels mit einer mit 

1.100 mg/kg PBDE belasteten Pistole 20 ng PBDE in 

eine Polyethylenfolie, die als Hautmodell diente [1]. Un-

tersuchungen der letzten Jahre [1] haben gezeigt, dass 

Spielzeugpistolen häufig mit PBDE belastet sind.

PBDE dürfen als Flammschutzmittel (maximal 1.000 

mg/kg) [2] in Elektrogeräten eingesetzt werden und kön

nen u. a. über das Recycling von Elektroschrott auch 

in Spielzeug gelangen. Weil alte Elektrogeräte wie z. B. 

Bildschirme häufig schwarz gefärbt sind, wurde vermu-

tet, dass Elektroschrott, wenn überhaupt, dann vor allem 

in schwarz gefärbten Spielzeugen „entsorgt“ wird. Daher 

wurden 40 schwarz gefärbte Spielzeuge aus Kunststoff 

in einem landesweiten Untersuchungsprogramm ge-

nauer unter die Lupe genommen. Außer 15 Spielzeug-

waffen wurden neun Figuren (Tiere und Puppen), fünf 

Bausteine und Schienen, ein Haarreif, ein Smartphone, 

sieben Fahrzeuge, ein Spielzeug-Toaster und eine Ampel 

untersucht.

Von den untersuchten Proben enthielten nur die 

Waffen und eine Polizeiuniform nachweisbare Ge

halte an PBDE. Die Figuren, Baumaterialien und 

Fahrzeuge waren nicht mit PBDE belastet.

Abbildung 46: �Spielzeugwaffen
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Nickelfreie Gürtel vs. nickelfreie Gabeln
Rechtliche Unterschiede bei falschen Angaben

Nickel ist eines der bekanntesten Kontaktallergene. 

Daher müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher 

auf die entsprechende Auslobung verlassen können. 

Unabhängig davon, ob sie schon sensibilisiert sind 

oder einer Sensibilisierung vorbeugen möchten und 

sich deshalb beim Kauf bewusst für ein „nickelfrei“ 

deklariertes Produkt entscheiden. Eine irreführende 

Auslobung könnte im Extremfall ein ernstes gesund-

heitliches Risiko darstellen.

Gürtel und Gabeln im LFGB

Rechtlich gesehen, handelt es sich bei Gürteln und 

Gabeln um Bedarfsgegenstände. Diese sind im Lebens

mittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) definiert und 

werden dort in verschiedenen Gruppen unterschieden. 

So handelt es sich bei der Gabel um einen Gegenstand, 

der dazu bestimmt ist, mit Lebensmitteln in Berührung 

zu kommen. Für solche Gegenstände gibt es sowohl 

auf EU-Ebene als auch im LFGB ein Irreführungsverbot: 

Kennzeichnung, Werbung und Aufmachung dürfen Ver-

braucherinnen und Verbraucher nicht irreführen. Anders 

ist es bei den sonstigen Bedarfsgegenständen: Für die-

se ist im LFGB lediglich eine Ermächtigung zum Erlass 

von Vorschriften über den Täuschungsschutz vorgese

hen, von der bisher kein Gebrauch gemacht wurde. Es 

liegt also kein explizites Irreführungsverbot vor.

Unlautere geschäftliche Handlungen 

Ein allgemeiner Täuschungsschutz ist im Gesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) festgelegt. 

Demnach sind unlautere geschäftliche Handlungen 

unzulässig. Unlauter handelt, wer eine irreführende 

geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, die 

Verbraucherinnen bzw. Verbraucher oder sonstigen 

Marktteilnehmenden zu einer geschäftlichen Entschei-

dung zu veranlassen, die sie andernfalls nicht getroffen 

hätten. Da das UWG jedoch als Handelsrecht dem Zivil

recht bzw. privaten Recht unterliegt, welches das Ver-

hältnis der Bürgerinnen und Bürger (Marktteilnehmen-

den) untereinander regelt, und nicht dem öffentlichen 

Recht, welches das Verhältnis zwischen Bürger und 

Staat regelt, kann es im Fall behördlicherseits festge-

stellter Mängel nicht vollzogen werden. Nur Wirtschafts

beteiligte können nach UWG klagen. Der einzelne be

troffene Verbrauchende kann keine Ansprüche aus dem 

UWG ableiten. Verbraucherinnen und Verbraucher kön

nen aber bei den anspruchsberechtigten Interessens-

verbänden (wie z. B. Verbraucherzentralen) anregen, 

dass diese gegen die UWG-Verstöße vorgehen, indem 

sie ihren Unterlassungsanspruch oder Schadensersatz

anspruch geltend machen.

Die Gabel ist behördlich relevant,  

der Gürtel zivilrechtlich

Die irreführende Auslobung der Gabel als „nickel-

frei“ kann also auf Basis des LFGB bzw. der VO (EG) 

1935/2004 von behördlicher Seite verfolgt werden, 

während der Gürtel Gegenstand eines zivilen Streits 

werden müsste. Dabei sind es die sonstigen Bedarfs-

gegenstände, die auch im vergangenen Jahr vermehrt 

durch irreführende Auslobungen aufgefallen sind: 

„Phthalatfreie“ Schuhe mit Phthalaten, „Woll-Socken“ 

mit einem Wollanteil von nur 3 %, „Titan-Schmuck“ mit 

geringen Mengen Titan oder Lederimitate, die als „Echt-

Leder“ bezeichnet werden. Es erscheint daher sinnvoll, 

von der oben erwähnten Ermächtigung Gebrauch zu 

machen. Also den wirksamen Täuschungsschutz auch 

für diese Verbraucherprodukte im öffentlichen Recht 

zu verankern.

Abbildung 50: �Zwei Gürtel mit möglicherweise irreführenden  
Angaben
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Nur auf dem Papier nachhaltig
Irreführende Botschaften rund um Bio-Kunststoff

Nachhaltige Bio-Kunststoffe werden immer beliebter. Viele Verbraucherin

nen und Verbraucher empfinden sie als vorteilhaft gegenüber synthetischen 

Kunststoffen. Auslobungen wie „Bio-Kunststoff“, „Biologisch abbaubar“ 

und „Kompostierbar“ sollen daher als werbewirksame Argumente dienen. 

Allerdings zeigen Untersuchungen des CVUA-MEL, dass Auslobungen wie 

„Bio“ nicht immer der Realität entsprechen.

Häufig handelt es sich tatsächlich um gewöhnlichen 

Kunststoff, hergestellt aus fossilen Rohstoffen (Erdöl 

und Erdgas), der zudem nicht biologisch abbaubar ist. 

Dies ist nicht nur ärgerlich für die irregeführte Kund-

schaft, sondern auch für redliche Unternehmen, die viel 

Geld in die Entwicklung nachhaltiger Materialien inves

tieren.

Irreführende Beschreibungen

Kennzeichnung, Werbung und Aufmachung der Ma

terialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu kommen, dürfen die Ver

braucherinnen und Verbraucher nicht irreführen (Art. 3 

Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004).

Nachfolgend einige Beispiele, die zur Irreführung der 

Verbraucherinnen und Verbraucher geeignet sind:

	� Kunststoff aus Polymilchsäure (PLA), der als abbau

bar ausgelobt wird, obwohl per Infrarotspektrosko

pie schnell und einfach der Nachweis erbracht wer

den kann, dass es sich tatsächlich um Polypropylen 

(PP) handelt.

	� PP, welches als „biologisch abbaubar“ und „kompos

tierbar“ angepriesen wird, obwohl es zu den Kunst

stoffen zählt, die zu Mikroplastik zersetzt werden.

	� Pappbecher, die überwiegend aus natürlicher, bio-

logisch abbaubarer Cellulose bestehen und deshalb 

„biologisch abbaubar“ und „kompostierbar“ bewor-

ben werden, tatsächlich aber mit Kunststoffen wie 

PP oder Polyethylen beschichtet sind.

Bei derartigen Werbeaussagen besteht zudem die 

Gefahr des „Litterings“. Dabei werden Abfälle achtlos 

in der Natur weggeworfen oder liegen gelassen, weil die 

Verbraucherinnen und Verbraucher fälschlicherweise 

davon ausgehen, dass sich die Materialien vollständig 

und rückstandsfrei abbauen oder sogar als wertvoller 

Kompost enden.

Bio-Qualität nicht immer eindeutig

Ob es sich bei einem Kunststoff tatsächlich um „Bio-

Qualität“ handelt, lässt sich nicht immer eindeutig er

mitteln. Dies liegt unter anderem daran, dass anders als 

bei Lebensmitteln der Begriff „Bio“ für Kunststoffe nicht 

klar geregelt ist. Ein Kunststoff wird dann als „biologisch“ 

angesehen, wenn er aus nachwachsenden Rohstoffen 

hergestellt wurde (etwa Biogas aus Mais oder Melasse) 

oder biologisch abbaubar ist (wie PLA) oder beides zu

gleich (Abbildung 51).

Abbildung 51: �Systematik Bio-Kunststoffe [1]
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Bio-PP aus Biogas statt aus Erdgas

Auch wenn PP biologisch nicht abbaubar ist, kann 

es sich demnach durchaus um einen Bio-Kunststoff 

handeln. Und zwar dann, wenn es nachhaltig aus Biogas 

statt aus Erdgas hergestellt wird. Mit der Infrarotspek

troskopie ist eine Unterscheidung in „Bio“ und „Kon

ventionell“ jedoch unmöglich. Da Biogas aber in der 

Regel durch Fermentation von Mais und Melasse ge-

wonnen wird, unterscheidet sich der Anteil des 13C-

Kohlenstoffisotops in Biogas signifikant von dem in 

Erdgas und somit auch in den daraus hergestellten 

Kunststoffen. Daher konnte im CVUA-MEL per Isoto

penanalyse für Bio-Kunststoffe im Durchschnitt ein 

anderer 13C-Gehalt ermittelt werden als in Kunststof-

fen, die aus nicht nachwachsenden fossilen Rohstoffen 

hergestellt wurden.

Allerdings finden sich auf dem Markt zunehmend 

Produkte, denen Holzfasern beigemengt werden oder 

bei denen das Biogas laut Kennzeichnung aus Holz-

schnittresten produziert wurde. Dies führt zu einer Ver

schiebung des 13C-Gehalts. Wenn die genaue Zusam-

mensetzung des Materials nicht bekannt ist, kann über 

den 13C-Gehalt somit weder bewiesen noch ausge

schlossen werden, dass der Kunststoff aus fossilen 

Rohstoffen hergestellt wurde oder es sich um Bio-

Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen handelt.

Unterscheidung mit der Radiokarbonmethode

Analytisch ist eine Unterscheidung jedoch per Ra-

diokarbonmethode möglich. Diese Methode wird etwa 

zur Altersbestimmung von Fossilien in der Archäologie 

genutzt. Sie beruht auf der Bestimmung des 14C-Ge

halts: Nachdem ein Organismus verstorben ist, findet 

kein Stoffwechsel und Austausch mit der Umwelt mehr 

statt. Der Anteil an 14C-Atomen nimmt kontinuierlich 

ab. Da fossile Rohstoffe teilweise Millionen Jahre alt 

sind, ist deren 14C-Restgehalt zwangsläufig sehr gering. 

Die daraus hergestellten Kunststoffe enthalten kaum 
14C-Kohlenstoff und können somit von Bio-Kunststoff 

unterschieden werden.

Allerdings ist diese Methode wesentlich aufwendi-

ger und deutlich teurer als die 13C-Kohlenstoffanalyse, 

weshalb man bei auffälligen 13C-Ergebnissen derzeit die 

exakte Zusammensetzung durch Prüfung von Rezep-

tur und Ausgangsstoffen beim Produktverantwortlichen 

in Erfahrung bringt.

Quelle:
[1]	� Umweltbundesamt (57/2018).
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Aromen in E-Liquids
Nachweis per NMR-Spektroskopie

Bereits seit vielen Jahren geht die Anzahl von Raucherinnen und Rauchern 

weltweit zurück [1]. Ein Grund dafür ist, dass rauchfreie Alternativen zu 

Zigaretten- und Wasserpfeifenrauchen immer beliebter werden. Eine dieser 

Alternativen ist die E-Zigarette.

In E-Zigaretten verdampft ein Gemisch aus Glycerin 

und Propandiol zusammen mit verschiedenen Zusatz-

stoffen wie z. B. Nikotin oder Aromen. Dieses Gemisch 

wird durch die Verbraucherin und den Verbraucher in

haliert.

Vorteile der E-Zigarette: 

	� geringere Gesundheitsschädigung bei bestimmungs

gemäßer Anwendung [2] 

	� die Möglichkeit, die E-Zigarette wieder zu befüllen 

(Ausnahme: Einweg-E-Zigaretten)

Großer Markt für E-Liquids

Rund um diese Nachfüllflüssigkeiten, auch E-Liquids 

genannt, hat sich ein großer Markt mit vielen kleinen 

spezialisierten Shops etabliert. Ein großer Unterschied 

zu herkömmlichen Tabakprodukten: Aromen, die Tabak 

nicht zugesetzt werden dürfen, sind in E-Liquids erlaubt. 

Somit entsteht beim Verdampfen ein von vielen als an

genehm wahrgenommener Geschmack.

Nahezu unbegrenzt vielfältige  

Geschmacksrichtungen

Bei den möglichen Geschmacksrichtungen, die häu-

fig durch Kombinationen verschiedener Aromen ent-

stehen, scheint den Vorstellungen keine Grenzen gesetzt 

zu sein. So gibt es in E-Liquids neben jeder erdenklichen 

Fruchtnote auch exotische Geschmacksrichtungen wie 

„cremiger und süßer Vanillepudding“, „Toffee Popcorn“ 

oder „Lemon Tart“, deren Beschreibungen eher an eine 

Karte für süße Nachspeisen in einem Restaurant er-

innern (Abbildung 52).

Gesundheitsbedenkliche Stoffe

Dass sich unter dieser Vielzahl von Aromen in E-

Liquids auch gesundheitsbedenkliche Stoffe befinden 

können, zeigt ein Beispiel aus den USA [3]. Vor einigen 

Jahren wurde dort bekannt, dass über 2.800 Menschen 

durch den Konsum von Cannabisprodukten für E-Ziga

retten, die Vitamin-E-Acetat enthielten, schwere Lun

genschäden erlitten und teilweise an deren Folgen 

verstarben [4].  Ein weiterer Stoff, für den es aufgrund 

seiner gesundheitlichen Bedenklichkeit ein Verbot in 

E-Liquids gibt, ist Pulegon [5]. Dieser Stoff ist vor allem 

bei E-Liquids zu finden, bei denen Extrakte aus der 

Pflanze „Polei-Minze“ genutzt werden, um einen Minze-

Geschmack hervorzurufen.

NMR-Analyse von verbotenen Aromen

Mit der Kernspinresonanz-Spektroskopie (engl. Nuc­
lear Magnetic Resonance, kurz NMR) können seit 2020 

am CVUA-OWL neben Pulegon noch vier weitere, teils 

verbotene Aromen in E-Liquids nachgewiesen werden. 

Dabei handelt es sich um eine rein qualitative Nach-

weismethode, da bereits das bloße Vorhandensein des 

verbotenen Stoffs ausreicht, um das entsprechende 

E-Liquid als nicht verkehrsfähig einzustufen.

Abbildung 52: �Beispiele zweier E-Zigaretten und vier aromatisierter 
E-Liquids
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Optimierung der NMR-Analyse

Diese qualitative NMR-Methode wurde nun optimiert, 

sodass die Probenbearbeitung deutlich einfacher und 

zeitsparender ist. Viel wichtiger aber: Der Umfang der 

Aromen, die nachgewiesen werden können, wurde von 

fünf auf 24 Analyten ausgeweitet. Darunter befinden sich 

jetzt unter anderem verschiedene α-Diketone, welche 

gerne eingesetzt werden, um einen Butter-, Karamell- 

oder sahneartigen Geschmack in E-Liquids hervorzu-

rufen. Eines dieser α-Diketone, Diacetyl, erregte in der 

Vergangenheit Aufmerksamkeit, da ehemalige Arbeiter 

einer Fabrik, in der Mikrowellen-Popcorn hergestellt 

wird, durch Inhalation dieses Stoffs an der sogenannten 

„Popcorn Worker’s Lung“ (Bronchiolitis obliterans), einer 

seltenen und schweren Schädigung der Lunge, erkrank

ten [6]. Weitere α-Diketone wie 2,3 Pentandion werden 

seitdem als Alternativen verwendet. Sie haben jedoch 

nicht nur strukturell und sensorisch ähnliche Eigen-

schaften, sondern besitzen auch eine vergleichbare 

Toxizität wie Diacetyl [6] und sind daher ebenfalls als 

Aromen in E-Liquids verboten.

Einfach zum zweifelsfreien Nachweis

Der Nachweis solcher Aromen in E-Liquids ist mit-

hilfe der 1H-NMR-Spektroskopie denkbar einfach: Das 

NMR-Spektrum des E-Liquids wird mit den entspre-

chenden NMR-Spektren der Referenzsubstanzen der 

α-Diketone verglichen. Bei Vorhandensein markanter 

Signale ist der Nachweis positiv. Dabei wird zusätzlich 

zu dem NMR-Spektrum des standardmäßigen 1D-Mess

experiments (Abbildung 53a) das Spektrum des soge

nannten 2D-Messexperiments (Abbildung 53b) ausge

wertet, das eine erhöhte Empfindlichkeit und Auflösung 

hat. Somit sind einzelne Aromen in geringer Konzen

tration (ca. 5 mg/kg) zweifelsfrei nachweisbar – selbst 

in einem E-Liquid, in dem viele Aromen nebeneinander 

vorliegen.

Zusammen mit der quantitativen NMR-Methode für 

E-Liquids zur Bestimmung der Gehalte an Glycerin, Pro

pandiol und Nikotin wird die qualitative NMR-Methode 

zur Aromastoffbestimmung in Kürze flexibel akkredi-

tiert sein. Für die Zukunft ist geplant, sowohl die quali

tative NMR-Methode für E-Liquids um weitere interes

sante Aromen zu erweitern als auch die Anwendung 

der beiden NMR-Methoden zur Analyse von Tabakpro-

dukten zu prüfen.

Quellen:
[1]	� X. Dai, E. Gakidou und A. Lopez, „Evolution of the global smoking 

epidemic over the past half century: strengthening the eviden-
ce base for policy action“, Tobacco Control, pp. 129 - 137, 2022.

[2]	� https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/using-e-cigarettes-
to-stop-smoking; 28.02.2023.

[3]	� https://www.bfr.bund.de/cm/343/gesundheitliche-risiken-
durch-aromen-in-e-zigaretten-es-besteht-forschungsbedarf.pdf; 
28.02.2023.

[4]	� https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/
severe-lung-disease.html; 28.02.2023.

[5]	� https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/gesundheitliche-bewertung-
von-zusatzstoffen-fuer-tabakerzeugnisse-und-elektronische-
zigaretten.pdf; 28.02.2023.

[6]	� https://www.cdc.gov/niosh/topics/flavorings/exposure.html; 
28.02.2023.

Abbildung 53:
a) �Ausschnitt aus dem 1D-NMR-Spektrum eines 

E-Liquids (oben) und von 2,3-Pentandion 
(unten)

b) �Ausschnitt aus dem 2D-NMR-Spektrum des  
E-Liquids (oben) und von 2,3-Pentandion 
(unten)
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Mängelprodukt Einweg-E-Zigarette
Gesundheitsschutz zwischen Hype und Ressourcen-Verschwendung

Die fruchtig-süßen Geschmacksrichtungen, das hippe 

Design, die einfache Handhabung und die rasche Ver

fügbarkeit an Kiosken und Tankstellen sorgten 2022 

dafür, dass die Einweg-E-Zigarette viral ging. Beson-

ders die junge Generation erreichte dieser Trend ver

stärkt über TikTok, Instagram und YouTube und wurde 

schließlich zu einem Hype bei Jugendlichen [1 – 4]. 

Einweg-Trend trotz Umweltbewusstsein

Seit Anfang 2022 boomen Einweg-E-Zigaretten. 

Dieser Trend wurde nur von wenigen vorhergesehen, 

denn ein solches Gerät kostet rund 10 bis 12 Euro und 

kann nach etwa 400 bis 500 Zügen nicht noch einmal 

verwendet werden. Marktführer waren bis zu diesem 

Zeitpunkt Geräte, die durch aufladbare Akkus immer 

wieder verwendet werden können und unterschiedliche 

Geschmackserlebnisse durch Selbstbefüllung ermög-

lichten. Gerade in Zeiten, in denen bei Verbraucherinnen 

und Verbrauchern ein stärkeres Bewusstsein für Res-

sourcenschonung, Umweltschutz und Gesundheit zu 

wachsen scheint, widerspricht der Kauf eines solchen 

Einweggeräts diesem vermeintlichen Verstand. 

Schwarzmarkthandel etabliert sich

Daher dauerte es nicht lange, bis weitere Unterneh

men von diesem Trend profitieren wollten. Rasant ent

wickelte sich ein undurchschaubarer Schwarzmarkt

handel in einem besonderen Ausmaß: Verbraucherin-

nen und Verbraucher wissen nicht unmittelbar, dass 

sie etwa am Kiosk oder an der Tankstelle Schwarzmarkt

ware erwerben, denn dies ist nicht immer offensicht-

lich. Einige E-Zigaretten-Hersteller versuchten selbst 

dieser Entwicklung entgegenzutreten, scheiterten aber 

an den nicht zurückverfolgbaren Lieferwegen, die die 

Einweg-E-Zigaretten nahmen [5]. Sie agierten dann über 

das Anbringen von Sicherheitsmerkmalen, um zu infor

mieren.

Die Beschwerden und Berichte über gefälschte 

Einweg-E-Zigaretten und daraus resultierende gesund-

heitliche Beeinträchtigungen häuften sich und seitens 

der Lebensmittelüberwachung wurde bundesweit mit 

einer verstärkten Überwachung dieser Produkte auf 

diese Entwicklungen reagiert. Schließlich wurde auch 

der Zoll mit hinzugezogen, der ebenfalls regelmäßig ge

fälschte Waren sicherstellen konnte [5, 6].

Keine einzige  

überprüfte  

Einweg-E-Zigarette 

ist kindersicher.

Quellen:
[1]	� Octavius Hallenstein, „Bonez MC, Sa4 und LX steigen in die 

nächste Hype-Branche ein“, 20.06.2022; https://raptastisch.
net/2022/06/20/bonez-mc-sa4-und-lx-steigen-in-die-
naechste-hype-branche-ein (aufgerufen 22.02.2023).

[2]	� reporter funk, Vape-Hype: Nikotinsucht durch TikTok?,  
03.11.2022; https://www.ardmediathek.de/video/reporter/vape-
hype-nikotinsucht-durch-tiktok-oder-reporter/funk/Y3JpZDo-
vL2Z1bmsubmV0LzExODUzL3ZpZGVvLzE4NDgxNjYvc2VuZH-
VuZw (aufgerufen 22.02.2023).

[3]	� Julian Schmelmer, Einweg-E-Zigaretten: Der gefährliche Elf-
Bar-Hype der Generation Z, 16.09.2022; https://www.stern.de/
gesellschaft/-elf-bar---der-hype-um-einweg-e-zigaretten-in-
der-generation-z-32681954.html (22.02.2023).

[4]	� Shanti Das and Jon Ungoed-Thomas; The Guardian, Chinese  
vaping giant flouting UK advertising rules on selling to children; 
17 Jul 2022; https://www.theguardian.com/society/2022/
jul/17/chinese-vaping-giant-flouting-uk-advertising-rules-on-
selling-to-children (aufgerufen 22.02.2023).

[5]	� Hauptzollamt Braunschweig, HZA-BS: Flüssiger Dampf! Zoll 
beschlagnahmt 28.000 Stück E-Zigaretten; 24.08.2022;  
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5304725

[6]	� Hauptzollamt Köln, Zoll stellt gefälschte E-Liquid-Zigaretten 
und unversteuertes E-Liquid sicher; 08.09.2022;  
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/ 
Zigaretten/2022/z40_e-liquid_k.html
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https://raptastisch.net/2022/06/20/bonez-mc-sa4-und-lx-steigen-in-die-naechste-hype-branche-ein
https://raptastisch.net/2022/06/20/bonez-mc-sa4-und-lx-steigen-in-die-naechste-hype-branche-ein
https://www.ardmediathek.de/video/reporter/vape-hype-nikotinsucht-durch-tiktok-oder-reporter/funk/Y3JpZDovL2Z1bmsubmV0LzExODUzL3ZpZGVvLzE4NDgxNjYvc2VuZHVuZw
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https://www.theguardian.com/society/2022/jul/17/chinese-vaping-giant-flouting-uk-advertising-rules-on-selling-to-children
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121224/5304725
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Zigaretten/2022/z40_e-liquid_k.html
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Zigaretten/2022/z40_e-liquid_k.html
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Oft weniger Nikotin als gekennzeichnet

Aber auch bei der gekennzeichneten Nikotinkonzen

tration wurden Verbraucherinnen und Verbraucher über 

den Tisch gezogen. Kaum ein Produkt enthält tatsäch-

lich 20 mg/ml Nikotin. Abweichungen von 10 % sind zu 

akzeptieren und sind herstellungs- und messbedingt 

möglich. Bei 39 der 52 nikotinhaltigen E-Zigaretten 

(75 %) lag die Abweichung deutlich über 10 %, in zwei 

Produkten konnte dabei gar kein Nikotin nachgewiesen 

werden. Nur ein Produkt überraschte: Statt der erlaub-

ten 20 mg/ml enthielt es 32,4 mg/ml Nikotin (Abbil-

dung 57).

Zweifelhafte Angabe der möglichen Züge

Auf vielen Einweg-E-Zigaretten wird angegeben, wie 

viele Züge mit dem jeweiligen Produkt möglich sein 

sollen: 600, 1.500 oder auch 2.000. Da auf dem Gerät 

eine explizite Anzahl von Zügen angegeben und diese 

Angabe auch nicht eingeschränkt wurde durch definier

te Bedingungen, kann der Verbraucher erwarten, dass 

mindestens diese Zugzahl erreichbar ist. Nachdem die 

Produkte jedoch auf die Menge an enthaltenem Liquid 

überprüft wurden, sind unsererseits solche Angaben 

stark in Zweifel zu ziehen. Auch konnten herstellerseitig 

bisher keine Unterlagen vorgelegt werden, dass die An

gabe der Zugzahl nach wissenschaftlichen Standards 

im Vorfeld gemessen worden wäre.

Zahlreiche Mängel bei der Kennzeichnung

Vielfältige Abweichungen von den gesetzlichen Vor

gaben ergaben sich ebenfalls bei der Kennzeichnung 

der Produkte; unabhängig davon, ob es sich um Fäl

schungen handelte oder nicht. Überwiegend stimmte 

der Wortlaut der Warnhinweise nicht oder aber die 

Produkte waren ausschließlich in englischer Sprache 

gekennzeichnet. Auffällig häufig fehlte auch der vorge

schriebene Beipackzettel vollständig. Weitere umfas-

sende Mängel wurden bei der Kennzeichnung von che

mikalienrechtlichen Vorgaben festgestellt, es fehlten 

Warnzeichen, notwendige Sicherheitshinweise oder 

auch Telefonnummern von Produktverantwortlichen 

für den Notfall.

Umweltverschmutzung

Damit die enthaltene Flüssigkeit in den Einweg-E-

Zigaretten verdampft werden kann, ist in dem Gerät 

eine elektrische Energiequelle (Akku) verbaut. Die Ent

sorgung einer leer gedampften E-Zigarette ist daher 

nicht über den normalen Hausmüll möglich, sondern 

die Geräte müssen als Elektrokleingeräte an ausgewie

senen Sammelstellen abgegeben werden, um in den 

Recycling-Prozess einfließen zu können. Für ein Weg-

werfprodukt ein großer Umweg, weshalb viele Einweg-

geräte entweder im Restmüll oder in der Umwelt ent-

sorgt werden.

Die Akkus der gängigsten Einweg-E-Zigaretten wei-

sen etwa 500 mAh auf, sechs von ihnen entsprechen 

in etwa dem Akku-Fassungsvermögen eines iPhone 13. 

Das Bundesland Bayern nimmt die Umweltverschmut

zung sehr ernst und schlägt daher als Lösung ein voll

ständiges Verbot dieser Einweggeräte vor [7]. In An

betracht der vielen Mängel, der Täuschungen von 

Verbraucherinnen und Verbrauchern, der Gefahren 

für (Klein-)Kinder und der Umweltverschmutzung ein 

nachvollziehbarer Gedanke.

Quelle:
[7]	� Antrag des Freistaates Bayern, Entschließung des Bundesrates 

für ein Verbot von Einwegkunststoff-Elektrozigaretten, 
10.01.2023; https://www.bundesrat.de/SharedDocs/bera-
tungsvorgaenge/2023/0001-0100/0003-23.html

Abbildung 57: �Täuschung bei der Nikotinkonzentration
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Brigitta Hirschmann, Sabine Goschko-Schmidt | CVUA Rheinland

Der Trend, sich in einem Nagelstudio die Fingernägel in den verschiedensten 

Farbschattierungen verschönern zu lassen, hat in den letzten Jahren stark 

zugenommen, da die dort professionell manikürten Nägel deutlich länger 

halten und kratzfester sind im Vergleich zu den mit herkömmlichen Nagel

lacken selbst lackierten Nägeln.

Nagelmodellage-Techniken 

In den Nagelstudios werden verschiedene Nagel-

modellage-Techniken angeboten. So wird zwischen Zwei

komponenten- und Einkomponenten-Systemen unter

schieden. Bei dem Zweikomponenten-System wird 

Pulver mit einem Liquid gemischt; das entstandene Gel 

trocknet dann sehr schnell an der Luft. Im Gegensatz 

dazu wird bei Einkomponenten-Systemen ein fertiges 

Gel auf den Nagel aufgetragen, welches dann unter einer 

UV-Lampe aushärten muss. Allen Formen dieser Mani

küre ist gemeinsam, dass die Produkte Acrylate enthal

ten. Diese polymerisieren auf dem Nagel und sorgen 

so für die Langlebigkeit und Kratzfestigkeit der aufge-

tragenen Schichten.

Inhaltsstoffe der Gele –  

nur für gewerbliche Verwendung

Einkomponenten-Gele enthalten häufig: 

	� Die Acrylat-Monomere HEMA (2-Hydroxyethyl-

methacrylat) und/oder Di-HEMA-Trimethylhexyl-

Dicarbamate (Di-HEMA-TMHDC)

	� UV-Photoinitiatoren wie Trimethylbenzoyl- 

Diphenylphosphine-Oxide (TPO)

	� Stabilisatoren wie p-Hydroxyanisol oder  

Hydrochinon

UV-Nagelgele zu Hause anwenden –  
die praktische Alternative zum Nagelstudio?

Diese Inhaltsstoffe wurden durch den wissenschaft

lichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU-

Kommission (SCCS: Scientific Committee on Consumer 

Safety) bewertet. Wegen der sensibilisierenden und 

allergieauslösenden Eigenschaften der Stoffe wurden 

sie in die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (EU-Kosme-

tik-VO) aufgenommen. Sie unterliegen daher bestimm-

ten Einschränkungen hinsichtlich der Konzentration und 

der Anwendung. So sind sie ausschließlich in Produkten 

für die gewerbliche Verwendung zugelassen. Die Pro-

dukte müssen mit dem Hinweis „Nur für gewerbliche 

Verwendung“ gekennzeichnet sein. Hierdurch soll ver-

hindert werden, dass bei der Anwendung durch unge-

übte Verbraucher ihre die Nägel umgebende Haut 

vermehrt mit den kritischen Inhaltsstoffen in Kontakt 

kommen kann.
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„Profi-Produkte“ im Handel

Die regelmäßigen Behandlungen in einem Nagel- 

oder Kosmetikstudio sind zeitaufwendig und kostspie

lig. Inzwischen werden vermehrt Produkte, die aus

schließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt 

sind, von Kosmetikherstellern im Online-Handel ange

boten – ggf. auch bedingt durch die Coronapandemie. 

Damit soll der Verbraucher die Nagelmodellage auch 

zu Hause durchführen können. Aber auch im stationä

ren Handel sind die Produkte inzwischen vermehrt zu 

finden.

Neben den einzelnen Nagelgelen werden oft kom-

plette Einsteiger-Sets angeboten, die eine einfache An

wendung zu Hause versprechen. In zahlreichen Videos 

wird die Anwendung der Produkte ausführlich gezeigt 

und erklärt. Da diese Nagelmodellage-Produkte jedoch 

häufig einen oder mehrere der oben genannten Stoffe 

enthalten, sind sie nur für die „gewerbliche Verwendung“ 

zugelassen und nicht für die Anwendung zu Hause ge

eignet.

Aufmachung und Auslobung

Im vergangenen Jahr wurde im CVUA Rheinland 

u. a. ein UV-Nagelgel zur Untersuchung und Beurteilung 

vorgelegt, welches ebenfalls nur für die gewerbliche Ver

wendung zugelassen ist. Die Probe wurde im statio

nären Handel entnommen und wird unter anderem in 

namhaften Drogerie- und Parfümerieketten sowie im 

Online-Handel angeboten. In der Kennzeichnung des 

Nagelgels ist der Hinweis angebracht, dass es nur für 

den professionellen Gebrauch geeignet ist, jedoch nur 

in sehr kleiner, kaum lesbarer Schriftgröße. 

Durch die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 ist ledig

lich geregelt, dass Produkte, die die oben genannten 

Inhaltsstoffe enthalten, ausschließlich für die „gewerb-

liche Verwendung“ zugelassen sind – die Abgabe an 

den Verbraucher  ist jedoch nicht geregelt.

Dem Verbraucher ist nicht bewusst, dass diese 

Nagelgele ausschließlich für die gewerbliche Verwen-

dung geeignet sind, da Auslobungen und Aufmachun-

gen der Produkte in klarem Widerspruch zur gewerb-

lichen Verwendung stehen.

Deutlich hervorgehoben wird explizit – sowohl online 

als auch im stationären Handel – die einfache Hand-

habung für die Anwendung zu Hause. Zusätzlich zu den 

vielen verschiedenen Farben werden komplette Starter

sets und das notwendige Zubehör angeboten – wie 

Basecoats, Topcoats, Feilen, UV-Lampen. Die Produkte 

werden in Aufstellern mit einem QR-Code angeboten, 

der zu einem Video-Tutorial führt, welches die Anwen-

dung nochmals ausführlich erläutert.

Risiken bei der Anwendung

Für den Verbraucher ist oft nur schwer zu erkennen, 

ob die Nagelgele oder Nagelmodellagen für die häus-

liche Anwendung geeignet sind. Es ist nicht auszuschlie

ßen, dass es beim Endverbraucher aufgrund fehlender 

Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf 

die Anwendung dieser Produkte zu einer unsachge-

mäßen Verwendung kommen kann. Dies führt ggf. zu 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 

Bei Ungeübten kann bei der Anwendung die Haut  

um die Nägel vermehrt mit den kritischen Inhaltsstoffen  

in Kontakt kommen. 
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Abgabe nur mit Gewerbeschein?

Aus unserer Sicht ist es im Rahmen des vorbeu

genden Verbraucherschutzes erforderlich, einheitliche 

Regelungen zur Abgabe von Produkten, die nur für die 

gewerbliche Verwendung zugelassen sind, festzulegen.

Da die Abgabe dieser Produkte derzeit nicht ge

regelt ist, müssten die verantwortliche Person bzw. die 

Händler in die Pflicht genommen werden. Eine Mög

lichkeit wäre, dass beim Verkauf dieser Produkte ein 

Gewerbeschein vorgelegt werden muss. Einzelne  

Online-Händler weisen auf ihrer Website nicht nur auf 

den Warnhinweis explizit hin, sondern verlangen vor Ab-

schluss des Kaufs auch bereits die Vorlage eines Ge-

werbescheins.

Ähnlich verfahren wird bereits mit der Abgabe von 

Zahnbleichmitteln mit einem Wasserstoffperoxidgehalt 

> 0,1 %. Diese dürfen nur an Zahnärzte abgegeben 

werden und die Kennzeichnung muss zusätzlich den 

Hinweis „Darf nur an Zahnärzte abgegeben werden“ ent

halten.

Wünschenswert ist aber auch eine bessere Verbrau

cheraufklärung, da den Anwendern von Nagel(model-

lage)produkten in der Regel nicht bewusst ist, welche 

Inhaltsstoffe in diesen Produkten verarbeitet werden 

und welche Auswirkungen diese bei unsachgemäßer An

wendung haben können. Nach der derzeitigen Rechts

lage haben die verantwortliche Person und der Händ-

ler ihre Sorgfaltspflicht erfüllt, sofern das Produkt einen 

entsprechenden Warnhinweis trägt. Wenn allerdings – 

wie bei der uns vorgelegten Probe UV-Nagelgel – die 

verantwortliche Person bzw. der Händler das Produkt 

mit einer Werbung auf dem Markt bereitstellt, die dem 

Endverbraucher den Eindruck vermittelt, dass dieses 

Produkt für jeden Endverbraucher geeignet ist, und der 

Warnhinweis in einer so geringen Schriftgröße und zu-

dem mit dem falschen Wortlaut angebracht ist, so wird 

hier ein Verstoß gegen die Anforderungen der Verord-

nung (EG) Nr. 1223/2009 gesehen.

Für die Verbraucher ist eine professionelle Nagel-

modellage im Studio der sicherste Weg, die möglichen 

Risiken durch die Inhaltsstoffe der Produkte zu umgehen.
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Kosmetische Mittel gehören für die meisten Verbraucherinnen und Verbrau

cher zu wesentlichen Alltagsbegleitern. Dabei ist der Duft eines Produkts 

ein kaufentscheidender Faktor. Für viele der Befragten einer aktuellen Um

frage „Kosmetik und Wir“ des Industrieverbands Körperpflege- und Wasch-

mittel (IKW) ist ein Duft oder Parfüm essenziell. 52 % der Befragten fühlen 

sich erst mit dem Auflegen von Duft oder Parfüm vollständig angezogen – die 

Frauen mit 57 % in leicht höherem Maße als die Männer mit 45 %.

Ulrike Hoeps-Pippirs, Markus Wilken | CVUA-Westfalen 

Lyral, Lilial und Co.
Verbotene Duftstoffe in kosmetischen Mitteln

Das zentrale Bestreben der EU-Kosmetik-Verord-

nung ist es, ein hohes Schutzniveau für die menschliche 

Gesundheit in Bezug auf die Zusammensetzung und 

Kennzeichnung von kosmetischen Mitteln zu schaffen. 

Diese wird stetig dem technischen Fortschritt und den 

Erkenntnissen toxikologischer Daten angepasst. Kri-

tische Stoffe werden regelmäßig durch einen europä

ischen wissenschaftlichen Ausschuss (SCCS – Scienti

fic Committee on Consumer Safety) bewertet. Diese 

Bewertung fließt schließlich in stoffliche Regelungen 

der EU-Kosmetik-VO ein. So kam der SCCS in seiner 

Stellungnahme vom 26./27. Juni 2012 zu dem Schluss, 

dass die Duftstoffe Lyral mit der INCI-Bezeichnung 

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Atra

nol und Chloratranol nicht in kosmetischen Mitteln 

verwendet werden sollten, da sie in den letzten Jahren 

den Großteil der Kontaktallergien durch allergene Duft

stoffe ausgelöst haben.

INCI-Bezeichnung

In der Liste der Bestandteile kosmetischer Mittel mit 

der Überschrift „Ingredients“ sind die bei der Herstel-

lung verwendeten Bestandteile aufzuzählen. Alle Be-

standteile werden nach der internationalen Nomen-

klatur für kosmetische Inhaltsstoffe (INCI) bezeichnet. 

Duftstoffmischungen sind mit einem der Begriffe „Par

fum“ oder „Aroma“ anzugeben. Zusätzlich sind einige 

für ihr Allergiepotenzial bekannte einzelne Duftstoffe 

gesondert in der Liste aufzuführen.

Verbot von Lyral, Atranol und Chloratranol

Lyral ist ein nach Maiglöckchen riechender Duftstoff 

und wird synthetisch hergestellt. Atranol und Chlor

atranol weisen einen holzig-moosigen Geruch auf und 

kommen natürlich im Eichen- und Baummoos vor. Ex

trakte dieser Moose werden in Parfüms eingesetzt und 

müssen ab bestimmten Konzentrationen in der Liste 

der Bestandteile angegeben werden. Hierfür werden ihre 

INCI-Bezeichnungen Evernia prunastri extract (Eichen-

moosextrakt) bzw. Evernia furfuracea extract (Baum-

moosextrakt) verwendet.

Lyral, Atranol und Chloratranol dürfen seit dem  

23. August 2019 in kosmetischen Mitteln nicht mehr 

enthalten sein, der Abverkauf durfte noch bis August 

2021 erfolgen. Schon zuvor musste Lyral aufgrund 

seines allergieauslösenden Potenzials in der Liste der 

Bestandteile aufgeführt werden, wenn sein Gehalt eine 

bestimmte Konzentration im kosmetischen Mittel über

schritt.
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Auch Lilial verboten

Wie Lyral riecht auch der synthetische Duftstoff 

Lilial mit der INCI-Bezeichnung Butylphenyl Methylpro­
pional nach Maiglöckchen. In seiner Stellungnahme 

vom 10. Mai 2019 kam der SCCS auch für Lilial zu dem 

Schluss, dass es in kosmetischen Mitteln nicht einge-

setzt werden sollte, da der Duftstoff ein sensibilisieren

des Potenzial aufweist und laut Chemikalienrecht als 

möglicherweise gentoxisch eingestuft wird. Das darauf

hin im Herbst 2021 erlassene Verbot von Lilial in kosme

tischen Mitteln gilt seit dem 1. März 2022 ohne Über-

gangsfrist.

Verantwortlich für die Umsetzung des Verbots von 

Lilial, Lyral, Atranol und Chloratranol in kosmetischen 

Mitteln ist die in der Europäischen Union benannte „ver

antwortliche Person“ (d. h. der in der Gemeinschaft an

sässige Hersteller oder der Importeur).

705 Kosmetikproben  

wurden auf die  

„verbotenen“ Duftstoffe 

hin untersucht

Untersuchungen von 705 Proben

Im Rahmen von Untersuchungsprojekten der CVUÄ 

Rheinland und Westfalen wurden Kosmetikproben 

verschiedener Produktklassen auf das Vorhandensein 

dieser Duftstoffe geprüft. Von 705 untersuchten Pro-

ben konnte in 45 der Duftstoff Lilial nachgewiesen wer

den, wobei 11 Proben davon vor dem Verbot von Lilial 

gezogen wurden und daher noch nicht zu beanstanden 

waren. In einer Probe war zusätzlich Lyral nachweisbar.

Zu den Produktgruppen, in denen Lilial nachgewiesen 

wurde, gehören u. a. Hautcremes/-lotionen, Parfüms, 

Haarmittel und Seife.
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Nicola Krauß | CVUA Rheinland

Bunt, brillant – aber gesundheitlich riskant
EU-Verbot vieler Tätowierfarben

Bereits mehr als jede und jeder fünfte Deutsche ist tätowiert [1]. Dabei sind 

Tätowierungen sehr vielfältig: Sie können an den verschiedensten Körper-

stellen gestochen werden, in bunten Farben oder schwarz erscheinen und 

alle Formen und Größen aufweisen. Seit dem Jahr 2022 gelten neue recht-

liche Regelungen, die die Sicherheit von Tätowiermitteln erhöhen, aber auch 

die Farbpalette einschränken.

Schon seit Jahrtausenden sind Menschen tätowiert 

und in den letzten Jahren werden Tattoos immer popu

lärer. Waren es anfangs Kohlenstaub, Asche, zerriebene 

Pflanzen und verbrannte Nüsse, die als Farben verwen

det wurden, so wurden später teilweise auch Tusche, 

Grafit und Aquarellfarben als Farbstoffe in Tätowiermit

teln eingesetzt [2]. 

Im Jahr 2009 wurden in Deutschland mit der nati

onalen Tätowiermittel-Verordnung erstmals bestimmte 

Farbstoffe und weitere Inhaltsstoffe für Tätowiermittel 

verboten. Ende des Jahres 2021 sorgte die für Tätowier

mittel ab 2022 EU-weit geltende „REACH-Verordnung“ 

(Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) in vielen Medienbe-

richten für Schlagzeilen (Abbildung 58). Sie reglemen-

tiert den Einsatz verschiedener Chemikalien und Pig-

mente in Tätowierfarben. Vor allem geht es um Stoffe, 

die im Verdacht stehen, hautsensibilisierend zu wirken 

oder allergische Reaktionen auszulösen. Ebenfalls reg

lementiert werden Stoffe, die karzinogen oder repro-

duktionstoxisch wirken können.

Ziel der Regelungen und Verbote

Mit den neuen Regelungen sollen jährlich über 1.000 

chronisch allergische Reaktionen verhindert und Täto

wierungen sicherer werden [3]. Nach Schätzungen des 

Deutschen Allergie- und Asthmabunds treten bei etwa 

jeder zehnten Tätowierung unangenehme bis schwere 

Hautreaktionen auf wie Ausschlag, Juckreiz, Schwel-

lungen oder Hautentzündungen [4]. Die Reaktionen 

können beispielsweise auf metallhaltige Farbstoffe 

(Chrom – grün, Cadmium – gelb, Cobalt – blau) zu-

rückzuführen sein, aber auch auf sensibilisierende Kon

servierungsstoffe. Viele dieser Stoffe und Pigmente 

durften in Deutschland schon vor dem Jahr 2022 nicht 

in Tätowiermitteln eingesetzt werden, da sie bereits 

durch die deutsche Tätowiermittel-Verordnung verboten 

waren. Neu hinzugekommen sind jedoch das Verbot von 

weiteren Farbstoffen sowie konkrete Regelungen zu 

Höchstgehalten von Schwermetallen und anderen Kon

taminanten. 

Abbildung 58: �Beitrag des NDR-Kultur (04.01.2022); 
(https://www.ndr.de/kultur/Neue-EU-Verordnung-
Das-Ende-der-bunten-Tattoos,tattoos244.html)

https://www.ndr.de/kultur/Neue-EU-Verordnung-Das-Ende-der-bunten-Tattoos,tattoos244.html
https://www.ndr.de/kultur/Neue-EU-Verordnung-Das-Ende-der-bunten-Tattoos,tattoos244.html
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Azofarbstoffe mit Schattenseiten

Viele der Farbstoffe sind sogenannte Azofarbstoffe. 

Azofarbstoffe besitzen eine besonders hohe Farbbril-

lanz und bleichen weniger aus als andere Farben. Außer

dem sind sie in einer breiten Farbpalette kostengünstig 

produzierbar. Die Schattenseite dieser Farbstoffe ist 

jedoch, dass durch Spaltungen primäre aromatische 

Amine entstehen, die krebserregend sein können. Be-

sonders problematisch: Es ist nicht ausreichend be-

kannt, wie sich Tätowierfarben im Körper ausbreiten 

und wo sich Spaltprodukte anreichern. Da Tattoos unter 

die Haut gestochen und nicht wie Make-up nur auf die 

Haut aufgetragen werden, können Bestandteile der Far

ben sich beispielsweise in den Lymphknoten anreichern. 

Die Verbote dienen also dem Schutz der Verbrau-

cherinnen und Verbraucher vor akuten und chronischen 

Reaktionen sowie vor bisher noch unbekannten Lang-

zeitfolgen. 

Farbstoffe ohne Alternativen

Für Tätowierstudios ist die Auswahl an Farben  

nach Inkrafttreten der REACH-Verordnung deutlich 

geschrumpft. Nicht für alle verbotenen Farbstoffe gibt 

es bereits Alternativen. Besonders von den Verboten 

betroffen sind grüne und blaue Farben, sodass für die 

beiden Farbstoffe „Pigment Blue 15:3“ und „Pigment 

Green 7“ eine Übergangsregelung bis zum 4. Januar 

2023 getroffen wurde. Seitdem dürfen nun auch diese 

Pigmente nicht mehr verwendet werden. 

Positiv- statt Negativ-Liste

Die bisherigen Verbote basieren auf sogenannten 

Negativ-Listen für bestimmte Stoffe. Wünschenswert 

wäre eine Positiv-Liste für erlaubte Farbstoffe. Aktuell 

besteht die Gefahr, dass die verbotenen Farbstoffe 

durch unbekannte Stoffe ersetzt werden, nach dem 

Prinzip „Erlaubt ist, was nicht verboten ist“. Diese Farb

stoffe könnten eventuell ein höheres Risiko für Verbrau

cherinnen und Verbraucher aufweisen als die bisher 

bekannten Stoffe.

Untersuchungen von Tätowiermitteln im  

CVUA Rheinland und CVUA-Westfalen

Im Jahr 2022 wurden im CVUA Rheinland und CVUA-

Westfalen 49 Tätowiermittel untersucht. Sechs Proben 

wurden wegen ihrer stofflichen Zusammensetzung be

anstandet. Die anderen Beanstandungen waren Kenn-

zeichnungsmängel. Der Anteil an schwarzen und weißen 

Tätowierfarben war höher als der Anteil der farbigen 

Varianten, doch trotz der Einschränkungen wurde eine 

breite Palette von farbigen Tätowiermitteln untersucht. 

Von den 49 untersuchten Proben waren 31 (ca. 63 %) 

schwarz oder weiß und 18 (ca. 37 %) farbig (rot, grün, 

blau, violett, orange und gelb). Nur eine der Proben ent

hielt – laut Deklaration – Farbstoffe, die seit dem Jahr 

2022 nicht mehr zulässig sind. Auch die blauen und 

grünen Produkte (sieben Proben) enthielten nur noch 

teilweise Farbstoffe, die seit Januar 2023 verboten sind.

Quellen:
[1]	� https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-jeder-

fuenfte-in-deutschland-ist-taetowiert-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-190923-99-994055 (Stand: 13.01.2023)

[2]	� https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Oetzi-und-die-Ge-
schichte-der-Taetowierung-305585.html (Stand: 23.01.2023)

[3]	� https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1253983/um-
frage/umfrage-in-deutschland-zu-tattoos-nach-altersgruppen/ 
(Stand: 13.01.2023)

[4]	� https://bvlk.de/news/keine-bunten-tattoos-ab-2022-mehr- 
reach-verordnung-sorgt-fuer-unsicherheit.html  
(Stand: 13.01.2023)

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-jeder-fuenfte-in-deutschland-ist-taetowiert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190923-99-994055
https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Oetzi-und-die-Geschichte-der-Taetowierung-305585.html
https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Oetzi-und-die-Geschichte-der-Taetowierung-305585.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1253983/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-tattoos-nach-altersgruppen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1253983/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-tattoos-nach-altersgruppen/
https://bvlk.de/news/keine-bunten-tattoos-ab-2022-mehr-reach-verordnung-sorgt-fuer-unsicherheit.html
https://bvlk.de/news/keine-bunten-tattoos-ab-2022-mehr-reach-verordnung-sorgt-fuer-unsicherheit.html
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Der faulige Tod der Bienenbrut
Faulbrut-Monitoring erstmals an den CVUÄ in NRW

Die Amerikanische Faulbrut (AFB) ist eine im Animal 

Health Law der EU (AHL) gelistete anzeigepflichtige 

Tierseuche bei Bienen, die durch das Bakterium Paeni­
bacillus larvae hervorgerufen wird. Die Infektion lässt 

die Bienenbrut absterben und verwandelt sie zu einer 

fauligen Masse („Faulbrut“). Der Erreger bildet sehr 

widerstandsfähige Sporen und kann leicht zwischen 

Bienenvölkern verbreitet werden. Da hierfür keine me

dikamentöse Behandlung zugelassen ist, muss diese 

Bienenseuche auf anderen Wegen bekämpft werden. 

Am wichtigsten ist das frühzeitige Erkennen von 

Seuchenherden durch eine stichprobenartige, aber 

flächendeckende Untersuchung der Bienenvölker. 

Durchführung des Faulbrut-Monitorings

Beim Faulbrut-Monitoring werden Futterkranzproben 

entnommen, die im Labor mikrobiologisch auf das Vor

handensein von Paenibacillus larvae untersucht werden. 

Der Nachweis erfolgt gemäß der Amtlichen Methoden

sammlung des Friedrich-Loeffler-Instituts und dauert 

in der Regel ca. ein bis zwei Wochen. Zunächst wird der 

Erreger nach Filtrieren, Erhitzen und Verdünnen der 

Futterkranzproben kulturell angezüchtet. Anschließend 

werden verdächtige Kolonien mit dem MALDI-TOF 

(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-of-

Flight) massenspektrometrisch als Paenibacillus larvae 

differenziert.

Auch die Bestimmung verschiedener Genotypen von 

Paenibacillus larvae ist per MALDI-TOF möglich, sodass 

in den meisten Fällen eine Aussage über das Vorliegen 

des ERIC-I- oder ERIC-II-Genotyps getroffen werden 

kann. Das ist wichtig, denn bei dem mittlerweile vorherr

schenden Genotyp ERIC II ist häufig keine Klinik sicht-

bar, da die abgestorbenen Larven vor dem Verdeckeln 

der Brutzellen ausgeräumt werden.

Beauftragung der CVUÄ in NRW

Die Untersuchung kann von Imkern privat kosten-

pflichtig angefordert, von amtlichen Tierärzten als 

amtlich angewiesene Probe zur Seuchenabklärung be

auftragt oder im Rahmen des sogenannten „Faulbrut-

Monitorings“ durchgeführt werden. Zuständig sind in 

NRW die vier CVUÄ in Arnsberg, Krefeld, Münster und 

Detmold.

Das Faulbrut-Monitoring wird flächendeckend in 

ganz Nordrhein-Westfalen durchgeführt und von der 

Tierseuchenkasse (TSK) finanziell unterstützt, sofern 

die Imker ihre Bienenvölker bei der Tierseuchenkasse 

ordnungsgemäß angemeldet haben. Im Jahr 2022 er-

folgte die Laboruntersuchung erstmals an den CVUÄ 

in NRW.

1.500 entnommene Proben 

Im Probenentnahmezeitraum April bis August wur-

den rund 1.500 Futterkranzproben auf die vier CVUÄ 

verteilt. Das Probenkontingent wurde proportional zur 

Zahl der Imker bzw. Bienenvölker zwischen dem Lan-

desverband Westfälischer und Lippischer Imker und 

dem Imkerverband Rheinland aufgeteilt (796 / 704). 

Abgerufen wurden insgesamt 77,5 % des Probenkon-

tingents (93,8 % / 59,1 %). Die Probenahme wurde über 

die Kreisimkerverbände beauftragt und von den ehren

amtlich tätigen Bienensachverständigen (BSV) durch-

geführt [1].

Quelle:
[1]	� Information zu den Beihilfebeschlüssen aus der 49. Verwal-

tungsratssitzung der Tierseuchenkasse NRW, Auszug aus dem 
Protokoll vom 30.11.2022.
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Etwas mehr positive Nachweise als 2021

Bei 36 der 1.165 Futterkranzproben fiel der Nachweis 

positiv aus. Diese 3,1 % liegen leicht über dem Anteil 

positiver Proben des Vorjahres mit 1,2 % [1]. Die regionale 

Verteilung der positiven Proben ist in Abbildung 59 dar

gestellt.

Herausforderungen

Schwierigkeiten im Labor bei der Bearbeitung der 

Proben ergaben sich vor allem durch unvollständig oder 

unleserlich ausgefüllte bzw. nicht unterschriebene Un

tersuchungsaufträge. Die Angabe einer E-Mail-Adresse 

zur elektronischen Befundübermittlung und Telefon-

nummer für Rückfragen erleichtert und beschleunigt 

die Bearbeitung der Proben ebenso wie eine zeitnahe 

Einsendung der Proben nach Entnahme und ordnungs-

gemäße Beschriftung und Verpackung.

Gemeinsames Engagement gegen die Tierseuche 

auch im Jahr 2023

Eine Fortsetzung des TSK-Faulbrut-Monitoring-Pro

gramms ist auch für das Jahr 2023 geplant. Bereits in 

den letzten Jahren konnten die Fallzahlen von einem 

ursprünglich dreistelligen Bereich deutlich reduziert 

werden. Bei einer Seuchenfeststellung oder einem Er

regernachweis ist der Informationsaustausch zwischen 

Veterinärämtern und Imkern notwendig sowie eine gute 

Zusammenarbeit zwischen Amtstierärzten, Bienensach

verständigen und Imkern. So können Sachverstand, Aus

rüstung, Gerätschaften und Synergien zur Bekämpfung 

dieser Tierseuche sinnvoll gebündelt werden.

Abbildung 59: �Ergebnisse der Analyse von Futterkranzproben im AFB-Projekt der TSK NRW 2022, 
Quelle: Dr. Christoph Otten, Fachzentrum Bienen und Imkerei, Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel

 negativ  positiv

Abbildung 60: �Mittels Streichholz lässt sich aus der Brutzelle eine 
fadenziehende Masse („Faulbrut“) ziehen.
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Rotierende Rufbereitschaft
Tierseuchen auch an Wochenenden und Feiertagen bekämpfen

Die Einführung einer rotierenden Rufbereitschaft an Wochenenden wurde 

von den CVUÄ in NRW zum 1. September 2022 beschlossen. Begründet 

wurde dies mit den Erfahrungen der letzten zwei Jahre mit der Geflügelpest 

(Aviäre Influenza, AI). Hinzu kam die Einschätzung des Friedrich-Loeffler-

Instituts (FLI), dass der saisonale Charakter dieser Tierseuche verloren geht 

und ein ganzjähriges Auftreten von Geflügelpest-Fällen möglich ist.

Bisher kam es für mehrere Wochen der Influenza-

saison zu Rufbereitschaften in einzelnen betroffenen 

Untersuchungsämtern. Das führte wegen der anhalten

den Seuchengefahr zu starken Belastungen der betrof

fenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die neue ro

tierende Rufbereitschaft für Tierseuchen (AI, ASP, KSP) 

bezieht nun alle CVUÄ ein. Sie gilt für die Kategorie A 

Tierseuchen des EU-Tiergesundheitsrechts (Animal 

Health Law, AHL), aber auch für weitere verlustreiche 

Seuchen.

Aufgaben der rotierenden Rufbereitschaft

Die Rufbereitschaft beschränkt sich auf die dringen

de Abklärung von Indexfällen innerhalb des Zeitraums 

der Rufbereitschaft. Weiter gehende Untersuchungen 

(etwa im Rahmen von Aufhebungsuntersuchungen) 

werden im jeweils zuständigen CVUA durchgeführt. Das 

Gleiche gilt für weitere Untersuchungen, nachdem die 

erste Untersuchung keinen Seuchenausbruch ergeben 

hat.

Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbrau

cherschutz (MLV), das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz (LANUV) und die Kreisord

nungsbehörden (KOB) des Landes NRW wurden über 

den Rufbereitschaftsplan mit den entsprechenden Ruf

bereitschafts-Telefonnummern informiert. Die Vorstän

dekonferenz bat das LANUV um entsprechende Infor

mation der KOB.

Folgende Modalitäten wurden vereinbart: 

	� Die Zeit der Rufbereitschaft erstreckt sich auf Sams

tag und Sonntag von 8 bis 16 Uhr.

	� Die Rufbereitschaft erfolgt grundsätzlich im wö

chentlichen Wechsel.

	� Für Weihnachten, Neujahr, Ostern und Pfingsten 

erfolgt der Einsatz im Jahreswechsel außerhalb des 

Wochenendplans, sodass auch hier eine Rotation 

stattfindet. Hierfür wurde ein gesonderter Plan er

stellt. 

	� Die Annahme der Proben regelt jede Anstalt selbst.

	� Die Proben sollen idealerweise nach den einschlägi

gen Vorgaben der Tierseuchenbekämpfung entnom

men und eingesandt werden, z. B.:

	 	� Afrikanische und Klassische Schweinepest je 

14 Blutproben

	 	� Geflügelpest (Aviäre Influenza) 20 kombinierte 

Rachen- und Kloakentupfer

�	� Es handelt sich hierbei um Seuchen der Kategorie 

A nach EU-Gesetzgebung Animal Health Law (AHL).

	� Die Befundmitteilung erfolgt zunächst telefonisch 

an die KOB, zudem per E-Mail an die KOB sowie an 

die vom LANUV und MLV hinterlegten E-Mail-Adres

sen. Der Befundbericht wird unter Umständen erst 

am nächsten Werktag erstellt und versandt.
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Abbildung 61: �Entnahme einer Tupferprobe aus dem Rachen einer 
Gans für die Geflügelpest-Diagnostik

Einsätze zur Geflügelpest-Diagnostik  

seit Einführung der Rufbereitschaft

CVUA-MEL 1. / 2. Okotber 2022 (Feiertagsdienst)

Der Anruf erfolgte vom Kreis Bottrop am Samstag, 

den 1. Oktober 2022 kurz vor 16 Uhr über die Rufbereit

schaftsnummer des CVUA-MEL. Die Übergabe von elf 

Tierkörpern (acht Hühner, drei Gänse, alle verendet) 

erfolgten am gleichen Tag um 18:50 Uhr. Die Tupferab-

nahme und die Untersuchung auf Geflügelpest erfolg-

te am Sonntagmorgen. Alle Proben wurden positiv auf 

Influenza A und H5 getestet. Auch das Ergebnis der 

Weiterleitung an das Friedrich-Loeffler-Institut (Refe-

renzlabor) bestätigte den Nachweis von Influenza A 

Subtyp H5N1.

CVUA-MEL 15. / 16. Oktober 2022

Hier erfolgte bereits am Freitag, den 14. Oktober 2022 

gegen 13 Uhr ein Anruf aus dem Kreis Bottrop über die 

reguläre Dienstnummer. Die eingesandten 18 Rachen-

Kloakentupfer wurden am Samstagmorgen auf Geflügel

pest untersucht und mit negativem Ergebnis befundet.

CVUA-Westfalen 22. / 23. Oktober 2022

Der Anruf erfolgte vom Kreis Recklinghausen am 

Samstag, den 22. Oktober 2022 gegen Mittag über die 

Rufbereitschaftsnummer des CVUA-Westfalen. Weiter-

führende Informationen zu den Proben wurden dann 

um 15:30 Uhr telefonisch mitgeteilt. Die Proben wurden 

gegen 20:30 Uhr im CVUA-Westfalen angeliefert. Die 

Untersuchung auf Geflügelpest erfolgte am darauf fol

genden Sonntagmorgen. Insgesamt handelte es sich 

um 26 Proben aus vier privaten Kleinsthaltungen. Alle 

Proben wurden negativ getestet.

Tierseuchendiagnostik auch an Wochenenden 

und Feiertagen

Die rotierende Rufbereitschaft wird von den CVUÄ 

in NRW als gut funktionierendes System gesehen, um 

die Tierseuchendiagnostik für NRW auch an Wochen-

enden und Feiertagen zu gewährleisten und gleichzeitig 

die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 

zu stark zu belasten.

Die rotierende Rufbereitschaft wird von den CVUÄ  

in NRW als gut funktionierendes System gesehen, um 

die Tierseuchendiagnostik für NRW auch an Wochen-

enden und Feiertagen zu gewährleisten.
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Schweineleber und Hepatitis E
Aktuelle Ergebnisse aus Zoonose-Monitoring

Hepatitis E

Das Hepatitis-E-Virus gehört zur Familie der Hepe­
viridae; Viren aus dieser Familie wurden neben dem 

Menschen bei verschiedenen Tierarten wie Vögeln, 

Fledermäusen, Haus- und Wildtieren nachgewiesen. 

Innerhalb der Spezies HEV wurden bisher acht unter-

schiedliche Genotypen beschrieben, die sich bezüglich 

ihres Wirtsspektrums und ihrer Übertragungswege 

unterscheiden. Die Genotypen 3 und 4 sind zoonotisch; 

der Erreger kann also zwischen Tieren und Menschen 

übertragen werden. 

Infektionen bei Mensch und Tier

In Deutschland sind hauptsächlich Infektionen mit 

dem HEV-Genotyp 3 bekannt [1]. Seit Jahren werden 

ansteigende Infektionszahlen mit HEV beim Menschen 

verzeichnet. Ein Teil der mit HEV infizierten Menschen 

kann die namensgebende Leberentzündung entwickeln; 

in den meisten Fällen verläuft die Erkrankung aber 

moderat und selbstlimitierend oder vollständig ohne 

sichtbare Krankheitszeichen. 

Interessanterweise zeigen Haus- und Wildschweine 

bei einer Infektion mit dem HEV keine klinischen Symp

tome [2]. Es kann äußerlich nicht erkannt werden, ob 

ein Haus- oder Wildschwein Träger von HEV ist. Für die 

Verbraucherinnen und Verbraucher ist somit beim Kauf 

einer Schweineleber über die Ladentheke mit dem 

bloßen Auge nicht zu erkennen, ob HEV in der Leber 

vorhanden sein könnte. 

HEV in der Schweineleber – molekularbiologisch 

nachweisbar

Der Nachweis von infektiösen Hepatitis-E-Viren 

direkt in Lebensmitteln, beispielsweise durch Anzucht 

in Zellkulturen, ist derzeit noch nicht möglich. Die meis

ten bisher durchgeführten Untersuchungen zur Verbrei

tung von HEV bei Tieren und in Lebensmitteln basieren 

daher auf molekularbiologischen Methoden. 

In verschiedenen Studien wurde untersucht, wie 

weit das Erbgut von HEV – die HEV-RNA – in Fleisch 

und Fleischprodukten von Schweinen und Wildschwei-

nen in Deutschland verbreitet ist. Für Schweineleber aus 

dem deutschen Handel wurde im Jahr 2010 in einer 

Studie mit 200 Lebern eine Nachweisrate von 4,0 % [3] 

bzw. in einer Untersuchung der Jahre 2019 / 2020 mit 

41 Lebern eine Nachweisrate von 4,9 % [4] gefunden. 

Leberentzündungen (Hepatitis) werden beim Menschen häufig durch Virus

infektionen ausgelöst. Von Hepatitis A („Reisehepatitis“) über Hepatitis B 

als eine der weltweit häufigsten Infektionskrankheiten bis zu Hepatitis C, 

gegen die man sich – anders als bei Hepatitis A und B – bisher nicht durch 

eine Impfung schützen kann. Weniger gut bekannt ist, dass virale Leberent

zündungen beim Menschen auch durch eine Infektion mit dem Hepatitis-

E-Virus (HEV) ausgelöst werden können. 

Abbildung 62: �Leber eines Hausschweins ohne krankhafte  
Veränderungen
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Bundesweites Zoonose-Monitoring

Im Jahr 2022 wurden im CVUA-Westfalen Schlacht-

lebern von Schweinen im Rahmen eines bundesweiten 

Zoonose-Monitorings ebenfalls auf das Vorkommen von 

HEV untersucht. Die Leberproben wurden direkt an der 

Schlachtstätte von Hausschweinen entnommen und 

über verschiedene nordrhein-westfälische Untersu

chungseinrichtungen an das CVUA-Westfalen gesandt. 

In neun der 106 Proben (8,5 %) wurden HEV-spezifi-

sche RNA-Sequenzen nachgewiesen. Die positiven Pro

ben wurden für weitere Untersuchungen an das Natio

nale Referenzlabor für durch Lebensmittel übertrag-

bare Viren am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

weitergeleitet. Die positiven Ergebnisse der neun Leber

proben wurden am BfR bestätigt. 

Quellen:
[1]	� Johne, R., Althof, N., Nöckler, K. et al. (2022) Das Hepatitis-E-

Virus – ein zoonotisches Virus: Verbreitung, Übertragungswege 
und Bedeutung für die Lebensmittelsicherheit. Bundesgesund-
heitsblatt 65, S. 202 - 208. https://doi.org/10.1007/s00103-
021-03476-w

[2]	��� Fragen und Antworten zur Übertragung des Hepatitis-E-Virus 
durch Wild- und Hausschweine und daraus gewonnene Lebens-
mittel. FAQ des BfR vom 09.02.2016 
https://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zur-
uebertragung-des-hepatitis-e-virus-durch-wild-und-haus
schweine-und-daraus-gewonnene-lebensmittel.pdf

[3]	� Wenzel JJ, Preiss J, Schemmerer M, Huber B, Plentz A, Jilg W 
(2011) Detection of hepatitis E virus (HEV) from porcine livers 
in Southeastern Germany and high sequence homology to  
human HEV isolates. J Clin Virol 52:50–54.

[4]	� Pallerla SR, Schembecker S, Meyer CG, Linh LTK, Johne R,  
Wedemeyer H, Bock CT, Kremsner PG, Velavan TP (2021)  
Hepatitis E virus genome detection in commercial pork livers 
and pork meat products in Germany. J Viral Hepat 28:196–204.

Virale Leberentzündungen beim Menschen 

können durch eine Infektion mit dem 

Hepatitis-E-Virus (HEV) ausgelöst werden.

Empfehlungen zu Verzehr und Verarbeitung

Diese im Zoonose-Monitoring 2022 erhobenen 

Daten zu HEV in Nordrhein-Westfalen unterstreichen 

die weiterhin gültige Empfehlung, insbesondere Inne-

reien nur durchgegart zu verzehren. Diese Empfehlung 

gilt in Deutschland und anderen Ländern mit Vorkom-

men von HEV des Genotyps 3 und 4 in Produkten von 

Schwein und Wild (etwa Wildschwein, Reh und Hirsch). 

Um eine Übertragung des Virus auf andere Lebensmit

tel zu vermeiden, sollte darüber hinaus auf eine gute 

Küchenhygiene geachtet werden.

https://doi.org/10.1007/s00103-021-03476-w

https://doi.org/10.1007/s00103-021-03476-w

https://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zur-uebertragung-des-hepatitis-e-virus-durch-wild-und-hausschweine-und-daraus-gewonnene-lebensmittel.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zur-uebertragung-des-hepatitis-e-virus-durch-wild-und-hausschweine-und-daraus-gewonnene-lebensmittel.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zur-uebertragung-des-hepatitis-e-virus-durch-wild-und-hausschweine-und-daraus-gewonnene-lebensmittel.pdf
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Salamanderpest
Angekommen im Arnsberger Wald

Eine aktuelle Bedrohung in Deutschland ist nicht nur 

die Afrikanische Schweinepest, bei der Wildschweine 

ein wichtiger Reservoirwirt in heimischen Wäldern 

sind. Im Jahr 2022 konnte an Totfunden von Feuersa

lamandern und einem Bergmolch auch im Arnsberger 

Wald der Erreger der gefürchteten Salamanderpest 

nachgewiesen werden.

Massiver Rückgang der Amphibienpopulation

Die Salamanderpest [Batrachochytrium salamandri­
vorans (Bsal)] hat in wenigen Jahren zu einem massiven 

Rückgang der Amphibienpopulationen geführt  [1]. Sie 

ist als Tierseuche der Kategorie D und E gelistet (Durch

führungsverordnung der Kommission (EU) 2018 / 1882). 

Seit dem Jahr 2015 sind Fälle von Salamanderpest zu

nächst in der Eifel, dann im Bergischen Land und Ruhr-

gebiet beschrieben [2]. 

Der Zufallsfund in Arnsberg

Im Januar 2022 gelangten über eine aufmerksame 

Spaziergängerin drei Feuersalamander zur Klärung der 

Todesursache an das CVUA-Westfalen. Der Spaziergän

gerin waren auf einer kurzen Wegstrecke in der Nähe 

von Arnsberg-Oeventrop zahlreiche verendete Feuer-

salamander aufgefallen. 

Typische Symptome

Pathomorphologisch zeigten die verendeten Sala-

mander Hautveränderungen, die dem Bild einer Chytri

dio-Mykose entsprachen. Diese Erkrankung wird durch 

den Pilz Bsal hervorgerufen, der Salamander und einige 

Molcharten befallen kann. Der Pilz befällt die Oberhaut 

der Amphibien und führt nach kurzem Krankheitsver

lauf zum Tod. Befallene Tiere zeigen geschwürige Haut

veränderungen (Abbildung 63). In den epidermalen 

Läsionen lassen sich histologisch charakteristische 

Erregerstrukturen nachweisen (Abbildung 64). 

PCR-Untersuchung bestätigt Verdachtsdiagnose

Die am CVUA-Westfalen gestellte Verdachtsdiagnose 

Salamanderpest konnte bestätigt werden durch eine 

PCR-Untersuchung am Landesbetrieb Hessisches Lan

deslabor in Gießen. Kurz danach konnten in einer Nach

bargemeinde weitere Fälle nachgewiesen und durch 

eine PCR-Untersuchung an der Universität Trier bestä-

tigt werden. 

Abbildung 63: �Zahlreiche Hauterosionen am Unterkiefer eines an 
Salamanderpest verendeten Feuersalamanders 

Abbildung 64: �Feingewebliche Aufnahme mit zahlreichen Pilz
strukturen in der Oberhaut eines befallenen Feuer-
salamanders, PAS-Färbung
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Mittlerweile am CVUA-Westfalen etabliert ist die 

PCR auf Bsal wie auch jene gegen den nahe verwandten 

Erreger Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), der eben-

falls Hauterkrankungen bei Amphibien hervorruft. Die 

Verfahrensabläufe wurden exemplarisch an Amphibien 

eines Naturschutzgebiets im Rheinisch-Bergischen 

Kreis geprüft – erfreulicherweise waren alle Hauttupfer 

der untersuchten Tiere negativ. 

Das CVUA-Westfalen bietet seither als amtliches 

Diagnostiklabor für Bsal in NRW den Veterinärämtern 

und unteren Naturschutzbehörden sowie biologischen 

Stationen des gesamten Landes seine Mithilfe an bei 

Monitoring-Untersuchungen frei lebender Amphibien 

und bei der Abklärung von Totfunden. Dabei können 

sowohl Tupfer als auch Tierkörper untersucht werden. 

Hygieneprotokoll

Angesichts des dramatischen Sterbens und Aus-

sterbens von Amphibien ist ein frühzeitiges Erkennen 

der Seuche essenziell. Um einer Weiterverbreitung der 

Seuche entgegenzuwirken, hat das Ministerium für Um

welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2021 einen 

Erlass und ein „Hygieneprotokoll“ erstellt. Das Proto-

koll richtet sich an Personen, die im Gelände Kartie-

rungen und spezielle Tiererfassungen durchführen, soll 

aber auch berücksichtigt werden bei Geländearbeiten 

wie Bautätigkeiten, Forstarbeiten und wasserbaulichen 

Maßnahmen. 

Abbildung 65: Hinweisschild für Wanderer

Mittlerweile wurden im Arnsberger Wald zur Auf-

klärung der Bevölkerung Schilder an Wanderwegen 

(Abbildung 65) aufgestellt, um einer unbeabsichtigten 

Weiterverbreitung entgegenzuwirken. Eine Therapie an 

Salamanderpest erkrankter Tiere dürfte unter Feldbe

dingungen nicht infrage kommen, obwohl es experimen

tell erste Erfolg versprechende Ansätze gibt [3].

Quellen:
[1]	� Martel A, Spitzen-van der Sluijs A, Blooi M, Bert W, Ducatelle R, 

Fisher MC, Woeltjes A, Bosman W, Chiers K, Bossuyt F,  
Pasmans F (2013): Batrachochytrium salamandrivorans sp. 
nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians.  
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1307356110

[2]	� Schulz V., Steinfartz S., Geiger A., Preißler K., Sabino-Pinto J., 
Krisch M., Wagner N., Schlüpmann M. (2018): Salamanderpest 
Ausbreitung in NRW, Natur in NRW Nr. 4/2018 LANUV.

[3]	� Plewnia A, Lötters S, Veith M, Peters M, Böning P (2023):  
Successful drug-mediated host clearance of Batrachochytrium 
salamandrivorans Emerging Infectious Diseases, doi: 10.3201/
eid2902.221162.

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1307356110
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Zoonosen
Ein neues Fachgebiet im CVUA-RRW

Die Labormitarbeitenden stießen nacheinander zu 

dem neuen Fachgebiet hinzu und bewältigten mit gro-

ßem Tatendrang die vielfältigen Aufgaben rund um den 

Neuaufbau. Der Themenbereich des Next Generation 

Sequencing (NGS) ist in den Bereich der Tiergesundheit 

umgezogen. Mit NGS werden Proben auf Authentizität 

(Tierartbestimmung) und Lebensmittelsicherheit (Bak

teriencharakterisierung) getestet. Der Themenschwer-

punkt NGS von Bakterien wurde zu uns überführt. Mit 

Anschaffung des Sequenziergeräts MiSeq (Fa. Illumina) 

im Spätsommer 2022 konnte nun auch die Sequenzie

rung selber validiert und die Akkreditierung vorberei-

tet werden. 

Betätigungsfelder der Fachgruppe

Das CVUA-RRW ist nun auditiert und akkreditiert für 

alle drei Bereiche der Sequenzierung: Libraryerstellung, 

Sequenzierung und bioinformatische Auswertung. Es 

werden zudem weitere Anwendungsmöglichkeiten des 

NGS zusammen mit dem Fachgebiet Molekularbiologie, 

Immunologie des Gebiets Analytik und Entwicklung 

ausgebaut (GVO-Analyse).

Ein weiteres Betätigungsfeld sind die Übernahme 

und Neueinführung von Methoden zur molekularbio

logischen Diagnostik von zoonotischen Tierseuchen

erregern. Hier wird ein Teil der zoonotischen Erreger

nachweise von dem Fachgebiet Diagnostische Mole

kularbiologie der Tiergesundheit übernommen (etwa 

die Untersuchung auf das West-Nil-Virus). 

Geplant ist außerdem die Einführung weiterer diag

nostischer Methoden im CVUA-RRW wie die Tollwut-

PCR.

Die Trichinenuntersuchung, bisher angesiedelt im 

Fachgebiet Trichinellenuntersuchung, sowie die Audi-

tierung der amtlichen Trichinellenuntersuchungslabore 

in den Kreisordnungsbehörden wurden in das Fachge

biet Zoonosen überführt – glücklicherweise unterstützt 

durch eine Laborassistentin. Ebenfalls unterstützt uns 

das Trichinenvertretungsteam aus dem Fachgebiet Bak

teriologie, Mykologie als kleines Team weiterhin bei 

Bedarf.

Dr. Joke Bernis Sierra, Dr. Grégoire Denay | CVUA-RRW

Das Fachgebiet Zoonosen wurde im Jahr 2021 im CVUA-RRW ins Leben ge

rufen. Angesiedelt im Bereich der Tiergesundheit, bearbeitet das CVUA hier 

drei verschiedene Themenbereiche. Zu Beginn ging es allerdings schwer

punktmäßig um die Organisation und Durchführung der humanen Covid-

Untersuchungen – mit Unterstützung aus dem ganzen Haus. Ebenso unter

stützt das Fachgebiet vertretungsweise die Serologie und Virologie.
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Wildtier-Monitoring
Neue digitale Möglichkeiten in der Präanalytik

Der Wildursprungsschein und seine Bedeutung

Aktuell füllt der Jagdausübungsberechtigte nach 

Erlegen eines Stücks Schwarzwild zur Erfüllung gesetz-

licher Vorgaben ein vom Veterinäramt ausgegebenes 

analoges Formular aus – den Wildursprungsschein. Mit 

Informationen zum Jäger, zum Erlegungsort, zum Tier 

(Tierart, Altersklasse, Geschlecht, Gewicht) und zu des

sen Zustand: gesund erlegt, krank erlegt, verunfallt, tot 

aufgefunden. 

Mit dem vierten Durchschlag wird die amtliche Un-

tersuchung einer Muskelfleischprobe auf Trichinellen 

beauftragt. Zu Trichinellen kommt es bei bestimmten 

fleischfressenden Wildtieren, die verzehrt werden sollen. 

Rückverfolgbarkeit per Wildmarke

Für die Freigabe zum menschlichen Verzehr muss 

eine Rückverfolgbarkeit gewährleistet sein. Jedes Wild-

schwein, das verzehrt werden soll, wird mit Wildmarke 

versehen, ausgegeben von der Jagdbehörde. Diese Wild

marke muss der Jäger in den Wildursprungsschein über

tragen, der zum Veterinäramt bzw. Trichinenlabor geht.

Antrag auf Untersuchung von Proben

Zusätzlich ergänzt das Veterinäramt die zu unter-

suchenden Schweißproben durch einen maschinenles

baren Antrag – entweder direkt aus der HI-Tier-Daten-

bank (Herkunftssicherungs- und Informationssystem 

für Tiere) oder das als Kopiervorlage der CVUÄ NRW 

bereitgestellte Formular. Mit diesem Antrag werden die 

Proben an das zuständige Untersuchungsamt gesendet.

Datenbanken

Nach Untersuchung auf ASP und andere Wildtier-

seuchenerreger werden die Ergebnisse zu ASP und 

Klassischer Schweinepest (KSP) durch das CVUA an 

die Classical-Swine-Fever(CSF)-Datenbank elektronisch 

übermittelt. Hierfür werden auch die vom Jäger analog 

erhobenen Daten benötigt und es können weitere, bis-

her nicht erfasste Daten (Geokoordinaten vom Fundort) 

ergänzt werden.

Die Einbindung der Jagdgemeinschaft in die Probenahme bei Wildtieren  

ist ein Grundstein für die Überwachung von Wildtierpopulationen auf Tier-

seuchen – wie die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen. 

Im Rahmen des Schwarzwildmonitorings werden die Probennahme und 

Untersuchung von Proben erlegter Wildschweine koordiniert.

Abbildung 67
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In der Veterinärmedizin gibt es bereits die umfang-

reiche HI-Tier-Datenbank, die der Bestandsaufnahme 

und Rückverfolgbarkeit von Tieren in der deutschen 

Landwirtschaft dient. Hier werden Tier- und Bestands-

daten erfasst und hier wird die Ausgabe von Ohrmarken 

und Tierpässen zur Kennzeichnung und Registrierung 

von Tieren verwaltet. Seit Kurzem wird auch für be-

stimmte Wildtierarten die Datenhaltung angeboten.

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) sollen bun

desweit Verwaltungsvorgänge, die sich an Bürgerschaft 

und Wirtschaft richten, von Bund, Ländern und Kom-

munen digitalisiert angeboten werden. Ein Projekt dazu 

zwischen dem Land NRW und dem kommerziellen 

Anbieter DIWIMA® umfasst die Antragsstellung der 

Bürgerinnen und Bürger – in diesem Fall der Jagdaus

übungsberechtigten – für die Erlaubnis zur Probennah-

me für die Untersuchung auf Trichinen und die Bean-

tragung von Wildursprungsscheinen und Wildmarken, 

sowie die Anmeldung von Proben zur Trichinenunter-

suchung.

Digitalisierungsprojekt mit dem CVUA-RRW

Aktuell ist das CVUA-RRW an einem Projekt betei-

ligt zwischen den Kreisordnungsbehörden der Kreise 

Olpe und Unna mit der Nutzung von DIWIMA®. Damit 

werden die Prozesse bei Schwarzwild (Blutproben und 

Trichinenproben) unter Nutzung der neuen Meldestruk

tur WT_APP über HI-Tier getestet.

Nach Erlegung des Schwarzwilds wird dieses mit 

einer DIWIMA®-Wildmarke gekennzeichnet. Die Wild-

marke enthält einen NFC-Chip (Near Field Communi-

cation, Nahfeldkommunikation), die eindeutige Wild

markennummer ist eingespeichert und aufgedruckt. 

Anschließend werden die Daten per App erfasst, die 

Geokoordinaten des Standorts automatisch gespei-

chert und weitere benötigte Angaben durch den Jäger  

eingegeben. Im nächsten Schritt können nun Blutpro

ben-Röhrchen mit Barcode und Muskelproben (eben-

falls per NFC-Chip gekennzeichnet) erfasst werden.

Anschließend können alle Daten direkt über die 

Schnittstelle an die HI-Tier-Datenbank übertragen wer-

den. Das Veterinäramt und das Labor können die Infor

mationen zu diesen Proben dort sofort einsehen.

Bei Eingang der Proben im Labor können durch die 

Probennummern (Barcode, Wildmarkennummer) die 

Proben im Laborinformationssystem erfasst und alle 

dazugehörigen Daten aus HIT abgerufen werden. Da-

mit bräuchte es in Zukunft keinen separaten Untersu-

chungsauftrag mehr. Die Untersuchungsergebnisse 

werden an HI-Tier gesendet und können vom Veterinär

amt abgerufen werden. 

Das System scheint vielversprechend zu sein für 

eine weitreichende zukünftige Nutzung. So ist auch 

eine Erfassung der Jagdreviere in HIT denkbar oder 

auch das direkte Abrufen des Trichinenuntersuchungs-

ergebnisses durch den Jäger in der zu DIWIMA® ge-

hörenden App.

Für die Freigabe zum menschlichen Verzehr muss eine  

Rückverfolgbarkeit gewährleistet sein. Jedes Wildschwein,  

das verzehrt werden soll, wird mit einer Wildmarke  

versehen, ausgegeben von der Jagdbehörde.



108

Jahresbericht CVUÄ NRW | Tiergesundheit

Dr. Yahya Halami, Dr. Deborah Basso | CVUA-Westfalen

Tollwut-Titer-Bestimmung bei Heimtieren 
aus der Ukraine im CVUA-Westfalen

Anders als viele Länder der Welt ist Deutschland 

seit 2008 offiziell frei von terrestrischer Tollwut. Viele 

osteuropäische Länder haben immer noch Tollwutfälle 

bei Haus- und Wildtieren. Um ein (Wieder-)Einschlep-

pen der Tollwut zu verhindern, hat die EU Bedingungen 

für die (Wieder-)Einreise von Heimtieren aus Drittstaa

ten in die EU festgelegt. Hierbei müssen einreisende 

Tiere gegen das Tollwutvirus geimpft sein. Die erfolg-

reiche Impfung wird durch eine Tollwut-Titer-Bestim

mung überprüft. 

Methodik der Tollwut-Titer-Bestimmung

Die Titer-Bestimmung erfolgt durch einen Serum-

neutralisationstest (RFFIT – Rapid Fluorescence Focus 

Inhibition Test). Die Grundlage der Methode basiert 

auf der Amtlichen Methodensammlung des Friedrich-

Loeffler-Instituts [2]. 

Die Serumprobe wird mit Tollwutviruslösung ge-

mischt und inkubiert. Mit dieser Suspension wird eine 

Zellkultur beimpft. Bei Vorhandensein von Antikörpern 

wird die Infektion der Zelle verhindert. Der Prozess wird 

über eine Immunfluoreszenz sichtbar gemacht, die mik

roskopisch beurteilt wird. Das bedeutet: Bei Vorkom-

men von Tollwut-Antikörpern sind die infizierten Zellen 

geschützt – das Bild in der Mikroskopie erscheint 

schwarz (s. Abbildung 68 links). Sind Zellen bei fehlen

den Antikörpern infiziert, fluoreszieren die Zellen hell-

grün  (s. Abbildung 68 rechts). 

Auftrag an das CVUA-Westfalen

Die Titer-Bestimmung wurde zwischen 1996 und 

2013 routinemäßig durch das CVUA-Westfalen (vormals 

SVUA Arnsberg) durchgeführt. Durch die Teilnahme an 

dem vom EU-Referenzlabor (ANSES, Frankreich) orga

nisierten Ringversuch wurde jährlich die Laborkompe

tenz bestätigt und die Zulassung aufrechterhalten. 

Seitens der Veterinärämter in NRW erreichen das 

CVUA-Westfalen seit 2020 wieder häufiger Anfragen 

über die Aufnahme der Tollwut-Titer-Bestimmung. Dies 

hat u. a. mit dem Anstieg des illegalen Welpenhandels 

aus Süd-/Osteuropa zu tun. Daraufhin wurde im Jahr 

2021 mit der Reetablierung des Tollwut-Titer-Tests am 

CVUA-Westfalen begonnen.

Die Tollwut als eine vom Tier auf den Menschen übertragbare Infektionskrank

heit ist eine der ältesten bekannten viralen Zoonosen. Die weltweit verbrei

teten Erreger der Tollwut sind Viren mit einer genomischen einzelsträngigen 

Ribonukleinsäure (RNA), die zum Genus Lyssavirus der Familie der Rhabdo­
viridae gehören [1].

Abbildung 68: �Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme (20x)  
von Baby-Hamster-Kidney-Zellen (BHK-Zellen), 
links: nicht infizierte Zellen 
rechts: Zellen mit Tollwutvirus infiziert
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Heimtiere aus der Ukraine in NRW

Im Frühjahr 2022 erreichten Tausende Geflüchtete 

aus der Ukraine mit ihren Heimtieren die Landesunter

künfte in NRW. Sie müssen ihre mitgebrachten Heim-

tiere bei den Veterinärbehörden melden, um eine amt-

liche Beobachtung zu gewährleisten. Nachvollziehba

rerweise konnten die ukrainischen Tierhalter die gesetz

lichen Voraussetzungen in der Regel nicht erfüllen. Die 

Tollwut-Titer-Bestimmung zur Bestätigung einer Toll-

wutimpfung bei Einreise gehörte dazu.

Da das CVUA-Westfalen als einziges Labor in NRW 

die Titer-Bestimmung durchführt, wurde es vom Landes

amts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) in Absprache mit dem Ministerium für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV NRW) damit be

auftragt, den Tollwut-Antikörpertiter der Heimtiere ge

flüchteter Personen aus der Ukraine zu bestimmen. 

Dazu wurden von April bis Dezember 2022 insgesamt 

1.352 Tiere auf Tollwut-Antikörper untersucht (Tabel-

le 5). Davon hatten 94,8 % der Tiere einen schützen-

den Titer. Ein Titer ist als schützend anzusehen bei 

einem Wert von ≥ 0,5 IU/ml, als ungeschützt ist ein 

Titer < 0,5 IU/m anzusehen.

Quellen:
[1]	� Selbitz, Truyen und Valentin-Weigand (2015), Tiermedizinische 

Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre, 10. Auflage,  
Enke Verlag Stuttgart.

[2]	� Amtliche Methodensammlung (2022), Friedrich-Loeffler-
Institut, Insel Riems.

So konnte das CVUA-Westfalen den Veterinärbehör

den in NRW kostenfreie Hilfe anbieten und zum Über-

blick des Tollwut-Impfstatus der eingereisten ukraini-

schen Tiere beitragen. Zurzeit beschränken sich die 

vom CVUA-Westfalen durchgeführten Tollwut-Titer-Be-

stimmungen nur auf Heimtiere geflüchteter Personen 

aus der Ukraine.

Tierart geschützte Tiere ungeschützte Tiere Anzahl der Tiere

Katze 482 22 504

Hund 800 48 848

total 1.282 70 1.352

Tabelle 5: �Tollwutserologie zum Nachweis von neutralisierenden Antikörpern mittels RFFIT von  
April bis Dezember 2022.
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Adebars Kaffeerausch
Tödliche Koffein-Vergiftung bei Störchen

Obduktionsergebnisse

Alle drei Störche stammten von einer am Zoo an

sässigen, aber frei lebenden Kolonie. Für die Nahrungs-

suche legen diese Störche täglich weite Flugstrecken in 

die Umgebung des Zoos zurück. Die drei ausgewachse

nen Störche zeigten einen guten Ernährungs- und Be

muskelungszustand. Bei allen drei obduzierten Störchen 

wurde ein traumatischer Insult als Todesursache festge

stellt. Zwei der Vögel hatten Leberkapselrupturen mit 

anhaftenden Blutkoagula sowie freies und geronnenes 

Blut in der Körperhöhle. Der dritte Weißstorch zeigte 

eine Schädelfraktur, Rippenserienfrakturen und Organ

blutungen infolge eines stumpfen Traumas unklarer 

Ursache. Bei allen drei Störchen wurde routinemäßig 

auf Vogelgrippe (Aviäre Influenza), West-Nil- und Usutu-

Virus untersucht, in der Folge eine Infektion schließlich 

jedoch ausgeschlossen. Es ergaben sich auch keine 

Hinweise auf einen Befall mit Endoparasiten. Bei einem 

Storch konnte als Nebenbefund eine bakterielle Infekti-

on mit Salmonellen im Darmtrakt nachgewiesen werden.

Kaffeeduft

Auffällig bei der Sektion nach Eröffnung der Mägen 

war eine ungewöhnliche, aber für Kaffee typische Duft-

note. In dem Muskelmagen des ersten Storchs wurden 

70 dunkelbraun geröstete Kaffeebohnen gezählt, beim 

zweiten Storch waren es 100 Kaffeebohnen und beim 

dritten Storch sogar 120 Stück. Störche besitzen, wie 

zahlreiche andere Vogelspezies, in ihrem Muskelmagen 

kleine Steinchen, die wie ein „Mahlwerk“ auch Kaffee-

bohnen zerreiben können.

Koffein und seine Auswirkungen

In einer Kaffeebohne sind rund 21 mg/g Koffein ent

halten. Dieser aktive Kaffee-Inhaltsstoff ist ein basisches 

Alkaloid, das im Magen-Darm-Trakt nahezu vollständig 

resorbiert und bis zu 97 % in der Leber metaboliert wird.

Methylxanthine werden u. a. als Arzneimittel bei 

unterschiedlichen Krankheiten des Herz-Kreislauf-Sys

tems eingesetzt. Bekannt ist weiterhin, dass Methyl

xanthine aufgrund der stimulierenden Wirkung im Wind

„Wenn der Storch den Kaffee aufhat“, dann sollte er besser nicht mehr flie

gen. Diese mutmaßliche Erfahrung endete für drei Weißstörche (Ciconia 
ciconia) einer Zookolonie leider tödlich. Das Arbeitsgebiet Pathologie des 

CVUA-MEL erhielt Ende Mai und Anfang Juni 2022 im Abstand weniger Tage 

drei wilde, auf einem Zoogelände tot aufgefundene Weißstörche zur Fest-

stellung der Todesursache. 

Abbildung 69: Toter Weißstorch auf dem Sektionstisch
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hunderennsport zum Doping eingesetzt wurden. Für 

Hunde beträgt laut Literaturangaben die letale orale 

Dosis von Koffein 140 bis 150 mg/kg Körpergewicht [1]. 

Beim Durchschnittsmenschen treten nach oraler Auf-

nahme von 1 g Koffein erste Vergiftungserscheinungen 

auf (entspricht rund 20 Tassen starken Kaffees am Tag). 

Zu den Vergiftungserscheinungen zählen u. a. Erregung, 

Unruhe, Herzrasen, Harndrang, Schlaflosigkeit. Bei 

schweren Vergiftungen droht ein Kreislaufkollaps.

Überdosis bei den Störchen

Umgerechnet haben die drei Störche, bezogen auf 

ihr Körpergewicht von 3,2 bis 4 kg, eine vielfach höhere 

Menge an Koffein aus den gerösteten Kaffeebohnen auf

genommen, als für eine letale Dosis beim Hund nötig 

gewesen wäre. Leider liegen keine toxikologischen Daten 

von Koffein für Vögel vor.

Koffein-Vergiftung mit Folgen

Es ist gut vorstellbar, dass bei diesen drei Störchen 

durch das Fressen der Kaffeebohnen eine Koffein-Ver-

giftung (Coffeinismus) mit daraus resultierenden un

koordinierten Flugbewegungen aufgetreten ist. Final 

könnten diese Vergiftungserscheinungen schließlich 

zum Herzstillstand und Tod durch traumatischen Insult 

mit Verbluten geführt haben.

Warum diese drei Störche geröstete Kaffeebohnen 

gefressen haben, bleibt trotz Nachforschungen unbe-

antwortet. Hielten sie die Kaffeebohnen vielleicht für 

Käfer oder war es möglicherweise der Geschmack?

Quelle:
[1]	� Dolder L.K. (2013) Methylxanthines. In: Small Animal Toxicology, 

3rd edition. M.E. Peterson M.E. & P.A. Talcott (Eds.),  
W.B. Saunders Company, Philadelphia, pp. 647 - 652.

Gefahrenquelle gefunden – und verschlossen

Nach einigen Recherchen konnte schließlich jedoch 

die Quelle der Kaffeebohnen gefunden werden: Bei 

einem lokalen Entsorger lagerten große Mengen von 

Kaffeebohnen in großen Mulden-Containern, die von 

einem Einröstvorgang einer im Frühjahr eröffneten 

neuen Kaffeerösterei stammten. Die Container waren 

nur mit groben Netzen verschlossen worden. Durch 

diese Netze konnten die Störche mit ihren langen 

Schnäbeln die Kaffeebohnen aufnehmen. Nach der 

Kontrolle hat der Entsorger die Mulden-Container um-

gehend mit Stahldeckeln verschlossen.

Abbildung 70: �Eröffneter Muskelmagen eines Weißstorchs mit  
dunkel gerösteten Kaffeebohnen

Abbildung 71: �Geröstete Kaffeebohnen aus dem Muskelmagen  
eines Weißstorchs
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Wildtier Igel: ein kurzer Faktencheck

Igel sind echte Winterschläfer und verbringen die 

nahrungsarme kalte Jahreszeit (Mitte November bis 

April) eingerollt in einem gut wärmeisolierten Nest, 

wobei Körpertemperatur und Stoffwechsel stark redu

ziert werden. Für den Winterschlaf werden ausreichend 

Fettreserven benötigt. Vor allem Jungtiere, die zwischen 

Juli und September geboren werden, in Einzelfällen so-

gar noch im Oktober, erlangen manchmal nicht recht-

zeitig das nötige Mindestgewicht von 500 g. [1]

Nach aktuellen Berichten sind die Igelstationen, von 

denen es in Deutschland mehrere Hundert gibt, zum 

Teil stark überbelegt mit untergewichtigen, kranken oder 

verletzten Tieren. Ursachen für den gestiegenen Be-

darf an Pflegestellen sind vor allem ein vermindertes 

Nahrungsangebot (Insektensterben) und menschen-

gemachte Gefahrenquellen wie Straßenverkehr, Rasen

mäher, Laubsauger, Lichtschächte und Gartenteiche. [2]

Da ist der Wurm drin: wichtige Endoparasiten  

(Innenparasiten) des Igels 

Wie die meisten Wildtiere sind auch Igel fast immer 

Träger von Parasiten, wobei ein geringgradiger Befall 

in der Regel gut toleriert wird. Nahrungsmangel, Krank

heit und die damit verbundene Schwächung des Im

munsystems können jedoch zu einer starken Vermeh-

rung der Schmarotzer führen, die den Wirtsorganismus 

schwächt und unter Umständen tödlich ist. 

In diesem Bericht geht es nur um Endoparasiten. 

Die Ektoparasiten (Außenparasiten) wie Flöhe, Zecken, 

Fliegenmaden und Milben, die ebenfalls eine große 

Schadwirkung haben können, seien hier nur der Voll-

ständigkeit halber erwähnt. 

In Deutschland und in weiten Teilen Europas ist der Europäische Braun-

brustigel (Erinaceus europaeus) heimisch. Er gehört zu den besonders 

geschützten Arten und darf gemäß Bundesnaturschutzgesetz nicht ge-

fangen, verletzt oder getötet werden. Lediglich die vorübergehende Auf-

nahme verletzter oder kranker Igel ist erlaubt, sofern eine artgerechte und 

sachkundige Pflege gewährleistet ist. 

Wenn es im Laubhaufen hustet
Lungenwürmer und andere Igelparasiten
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Lungenwurm

Hauptparasit und häufigste Todesursache ist Cre­
nosoma striatum, ein Lungenwurm, der in den Bronchi-

en lebt und bei massivem Befall die Atmung erschwert 

oder sogar zum Ersticken führen kann. Als Zwischen-

wirte für die infektiösen Larven fungieren Nackt- und 

Gehäuseschnecken. 

Lungenhaarwurm

Capillaria aerophila, auch Lungenhaarwurm genannt, 

besiedelt ebenfalls die Bronchien und kommt oft als 

Mischinfektion mit Crenosoma striatum vor. Die Weib-

chen scheiden Eier aus, die durch direkte Aufnahme 

oder durch Regenwürmer als Zwischenwirt übertragen 

werden. Durch den direkten Übertragungsweg können 

sich Igel in menschlicher Obhut leicht über Artgenossen 

infizieren.

Darmhaarwurm

Der Darmhaarwurm Capillaria erinacei siedelt sich 

im Darm an und kann bei massivem Befall besonders 

bei Jungigeln zu Durchfall, Austrocknung, Blutarmut 

und ggf. zum Tod führen. Die Übertragung erfolgt wie 

beim Lungenhaarwurm. 

Darmsaugwurm und Bandwurm

Weitere Darmparasiten, die deutlich seltener vorkom

men, sind der Darmsaugwurm Brachylaemus erinacei 
sowie der Bandwurm Hymenolepis erinacei. Neben 

Durchfällen und Gewichtsabnahme kann insbesondere 

der Darmsaugwurm bei starkem Befall zu schweren 

Darm- und Gallengangsentzündungen führen, eventu-

ell mit tödlichem Ausgang.

Einzellige Darmparasiten

Zu den einzelligen Darmparasiten (Protozoen) des 

Igels gehören Kokzidien (Isospora rastegaiev), Krypto

sporidien und Giardien. Bei in menschlicher Obhut ge

haltenen Igeln kommen Infektionen mit Kokzidien deut

lich häufiger vor als bei wild lebenden Tieren, meistens 

bleiben sie jedoch symptomlos. Ein Massenbefall kann 

jedoch schwere, teils blutige Durchfälle bewirken. [3]

Abbildung 72: �Larven von Crenosoma striatum (links), Eier von Capillaria spp. (rechts)



114

Jahresbericht CVUÄ NRW | Tiergesundheit

Quelle:
[1]	� Döpke, C. (2002) Kasuistische Auswertung der Untersuchung 

von Igeln (Erinaceus europaeus) im Einsendematerial des  
Instituts für Pathologie von 1980 bis 2001. Diss., Tierärztliche 
Hochschule Hannover 2002.

[2]	� Vetion.de, Igelstationen sind am Limit; online abrufbar unter: 
https://www.vetion.de/news/detailnews/35516/

Eigene Untersuchungen

Zur Untersuchung gelangten 58 Igelkotproben, die 

von Privatpersonen schwerpunktmäßig in den Monaten 

September bis Dezember 2022 eingesandt wurden.

24 % der Proben waren negativ, während 40 % eine 

Mischinfektion mit Crenosoma striatum und Capillaria 
spp. aufwiesen. In 19 % der Fälle wurde eine alleinige 

Infektion mit Capillaria spp. nachgewiesen, bei 8 % der 

Tiere wurde nur Crenosoma striatum gefunden. Infektio

nen mit Isospora spp. waren mit 7 % recht selten; Kryp-

tosporidien kamen insgesamt nur einmal vor. Saug- oder 

Bandwurmeier wurden in keiner Probe nachgewiesen; 

die Untersuchung erfolgte per Flotation.

In den meisten Befunden handelte es sich um einen 

geringgradigen, nicht notwendigerweise behandlungs-

würdigen Befall. Jedoch waren acht Tiere hoch- bzw. 

höchstgradig mit dem Lungenwurm Crenosoma stria­
tum befallen, zwölf Igel mittel- bis hochgradig mit Capil­
laria spp. und ein Tier war hochgradig mit Isospora spp. 

befallen.

Abbildung 73: �Verteilung der Endoparasitennachweise 
aus 58 Igelkotproben, CVUA-OWL

[3]	� Beck, W., Pantchev N. (2006): Parasitosen beim Igel.  
In: Praktische Parasitologie bei Heimtieren. 1. Aufl. Stuttgart: 
Schlütersche Verlagsgesellschaft.
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Michael Saßerath | CVUA-RRW, Jörg Meuthen | CVUA-MEL

Rinderhandel in Gefahr
Untersuchungen auf Bovines Herpesvirus 1

Die Bundesrepublik Deutschland gilt seit dem 6. Juni 

2017 offiziell als frei von BHV-1. Eine Neueinschleppung 

des Erregers ist jedoch nie ausgeschlossen. Vor dem 

Hintergrund, dass bereits seit Mitte 2015 ein striktes 

Impfverbot herrscht und dadurch die meisten Herden 

gegen eine Infektion ungeschützt sind, ist dieses Risiko 

sehr hoch einzuschätzen.

98 % aller Rinderbetriebe müssen  

infektionsfrei sein

Zur Aufrechterhaltung des Freiheitsstatus dürfen 

98 % der Rinderbetriebe keine BHV-1-Infektion haben. 

Der Nachweis hierfür ist über die jährlichen Blut- bzw. 

halbjährlichen Tankmilch-Pflichtuntersuchungen zu er

bringen. Beim Zukauf ist besonderes Augenmerk auf 

sichere Herkunftsbetriebe zu legen, dass alle Handels

papiere korrekt ausgefüllt sind und die BHV-1-Freiheit 

der Tiere bescheinigt ist.

Einschleppung des Erregers wirtschaftlich  

problematisch

Es kommt aber nach wie vor zur Einschleppung des 

Erregers in Rinderzuchtbetriebe. Die Gründe: Lücken 

beim Biosicherheitsmanagement, intensiver Handel 

mit Nachbarländern (Benelux), die noch nicht so weit 

in der Sanierung fortgeschritten sind, und auch uner-

kannte Reservoirbetriebe (vor allem Endmast von Bul

len). Dadurch entsteht teils großer wirtschaftlicher 

Schaden. Besonders betroffen waren der Regierungs-

bezirk Düsseldorf (05 1xx xxx) und der Kreis Borken 

(05 554 xxx) siehe Tabelle 6.

Die Bovines-Herpesvirus-1-Infektion (BHV-1) ist eine anzeigepflichtige Tier-

seuche, deren klinische Anzeichen in Form von Fieber, Nasenausfluss, Bron

chitis und Milchrückgang auftreten können. Der Erreger ist für den Menschen 

absolut ungefährlich. Für den Handel mit Rindern kommt der Krankheit aber 

eine große Bedeutung zu.

CVUÄ NRW 1. HJ 2022 Untersuchungsergebnis

Halter Betrieb POS GRE Summe

05 154 044 163 7 170

05 154 044 146 0 146

05 154 044 440 38 478

05 170 008 11 0 11

05 170 016 257 4 261

05 170 036 124 9 133

05 554 004 124 6 130

05 554 004 185 1 186*

05 554 024 1 0 1*

05 554 040 3 0 3

05 558 020 5 1 6

Summe� 11 1.459 66 1.525

Tabelle 6: gE-ELISA positive und grenzwertige Ergebnisse 1. HJ 2022 � (*Mastbetrieb)
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Hotspot NRW

Ausbrüche in mehreren Betrieben hatten das BHV-

1-Seuchengeschehen so weit verdichtet, dass sich Nord

rhein-Westfalen im Bundesvergleich zu einem BHV-1-

Hotspot entwickelte. Mehrere Betriebe mussten wegen 

des hohen Durchseuchungsgrads komplett oder fast 

vollständig geräumt werden.

 

Krisensitzung mit Zielsetzung

Daher fand Mitte 2022 eine Krisensitzung statt. 

Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MLV NRW), 

das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), Verbände, Behör

den, Tierärztekammern und Landwirtschaftskammer 

berieten über das weitere Vorgehen. Am Ende stand 

eine Vereinbarung über Maßnahmen zur Prävention 

und frühzeitigen Erkennung von BHV-1-Infektionen im 

Regierungsbezirk Düsseldorf und im Kreis Borken. Die 

Ziele: Einschleppung der BHV-1 in Bestände vermeiden, 

Erregerverbreitung frühzeitig entgegenwirken, um da-

mit den Verlust des BHV-1-Freiheitsstatus und Gesamt

bestandsräumungen zu verhindern.

Verstärktes Monitoring bis Ende Juni 2023

Zur Erreichung der Ziele wurde ein verstärktes Mo-

nitoring der Betriebe im betroffenen Gebiet durchge-

führt, befristet bis Ende Juni 2023. 

	� Milchviehbetriebe müssen monatlich (statt zwei-

mal jährlich) ihre Tankmilchproben ziehen lassen. 

	� Betriebe, die Blutprobenuntersuchungen überwa

chen, müssen zweimal jährlich statt jährlich eine Be

standsuntersuchung durchführen. 

	� Grundsätzlich muss jedes Rind, das in einen Betrieb 

im betroffenen Gebiet eingestallt wird, vorher mittels 

Blutprobe auf BHV-1 getestet werden. 

Um die Belastung der betroffenen Betriebe abzu-

mildern, wurden Beihilfen durch die Tierseuchenkasse 

NRW beschlossen, abgedeckt sind alle Untersuchungs

kosten in den CVUÄ, außer den Verkaufs- und Handels

untersuchungen.

Herausforderungen in der Untersuchungspraxis

Diese Maßnahmen stellten vor allem den Landes-

kontrollverband (LKV) sowie die CVUA-RRW und -MEL 

vor erhebliche Herausforderungen. Schließlich stiegen 

die Probenzahlen stark an und die Untersuchungen 

waren zeitkritisch mit Blick auf den Handel – vor allem 

bei Abgabe von Kälbern.

Durch das verstärkte Monitoring fielen im CVUA-

RRW etwa dreimal so viele Milchproben an, dazu immer 

wieder auch Teilbestände als Einzelmilchproben und 

30 % mehr Blutproben.
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Im CVUA-MEL bliebt die Anzahl der untersuchten 

Blutproben auf dem Niveau der Vorjahre, was vor allem 

an dem hohen Bestand von Mastbetrieben im Regie-

rungsbezirk Münster liegen mag. Der Anstieg von Tank

milchproben ist nicht bezifferbar. Das CVUA-MEL wurde 

bisher nicht mit den vom LKV gezogenen Tankmilchpro

ben beliefert. Diese Proben wurden an die Ämter in Kre

feld und Detmold geliefert. Seit dem 2. Halbjahr 2022 

werden die vom LKV gezogenen Tankmilchproben im 

Regierungsbezirk Münster auch in Münster untersucht.

Ergebnisse an den CVUÄ

Im 2. Halbjahr 2022 beruhigte sich die Situation 

im Regierungsbezirk Düsseldorf – es wurden nur ver-

einzelte Reagenten nachgewiesen. Im Münsterland 

gab es im 2. Halbjahr 2022 allerdings noch vier Betrie-

be mit einer hohen Anzahl von Reagenten, wobei nur 

zwei aus dem Kreis Borken (05 554) stammten und 

in sehr engem Kontakt mit dem Betrieb aus Steinfurt 

(05 566) standen. Der positive Nachweis aus dem Re

gierungsbezirk Düsseldorf (05 170) ergab sich durch 

eine Nachuntersuchung einer nicht negativen Tank-

milch.  

Bei den zehn Fällen im Regierungsbezirk Münster 

im Jahr 2022 handelte es sich um fünf Mastbetriebe (*), 

daher sollte auch über eine verstärke Überwachung der 

Mastbetriebe nachgedacht werden. Zwei der positiven 

Milchbetriebe waren durch vorangegangene nicht nega

tive Tankmilchuntersuchungen aufgefallen.

Anstrengungen müssen fortgesetzt werden

Die Ereignisse zeigen, dass trotz Artikel-10-Status 

(BHV-1-frei) die Anstrengungen nicht nachlassen dürfen, 

Betriebe vor Neuinfektionen zu schützen. Neben der 

Umsetzung notwendiger Biosicherheitsmaßnahmen 

gehören auch fristgerechte und unter Umständen auch 

häufigere Durchführung der vorgeschriebenen Unter-

suchungen weiterhin zu einer erfolgreichen Bekämp-

fung der BHV-1.

CVUÄ NRW 2. HJ 2022 Untersuchungsergebnis

Halter Betrieb POS GRE Summe

05 170 036 2 1 3

05 334 002 2 1 3

05 515 000 51 2 53

05 554 024 53 0 53*

05 554 024 57 0 57*

05 566 064 160 5 165*

05 762 016 1 1 2

 
Summe� 7 326 10 336

Tabelle 7: gE-ELISA positive und grenzwertige Ergebnisse 2. HJ 2022 � (*Mastbetrieb)
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Ann-Kathrin Kühling  | CVUA-RRW

Tierschutz in der Pathologie
Untersuchung von Verdachtsfällen am CVUA-RRW

Werden vor allem von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Veterinärämter Verstöße gegen das Tier-

schutzgesetz festgestellt, müssen diese einschreiten. 

In vielen Fällen gelingt dies, während das Tier noch lebt. 

In einigen Fällen sind jedoch bereits Tiere verstorben 

oder müssen euthanasiert werden. In diesen Fällen 

werden die toten Tierkörper häufig an die Pathologien 

der CVUÄ gesendet, um die Todesursache bzw. Ver-

stöße gegen das Tierschutzgesetz festzustellen oder 

zu dokumentieren. 

Von Hunden und Katzen bis Kaninchen  

und Ziervögel

Im Jahr 2022 wurden 132 Tierkörper und Organe mit 

64 Untersuchungsaufträgen auf „Tierschutz“ zum CVUA-

RRW gebracht. In vielen Fällen handelte es sich gleich 

um mehrere Tiere pro Haltung: 20 Hunde, 14 Katzen, 

zwölf Rinder oder Teile von Rindern (Gliedmaßen, ein-

zelne Organe), zehn Hühner, neun Schafe und Ziegen, 

vier Kaninchen, drei Schweine bzw. Teile von Schwei-

nen, zwei Wildvögel, 53 Ziervögel (Sittiche und Papa-

geien aus drei Haltungen), vier Wildsäugetiere und 

eine Schlange (Abbildung 74).

In den letzten Jahrzehnten sind der Tierschutz und die artgerechte Haltung 

und Versorgung von Haus- und Nutztieren gesellschaftlich immer wichtiger 

geworden. Grundlage des Tierschutzes in Deutschland sind das Tierschutz

gesetz und die zugehörigen Verordnungen. Zweck des Tierschutzgesetzes 

(§  1) ist es, „... aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitge

schöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem 

Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“

Drei von vier Fällen waren auffällig

77 % der Fälle wurden im Rahmen von amtlichen 

Untersuchungen auffällig, wobei die meisten Kontrol-

len nach Hinweisen aus der Bevölkerung erfolgten und 

einzelne Fälle bei Routinekontrollen auffielen. 7,5 % der 

eingesendeten Tierkörper und Tierkörperteile wurden 

im Rahmen der routinemäßigen Schlachthofuntersu-

chung beschlagnahmt und 6 % der Tiere wurden tot 

aufgefunden. In einzelnen Fällen wurden die Tiere von 

der Besitzerin bzw. dem Besitzer selbst, einem Tier

schutzverein, Tierarzt oder Jäger eingesendet.

58 Tiere stammten aus hobbymäßiger Zucht oder 

Vermehrung, 30 Tiere (überwiegend Hunde und Katzen) 

wurden als Heimtier gehalten, 23 Tiere stammten aus 

einem Nutztierbestand und drei Hunde wurden während 

eines Transports zur Einfuhr der Tiere beschlagnahmt. 

Bei zwölf Tieren handelte es sich um tot aufgefundene 

Tiere, wo die vorherige Haltung unklar war, in den meis-

ten Fällen werden diese Tiere jedoch auch aus dem 

Hobby- oder Heimtierbereich gekommen sein. Sechs 

Tiere waren Wildtiere.

Vielfältige Untersuchungsgründe

In den meisten Fällen (69 %) lag vor allem der Ver-

dacht des Verstoßes gegen § 2, Abs. 1 des Tierschutz

gesetzes vor: „Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreu

en hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnis

sen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und 

verhaltensgerecht unterbringen […]“. Hier spielten vor 

allem Haltungsfaktoren/-mängel eine Rolle oder feh-

lende Pflege und Behandlung von Tieren sowie in Ein-

zelfällen auch der mangelnde Zugang zu Futter oder 

Wasser. 
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Quellen:
Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.05.2006 (BGBl. I S. 1.206, 1.313).
Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom  
13.11.1998 (BGBl. I S. 3.322).

Abbildung 75: �Verwahrloste Katze mit schlechtem Ernährungs
zustand

Bei jeweils 6 % bis 7 % (acht bzw. neun Tiere) wurde 

die Gewalteinwirkung gegen ein Tier bzw. das Töten 

ohne vernünftigen Grund untersucht (§ 1 Tierschutzge

setz), in 9 % der Fälle der Verstoß gegen die Transport-

fähigkeit oder -bedingungen (§ 2a des Tierschutzge-

setzes). Bei sechs Fällen (4,5 %) wurde ein Töten ohne 

Betäubung (§ 4 Tierschutzgesetz) vermutet. Bei den 

untersuchten Wildtieren wurde der Verdacht der Jagd-

wilderei (§ 292 Strafgesetzbuch) untersucht. 

Untersuchungsbefunde und deren Interpretation

Die Aufgabe der Tierpathologie besteht in diesen 

Fällen vor allem in der objektiven Dokumentation aller 

am Tier befindlichen pathologischen Abweichungen. 

Unter besonderer Berücksichtigung der für die Frage-

stellung relevanten Befunde. Soweit möglich, werden 

diese Befunde in einen medizinischen Kontext eingeord

net (etwa Hinweise auf stumpfes oder spitzes Trauma, 

Alter von Wunden und Verletzungen). So können die 

Befunde dabei helfen, den Verdacht eines Tierschutzver

gehens zu bestätigen oder auch zu widerlegen. Wider

legt werden können z. B. Fälle, bei denen vorberichtlich 

der Verdacht der Gewalteinwirkung besteht, die Unter

suchungsbefunde jedoch für einen natürlichen Tod 

sprechen und keine Hinweise auf Traumata vorliegen. 

So können mithilfe der Tierpathologie Tierschutzver-

gehen aufgeklärt und geahndet werden.

Abbildung 74: �Anzahl der untersuchten Tierkörper
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Babywasser dient der Zubereitung von Baby- oder Kleinkindnahrung. Es 

enthält keine Kohlensäure und nur wenig Natrium, Nitrit und Nitrat. Zudem 

ist es frei von Krankheitserregern und Schadstoffen. Empfohlen wird Baby

wasser für Säuglinge und auch für ältere Menschen. In den Supermärkten 

und Drogeriemärkten werden hierfür geeignete Mineralwässer angeboten 

oder speziell aufbereitete Trink- und Tafelwässer im Tetrapack oder in der 

Flasche.

Für Babywasser gelten, wie allgemein für Säuglings­

nahrung, besonders strenge hygienische Anforderun­

gen. Gemäß der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung 

(MTVO) muss das Wasser frei sein von Krankheitserre­

gern. Nicht enthalten darf es in 250 Milliliter Escheri-
chia coli, coliforme Keime, Fäkalstreptokokken oder 

Pseudomonas aeruginosa sowie in 50 Milliliter sulfitre-
duzierende, sporenbildende Anaerobier (Clostridien).

Nicht nur Mineralwasser mit dem Hinweis „geeig­

net für die Zubereitung von Säuglingsnahrung“ muss 

strenge chemische und mikrobiologische Grenzwerte 

einhalten. Die gleichen Anforderungen gelten für ent­

sprechend ausgelobtes Quell- und Tafelwasser sowie 

Frank Kreklow | CVUA-OWL

Babywasser
Sinnvoll oder überflüssig?

für abgepacktes Trinkwasser. Grundsätzlich gilt aber 

auch für das Trinkwasser aus der Leitung, dass es auf­

grund der strengen Anforderungen für Kleinkinder ge­

eignet ist. Ein Vergleich ausgewählter Höchstgehalte 

wird in Tabelle 8 dargestellt.

Abbildung 76: Babywasser wird im 
Handel mit besonderen Eigenschaften 
beworben.
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Die Frage, ob nun Leitungswasser oder abgefülltes 

Babywasser für die Ernährung von Säuglingen besser 

geeignet ist, lässt sich pauschal nicht beantworten. 

Grundsätzlich ist Trinkwasser in Deutschland eines der 

bestkontrollierten Lebensmittel. Es kann im Allgemei­

nen völlig unbedenklich für die Zubereitung von Baby­

nahrung verwendet werden. 

Vorteile von Babywasser sind:

	� praktische Keimfreiheit

	� (theoretische) Schadstofffreiheit

	� muss nach dem Öffnen nicht abgekocht werden

	� lässt sich für unterwegs gut transportieren

Nachteile sind der hohe Preis im Vergleich zu Trink­

wasser aus der Leitung und Mineralwasser, der Verpa­

ckungsmüll sowie die begrenzte Nutzungsdauer, da 

es ein bis zwei Tage nach dem Öffnen auch abgekocht 

werden sollte.

Im Berichtsjahr 2022 wurden 104 Proben aus dem 

Handel untersucht, die als Babywasser bezeichnet 

waren bzw. einen Hinweis auf die Säuglingseignung 

trugen. Davon wurden 27 Proben beanstandet; drei 

Proben etwa wegen einer erhöhten Koloniezahl. Bei 

mehreren Proben führten Kennzeichnungsmängel so­

wie eine auffällige Sensorik (süßlich-aromatischer Ge­

schmack) zu einer Beanstandung. 

Parameter Trinkwasser­
verordnung

MTVO-  
Standard 

MTVO-  
Auslobung 
Säuglings­
ernährung

Bio-Mineral­
wasser e.V.*

Arsen 0,010 mg/l 0,010 mg/l 0,005 mg/l 0,005 mg/l

Fluorid 1,5 mg/l 5,0 mg/l 0,7 mg/l 1,5 mg/l

Natrium 200 mg/l - 20 mg/l -

Mangan 0,050 mg/l 0,50 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l

Nitrat 50 mg/l 50 mg/l 10 mg/l 5 mg/l

Nitrit 0,50 mg/l 0,1 mg/l 0,02 mg/l 0,02 mg/l

Sulfat 250 mg/l - 240 mg/l -

Uran 0,010 mg/l - 0,002 mg/l 0,002 mg/l

Tabelle 8: Vergleich ausgewählter Höchstgehalte

*�Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V. (Die vollständigen Anforderungskataloge sind 
unter www.bio-mineralwasser.de zu finden.)

Bemängelt wurden 22 Proben; hier war das Wasser 

selbst zwar sensorisch unauffällig, jedoch war an der 

Ausgießöffnung der Verpackung ein kunststoffartiger, 

teilweise strenger Fremdgeruch wahrnehmbar. Dies 

führte zu der Empfehlung an die zuständige Behörde, 

die Konformitätserklärungen für die Verpackungsma­

terialien zu überprüfen.

www.bio-mineralwasser.de
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Anfang 2022 staunten wir nicht schlecht, als die SARS-

CoV-2-Omikron-Variante innerhalb kürzester Zeit die 

bisher vorherrschende Delta-Variante verdrängt hatte. 

Die Untersuchungszahlen von humanen Tupferproben 

gingen in den folgenden Monaten steil nach oben und 

so konnten wir als Teil der Integrierten Molekularen 

Surveillance (IMS) des Robert Koch-Instituts (RKI) 

das Auftreten neuer Omikron-Untervarianten schnell 

aufdecken und berichten. Damit haben wir ganz im 

Sinne von „One Health“ die Arbeit von RKI und lokalen 

Gesundheitsämtern in der Pandemie unterstützt.

Zusammenarbeit zwischen CVUÄ, Kommunen, 

Universität

Ein gemeinsamer Workflow wurde dazu bereits 

Anfang 2021 erarbeitet. Dabei wurden im CVUA-MEL 

SARS-CoV-2-positive Proben ausgewählt und durch 

die sogenannte DNA-Bibliothekenherstellung für das 

Next Generation Sequencing (NGS) vorbereitet. Die 

humanen Tupferproben stammten aus Testzentren ver­

schiedener Kreise und Städte. Im CVUA-OWL wurden 

die Proben per NGS sequenziert und die Erbinforma­

tion der jeweiligen Virus-Variante wurde mit einer bio­

informatischen Pipeline entschlüsselt. Diese wurde 

dankenswerterweise durch die Uni Bielefeld über das 

Deutsche Netzwerk für Bioinformatik-Infrastruktur 

(de.NBI) zur Verfügung gestellt. Die Virus-Varianten 

(z. B. BA.1 als Bezeichnung für die Omikron-Variante) 

wurden dabei durch das Pangolin-Tool ermittelt und 

benannt (https://cov-lineages.org/index.html#about).

Dr. Henning Petersen | CVUA-OWL, Dr. Daniela Bartsch, Dr. Claudia Brünen-Nieweler | CVUA-MEL

Der Virusevolution auf der Spur
Analyse und Monitoring von SARS-CoV-2-Varianten aus positiven PCR-Proben

Abbildung 77: Monitoring von SARS-CoV-2-Varianten im ersten Halbjahr 2022 in NRW. Das prozentuale Verhältnis der Corona­
varianten ist jeweils für zwei Kalenderwochen, basierend auf zufälligen Stichproben positiver Tupfer, dargestellt; die Zahlen in den 
Säulen beschreiben die tatsächlich zugrunde liegende Anzahl von SARS-CoV-2-Genomsequenzen.
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Dynamische Omikron-Entwicklung

Im ersten Halbjahr 2022 konnten so knapp 950 

SARS-CoV-2-positive Proben sequenziert und deren 

Virus-Varianten bestimmt werden (Abbildung 78). Aus 

den Daten kann man die Dynamik von regelmäßig neu 

auftretenden Omikron-Untervarianten im Zeitverlauf 

ablesen. Bereits im März hatte sich BA.2 gegen BA.1 

durchgesetzt, um im Juni wiederum von BA.5 abgelöst 

zu werden.

Dabei beobachten wir nichts anderes als die Evolu­

tion eines Coronavirus in der Pandemie. Durch zufällige 

Mutationen der Erbinformation können Eigenschaften 

des Virus verändert werden. Wenn dabei ein Vorteil her­

ausspringt, etwa eine effizientere Vermehrung in der 

erkrankten Person, kann sich solch eine Mutation durch­

setzen – eine neue Variante entsteht. Auch muss das 

Virus ständig auf neue Herausforderungen reagieren. 

So sind einige Mutationen von Omikron darauf zurück­

zuführen, dass das Virus der steigenden Immunität der 

Bevölkerung durch Impfungen oder durchgemachte 

Infektionen entwischen musste (Immunevasion).

Bei der Omikron-Variante wurde zudem festgestellt, 

dass sie sich im Gegensatz zu vorherigen Varianten 

besser im oberen Atemtrakt als in der Lunge vermehrt. 

Klinisch äußert sich das bei der erkrankten Person 

häufig durch Halsschmerzen, eine Lungenentzündung 

bleibt aber in den meisten Fällen aus. Eine glückliche 

Entwicklung, denn dadurch hat sich die Zahl der schwe­

ren Verläufe erheblich reduziert.

Quellen:
Supporting local health authorities in fighting the SARS-CoV-2 pan­
demic. Beckstette M (S. 26 - 29); Stoye J, Wittler R, eds. The Bielefeld 
Institute for Bioinformatics Infrastructure. Bielefeld: Universität 
Bielefeld, Techn. Fakultät; 2021. (DOI: https://doi.org/10.4119/uni­
bi/2959449).
German Network for Bioinformatics Infrastructure – de.NBI:  
https://www.denbi.de

Aksamentov, I., Roemer, C., Hodcroft, E. B. & Neher, R. A., (2021). 
Nextclade: clade assignment, mutation calling and quality control 
for viral genomes. Journal of Open Source Software, 6(67), 3773, 
https://doi.org/10.21105/joss.03773
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
DESH/DESH.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Virologische_Basisdaten.html

Abbildung 78: Verwandtschaftsbeziehungen der SARS-CoV-2-Varianten. Der Stammbaum bildet 
durch seine Äste und Verzweigungen die phylogenetische Entwicklung von SARS-CoV-2 ab. Die von 
uns sequenzierten (Unter-)Varianten von Januar bis Juni 2022 sind als farbige Kreise den Zweigen 
angehängt. Die Bezeichnungen in der Legende entsprechen der Pangolin-Nomenklatur (https://
cov-lineages.org/index.html#about); Nextclade Version 2.12.0. (https://clades.nextstrain.org).

https://doi.org/10.4119/unibi/2959449
https://doi.org/10.4119/unibi/2959449
https://www.denbi.de
https://doi.org/10.21105/joss.03773
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/DESH.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/DESH.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_Basisdaten.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_Basisdaten.html
https://cov-lineages.org/index.html#about
https://cov-lineages.org/index.html#about
https://clades.nextstrain.org/
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Dioxine und PCB: Beides sind Oberbegriffe. Dioxine stehen als Sammelbe­

griff für die Gruppe der polychlorierten Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und der 

polychlorierten Dibenzofurane (PCDF). Nur die Kongenere (so nennt man 

die Einzelsubstanzen mit unterschiedlichem Chlorierungsgrad), die in den 

2, 3, 7 und 8-Positionen mit Chloratomen besetzt sind, reichern sich in der 

Nahrungskette an und besitzen daher ein toxisches Potenzial. Von den 210 

Dioxin-Kongeneren sind daher nur 17 relevant und diese 17 werden aus 

diesem Grund in den Proben analysiert.

PCB ist das Akronym für Polychlorierte Biphenyle. 

In Abhängigkeit von der Anzahl von Chloratomen und 

ihrer Stellung am Ringsystem kann man 209 verschie­

dene Verbindungen unterscheiden. Aufgrund ihrer toxi­

kologischen Eigenschaften können PCB in zwei Grup­

pen unterteilt werden. Eine Gruppe besteht aus zwölf 

non-ortho und mono-ortho substituierten PCB mit min­

destens vier Chloratomen, bei denen die ortho-Posi­

tionen 2 und 2’ sowie 6 und 6’ am Grundgerüst mit 

keinem oder lediglich einem Chloratom substituiert 

sind. Diese werden als „dioxinähnliche PCB (dl-PCB)“ 

bezeichnet. Diejenigen Kongenere, die in den ortho-Po­

sitionen 2 und 2’ sowie 6 und 6’ mindestens zwei Chlor­

atome aufweisen, werden als „nicht dioxinähnliche 

PCB (ndl-PCB)“ bezeichnet. PCB und Dioxine kommen 

häufig vergesellschaftet vor, daher werden bei einer 

PCB-Belastung auch immer Dioxine gefunden.

Während sich die Presse und auch die Verbraucher­

organisationen sich dieses Themas nur annehmen, 

wenn sich ein Dioxinskandal anbahnt, ist es die Aufgabe 

des CVUA-MEL, sich mit diesem Thema und der Ana­

lyse in Lebensmittel und Futtermittel regelmäßig zu 

beschäftigen. Dabei geht es nicht nur darum, die kon­

taminierten Lebensmitteln bzw. Futtermitteln zu finden 

und vom Markt zu nehmen, sondern auch immer die 

Kontaminationsquelle zu finden und nach Möglichkeit 

zu beseitigen.

Dr. Thorsten Bernsmann | CVUA-MEL

Kleine Splitter – große Wirkung

So auch in diesem Fall: Eine Eiprobe wurde im  

Rahmen einer Routineuntersuchung zur Analyse auf 

Dioxine/PCB eingesandt. Wie üblich wurden Dioxine, 

dl-PCB und ndl-PCB in der Probe gefunden, da diese 

Substanzen ubiquitär vorkommen und sich anreichern. 

Es macht hierbei keinen Unterschied, ob die Probe 

konventionell oder ökologisch erzeugt wurde. Bei der 

betreffenden Probe waren weder die Höchstgehalte 

noch die Auslösewerte für die Dioxine und dl-PCB über­

schritten. Der Gehalt für die Summe der ndl-PCB war 

mit 25 ng/g Fett aber außergewöhnlich hoch, aber noch 

weit unter dem Höchstgehalt für die Summe der ndl-

PCB von 40 ng/g Fett. Nichtsdestotrotz wurde der Kreis 

angeschrieben und ihm mitgeteilt, dass in dem Gehege 

der Legehennen der betreffenden Eier aus unserer Sicht 

eine PCB-Quelle existieren muss.

Abbildung 81
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Aufgrund dieses Hinweises veranlasste die zuständi­

ge Kreisordnungsbehörde eine entsprechende amtliche 

Probennahme beim Landwirt und zog verschiedene 

Proben wie Futtermittel-, Einstreu- oder Grasproben. 

Die Analyse dieser Proben ergab jedoch keine weiteren 

Auffälligkeiten. In weiteren Gesprächen wurde mitge­

teilt, dass es sich um ein neues hochmodernes, sehr 

sauberes Hühnermobil als Stall handelte. Bei der Aus­

lauffläche wird für Unterschlupf gesorgt, da es keinen 

natürlichen Bewuchs gibt. Die Grasnarbe war nicht 

mehr vorhanden. 

Um was für einen Unterschlupf es sich handelte, 

ist jeweils rechts und links auf dem Foto zu erkennen. 

Es handelte sich um zwei Anhänger, die als Unterschlupf 

vor der Sonneneinstrahlung und vor Greifvögeln verwen­

det wurden.

Die Hänger verloren zwar kein Öl – was eine Ursache 

sein kann –, aber der Anstrich war in die Jahre gekom­

men. Eine Probe der Splitter wurde im Rahmen der 

Kontaminationsquellenermittlung im Labor untersucht.

 

Diese Farbsplitter enthielten in der Summe der  

ndl-PCB 200.000 ng/g, also 0,2 mg/g. Ein Kongene­

renvergleich bestätigte den Verdacht, dass die kleinen 

Farbsplitter, die von den Anhängern abblättern, die 

Kontaminationsquelle für die ndl-PCB-Belastung der 

Hühnereier waren. Eine Aufnahmemenge von 0,0001 g 

reicht aus, um ein Ei mit 25 ng/g Fett zu kontaminieren. 

Dieser Fall bestätigte mal wieder, dass Dioxine und 

PCB ubiquitär vorkommen und nicht immer direkt er­

sichtlich ist, woher eine Kontamination kommen kann. 

Der Fall, dass das Futtermittel die Kontaminations­

quelle ist, ist eher selten geworden. Häufig sind es der 

Boden oder andere Materialien, die unwissend in den 

Stall eingebracht werden. Die Quellensuche wird daher 

immer aufwendiger und ist fester Bestandteil der Arbeit 

des CVUA-MEL, um die Lebensmittel, die in Verkehr ge­

bracht werden, sicherer zu machen.

Abbildung 84

Abbildung 82 und 83
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Mykotoxine sind Stoffwechselprodukte, die von unterschiedlichen Schim­

melpilzgattungen gebildet werden, um einen Wachstumsvorteil im Vergleich 

zu anderen Organismen zu erzielen. Rechtlich geregelt sind viele Mykoto­

xine in der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 und der nationalen Verordnung 

zur Begrenzung von Kontaminanten in Lebensmitteln (Kontaminanten-

Verordnung – KmV). Es werden jedoch immer wieder neue Verbindungen 

identifiziert, deren gesundheitliche Risiken für Mensch und Tier zu bewer­

ten sind. [1 – 3]

Im Jahr 2022 wurde die Mykotoxin-Analytik  

am CVUA Rheinland um sechs Mykotoxine und 

drei Metabolite erweitert:

	 Enniatin A1	 	 Beauvericin

	 Enniatin A	 	 Nivalenol

	 Enniatin B1	 	 Deoxynivalenol-3-Glykosid

	 Enniatin B	 	 3-Acetyl-Deoxynivalenol	

		  	 15-Acetyl-Deoxynivalenol

Ziel war es, bei der Etablierung dieser neuartigen 

Mykotoxine (sogenannte „emerging mycotoxins“) eine 

möglichst einfache Aufarbeitung und Messung zu er­

reichen bzw. diese in die bestehende Multi-Methode 

zu implementieren, um möglichst kosten- und arbeits­

effizient zu arbeiten.

Das Aufarbeitungsfließschema (s. Abbildung 85) 

zeigt, dass nun in einer Getreideprobe 21 verschiedene 

Mykotoxine am CVUA Rheinland mit einer einzigen Auf­

arbeitung und drei separaten HPLC-Messungen unter­

sucht werden können. 

Insgesamt 920 Proben wurden im Jahr 2022  

am CVUA Rheinland auf Mykotoxine untersucht.  

Darunter:

	 201 Getreide

	� 330 Getreideerzeugnisse  

(wie Mehle oder Maiswaffeln)

	� 94 Brote

	� 82 Gewürze und Würzmittel

	� 74 Obsterzeugnisse (u. a. Rosinen, getrocknete 

Feigen und Datteln)

	� weitere Proben vor allem aus den Warengruppen 

Kaffee, Schokolade, Wein und Fruchtsäfte

Dr. Alexander Voigt | CVUA Rheinland

Neue Mykotoxine im Untersuchungs
portfolio am CVUA Rheinland 
Mehr als nur 08/15

Mit der auch im Bereich Gewürze neu etablierten 

massenspektrometrischen Detektion wurden im Rah­

men des Monitorings 2022 insgesamt 16 Proben ge­

trockneter Ingwer auf mögliche Gehalte an Ochratoxin 

A (OTA) sowie Aflatoxin B1, B2, G1 und G2 untersucht 

(Tabelle 9). In zehn der 16 untersuchten Proben konnte 

mindestens eins der untersuchten Mykotoxine oberhalb 

der Nachweisgrenze nachgewiesen werden. Zwei Pro­

ben wurden hinsichtlich ihres Gehalts an Aflatoxin B1 

(11,5 µg/kg bzw. 39,4 µg/kg) sowie der Summe an 

Aflatoxin B1, B2, G1 und G2 (28,5 µg/kg bzw. 41,9 µg/kg) 

beanstandet. Eine europaweite Meldung über das EU-

Schnellwarnsystem (RASFF) erfolgte. Keine der Proben 

war aufgrund der nachgewiesenen OTA-Gehalte zu be­

anstanden.

In einem weiteren Untersuchungsschwerpunkt wur­

den 116 Getreideproben (u. a. Weizen, Gerste, Roggen) 

erstmalig am CVUA Rheinland auf die Gehalte an Enni­

atinen und Beauvericin untersucht. In 76 der 116 (65,5 %) 

untersuchten Getreideproben wurde mindestens eines 

dieser Mykotoxine nachgewiesen (Gehalt > 7 µg/kg) und 

in 52 (44,8 %) der untersuchten Proben konnte min­

destens eines dieser Mykotoxine mit einem Gehalt von 

über 20 µg/kg quantifiziert werden. Tabelle 10 zeigt 

die Untersuchungsergebnisse aller im Jahr 2022 auf 

Enniatine und Beauvericin untersuchten Proben.

Die beiden am häufigsten nachzuweisenden En­

niatine, Enniatin B (44,8 % aller Proben > BG) und B1 

(24,1 % aller Proben > BG), lagen in einem Verhältnis 

von 2,6 ± 0,69 vor. Unter Berücksichtigung der Unter­

suchungsergebnisse des Jahres 2022 scheinen Enni­

atin A, Enniatin A1 sowie Beauvericin Minorkomponen­

ten in Weizen, Gerste und Roggen zu sein. 
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Abbildung 85:
Aufarbeitungsfließschema Mykotoxinanalytik 
am CVUA Rheinland

Analyten
mindestens  
[µg/kg]

Median 
[µg/kg]

maximal  
[µg/kg]

Anzahl Proben > 
BG

Proben: Gehalt > 
Höchstgehalte**

Aflatoxin B1 0,9 3,2 39,4 9/16 2/16

Aflatoxin B2 1,0 1,75 2,5 2/16 nicht reglementiert

Aflatoxin G1 1,3 3,2 14,7 5/16 nicht reglementiert

Aflatoxin G2 1,3 1,3 1,3 1/16 nicht reglementiert

Summe Aflatoxine 0,9 4,8 41,9 9/16 2/16

Ochratoxin A 0,6 1,6 10 5/16 0/16

Enniatin A Enniatin A1 Enniatin B Enniatin B1 Beauvericin

mindestens [µg/kg] < 7,0 32,4 20,0 23,1 < 7,0

Median [µg/kg] < 7,0 43,2 59,5 39,8 < 7,0

maximal [µg/kg] < 7,0 63,7 730,0 227,0 < 7,0

Anzahl Proben < 7 µg/kg (NG) 114 94 40 65 115

Anzahl Proben > 7 & < 20 µg/kg 2 15 24 23 1

Anzahl Proben > 20 µg/kg (BG) 0 7 52 28 0

Anzahl Proben > 20 µg/kg (BG) in % 0,0 6,0 44,8 24,1 0,0

Tabelle 9:
Befunde der 2022 untersuchten Ingwer-Proben mit Gehalten  
an Aflatoxin B1, B2, G1, G2 und/oder OTA oberhalb der jeweiligen 
Bestimmungsgrenze (BG)*

Tabelle 10:
Untersuchungsergebnisse aller im Jahr 2022 auf Enniatin A, A1, B1, B und Beauvericin untersuchten 
Getreideproben (n = 116). Nachweisgrenze (NG; 7 µg/kg) und Bestimmungsgrenze (BG; 20 µg/kg).

*Bestimmungsgrenze: 0,6 µg/kg (OTA); 0,5 µg/kg (je Aflatoxin B1, 
B2, G1, G2)
**Höchstgehalte gemäß VO (EG) Nr. 1881/2006: 15 µg/kg (OTA);  
5 µg/kg (Aflatoxin B1) und 10 µg/kg (Summe aus Aflatoxin B1, B2, 
G1, G2)
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Die höhere Nachweishäufigkeit von Enniatin B und 

B1 deckt sich mit den Untersuchungsergebnissen aus 

Nordeuropa der Jahre 2001 bis 2005. [2] Zudem zeigen 

die Ergebnisse, dass die oben genannten Mykotoxine 

vor allem in Roggen vermehrt und in erhöhten Gehalten 

nachgewiesen werden können. So war lediglich in elf 

von 54 (20,4 %) Roggenproben keines dieser Mykotox­

ine nachweisbar (s. Tabelle 11).

Für eine weiterführende, gesundheitsbezogene  

Bewertung dieser Untersuchungsergebnisse fehlen 

jedoch weitere Expositionsdaten sowie toxikologische 

Kenndaten. Dennoch sind Enniatine und Beauvericin 

als Kontaminanten gemäß Artikel 1 Abs. 1 der Verord­

nung (EWG) 315/93 zur Festlegung von gemeinschaft­

lichen Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in 

Lebensmitteln als Kontaminanten zu bewerten. Gemäß 

Artikel 2 Abs. 2 sind alle Kontaminanten auf so niedri­

ge Werte zu begrenzen, wie sie durch gute Praxis auf 

allen genannten Stufen sinnvoll erreicht werden können.

Enniatin A Enniatin A1 Enniatin B Enniatin B1 Beauvericin

mindestens [µg/kg] < 7,0 32,4 20 23,1 < 7,0

Median [µg/kg] < 7,0 41,5 60,7 46,5 < 7,0

maximal [µg/kg] < 7,0 63,7 730 227 < 7,0

Anzahl Proben < 7 µg/kg (NG) 52 39 11 25 53

Anzahl Proben > 7 & < 20 µg/kg 2 9 10 11 1

Anzahl Proben > 20 µg/kg (BG) 0 6 33 18 0

Anzahl Proben > 20 µg/kg (BG) in % 0,0 11,1 61,1 33,3 0,0

Tabelle 11:
Untersuchungsergebnisse aller im Jahr 2022 auf Enniatin A, A1, B1, B und Beauvericin untersuchten 
Roggenproben (n=54). Nachweisgrenze (NG; 7 µg/kg) und Bestimmungsgrenze (BG; 20 µg/kg).

Quellen:
[1]	� Bertero A, Fossati P, Tedesco DEA und Calon F (2020).  

Beauvericin and Enniatins: In Vitro Intestinal Effects. Toxins. 
686: 1 43

[2]	� Fusarium avenaceum – The North European situation (2007). 
International Journal of Food Microbiology. 119: 17 - 24.

[3]	� European Food Safety Authority (2014). Scientitifc opinion on 
the risks to human and animal health related to the presence  
of beauvericin and enniatins in food and feed. EFSA Journal. 
12(8): 3802.
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Verbrauchertäuschungen aufdecken: Dabei hilft besonders die Analyseme­

thode der Lebensmittelhistologie. Denn dieses klassische mikroskopische 

Verfahren ermöglicht einen direkten Blick auf die feingewebliche Zusam­

mensetzung von Fleischerzeugnissen, Wurstwaren und deren veganen und 

vegetarischen Ersatzprodukten. Im Berichtsjahr 2022 kam es zu einigen 

Auffälligkeiten.

Separatorenfleisch erkennen

Separatorenfleisch wird durch Ablösen des Fleischs 

von fleischtragenden Knochen auf maschinellem Weg 

gewonnen. Es darf gemäß europäischem Recht nicht 

als „…fleisch“ [1] bezeichnet werden. Eine Verwendung 

in Produkten der Spitzenqualität ist nicht üblich [2]. 

Hinweise auf seine Verwendung liefert der histologische 

Nachweis von Knochenpartikeln (Abbildung 86). Vor 

allem bei stärker zerkleinerten Fleischerzeugnissen 

werden häufig erhöhte Knochengehalte ermittelt. Als 

auffällig beurteilt wurden Fleischerzeugnisse wie Frikan­

dellen, Hähnchen-Nuggets, Brühwürste der Spitzen­

qualität sowie auch stärker zerkleinerte Rohstoffstan­

dards.

Dr. Birgit Beneke, Sarah Reuber | CVUA-OWL

Dr. Anja Hildebrand; Friederike Attig, PhD | CVUA-RRW

Der Blick in die Wurst
Lebensmittelhistologie beim CVUA

Abbildung 86: �Knochenpartikel in Verarbeitungsfleisch  
(Alizarin-S-Färbung)

500 µm

1,4
8

 m
m

Knochenpartikel
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Ist das noch ein Schnitzel?

Panierte gegarte Schnitzel als Brötchenbelag vom 

Bäcker oder warm zum Kartoffelsalat: Auch hier kommt 

es immer wieder zu Verbrauchertäuschungen. Statt aus 

einer Scheibe Muskulatur wie gewachsen in natürlichem 

Zusammenhang [2] wird das beliebte Convenience-Pro­

dukt aus kleineren Fleischteilen zusammengefügt oder 

für einen zarteren Biss und gleichmäßiges Aroma mit 

Flüssigwürze (Lake) behandelt. Zudem werden zur bes­

seren Wasserbindung Stärke oder fleischfremdes Ei­

weiß [3] zugesetzt (Abbildung 87). All das sind kennt­

lichmachungspflichtige Abweichungen, die histologisch 

nachgewiesen werden können.

Kochschinken und seine Qualität

Kochschinken ist traditionell ein Qualitätsprodukt; 

doch als was landet er auf der Schinkenpizza? Abwei­

chungen werden hier bereits sensorisch festgestellt. 

Denn verkehrsüblich wird Schinken nur aus unzerklei­

nerten Fleischstücken wie Ober- und Unterschale, Nuss 

und/oder Hüfte hergestellt [2]. Maschinelle Herstellungs­

technologien ermöglichen jedoch die Fertigung eines 

Produkts aus kleineren Fleischteilen (Abbildung 88). 

Werden histologisch zusätzlich noch fein zerkleiner­

te sogenannte brätartige, Strukturen über das erlaubte 

Maß hinaus zusammen mit Stärkepartikeln nachge­

wiesen – (Abbildung 89), liegt ein Produkt eigener Art 

vor. Ein derartiges Erzeugnis zur Herstellung einer 

„Schinkenpizza“ zu verwenden ist eine klare Verbrau­

chertäuschung, die nicht selten bei amtlichen Kontrol­

len aufgedeckt wird.

Abbildung 87: �Putenformschnitzel mit Stärke und fleischfremdem 
Eiweiß (Calleja-Lugol-Färbung)

Abbildung 88: �Sensorisches Bild eines Pizzaschinkens

produktuntypische hydroxy­
prolinfreie Eiweißstrukturen 

im Brät

Stärkepartikel in  
Brätstrukturen

200 µm

Abbildung 89: �Kochpökelware mit brätartigen Strukturen und  
Stärkepartikeln (Calleja-Lugol-Färbung)

Muskulatur

1 mm

brätartige Strukturen  
mit Stärkepartikeln 
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Auch Vegetarisches und Veganes muss  

kontrolliert werden

Vegetarische und vegane Ersatzprodukte für Fleisch 

und Fleischerzeugnisse werden immer beliebter. Die 

pflanzlichen Proteinquellen, die das Fleisch ersetzen, 

sind im Zusammenhang mit der Bezeichnung des  

Lebensmittels anzugeben [4]. Histologisch identifiziert 

werden können etwa Eiklar-, Soja- und Weizenprotein 

anhand ihrer charakteristischen Form, z. B. Faser-, 

Kringel- oder Schwammstruktur, und Anfärbbarkeit 

(Abbildung 90). Andere Verfahren zur Differenzierung 

pflanzlicher Proteine sind wesentlich aufwendiger und 

kostspieliger.

Quellen:
[1]	� Art. 18 Abs. 4 i.V.m. Anh. VII Teil B Nr. 17 VO (EU) Nr. 1169/2011.
[2]	� Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse vom 14.04.2022, 

BAnz AT 22.09.2022 B1.
[3]	� Beneke et al., Proteinhaltige Zusätze detektieren, Fleischwirt­

schaft (7) 2019, S. 86 - 95.
[4]	� Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähn­

lichkeit zu Lebensmitteln tierischer Herkunft vom 04.12.2018, 
BAnz AT 20.12.2018 B1.

Abbildung 90: �Vegetarische Bratwurst mit Eiklar-, Soja- und Weizen­
protein (Calleja-Färbung)

Abbildung 91: �(Sommer-)Trüffelsporen in einer Salami  
(Calleja-Färbung)

500 µm 100 µm

Trüffel: echt oder bloß Imitat?

Leberwürste oder Pasteten, die gemäß ihrer Kenn­

zeichnung mit Trüffeln hergestellt werden, müssen 

echte Trüffelpilze enthalten. Die Sporen von Winter- und 

(günstigerem) Sommertrüffel (Tuber aestivum) lassen 

sich mikroskopisch differenzieren (Abbildung 91) und 

von Imitaten wie gefärbtem Alginat unterscheiden.

Eiklarprotein
Sojaprotein

Weizenprotein

Trüffelsporen

Die Lebensmittelhistologie hat auch im Jahr 2022 einen  

wichtigen Beitrag geleistet, um gegen die Verbrauchertäuschung 

und Lebensmittelbetrug vorzugehen.
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Veröffentlichungen

Autorin/Autor Jahr Titel Quellenverweis

Bauer BU, Herms TL,  
Runge M, Fechner K,  
Peters M, Wohlsein P,  
Jensen TK, Ganter M 2022

Persistierende Coxiella burnetii-
Infektion bei einer Milchziege

Tagung der DVG Fachgruppe 
Kleine Wiederkäuer und Neu-
weltkamele, 08. - 09.09.2022,  
ISBN 978-3-86345-627-6

Bauer BU, Herms TL,  
Runge M, Fechner K,  
Peters M, Wohlsein P,  
Jensen TK, Ganter M 2022

Q-Fever in goats: a case of a chronic 
Coxiella burnetii milk shedder

Int. Conference on Goats, S212, 
ISBN 978-615-01-3419-2

Beneke B, Reuber S 2022

Histologische Untersuchung von 
Fleisch und Fleischerzeugnissen sowie 
deren Ersatzprodukte – ein geeignetes 
Verfahren zur Überprüfung lebens
mittelrechtlicher Anforderungen

Poster 62. Arbeitstagung des 
Arbeitsgebiets Lebensmittel
sicherheit und Verbraucher-
schutz der DVG

Beneventi E, Goldbeck C, 
Zellmer S, Merkel S,  
Luch A, Tietz T 2022

Migration of styrene oligomers  
from food contact materials: in silico 
prediction of possible genotoxicity

Archives of Toxicology  
volume 96,  
pages 3013-3032 (2022)

Blahak S 2022 Zoonosen durch Reptilien

Der Praktische Tierarzt 103, 
1108-1121, 
DOI: 10.2376/0032-681X-2248

Fischer L, Peters M,  
Merbach S, Eydner M, 
Kucka A, Kummerfeld M, 
Petersen H 2022

Increased Mortality in Wild tits in 
North Rhine-Westphalia (Germany)  
in 2020

5th International Conference  
on Avian, Herpetological  
and Exotic Mammal Medicine,  
Book of Proceedings 305-6

Geiselhardt F, Peters M, 
Jo WK, Schadenhofer A, 
Puff C, Baumgärtner W, 
Kydyrmanov A, Kuiken T, 
Piewbang C, Somporn L, 
Osterhaus ADME,  
Beineke A, Ludlow M 2022

Development and Validation of a 
Pan-Genotypic Real-Time Quantitative 
Reverse Transcription-PCR Assay To 
Detect Canine Distemper Virus and 
Phocine Distemper Virus in Domestic 
Animals and Wildlife

Journal of Clinical  
Microbiology 60(5),  
DOI: 10.1128/jcm.02505-21

Geiselhardt F, Peters M, 
Kleinschmidt S,  
Cludszinski E, Stoff S, 
Ludlow M, Beineke A 2022

Neuropathologic and molecular  
aspects of a canine distemper  
epizootic in red foxes in Germany

Scientific Reports 12 (1),  
DOI: 10.1038/s41598-022-
19023-9

Gellert A, Benkö M,  
Harrach B, Peters M,  
Kaja G 2022

The genome and phylogenetic  
analyses of tit siadenoviruses reveal 
both a novel avian host and viral  
species

Infection, Genetics and  
Evolution: Journal of Molecular 
Epidemiology and Evolutionary 
Genetics in Infectious Diseases 
103:105326

Goldbeck C, Schmissas D 2022
Sicherheitsbewertung für  
Verpackungen

BEHR's Verlag Praxishandbuch 
Kosmetische Mittel
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Autorin/Autor Jahr Titel Quellenverweis

Jubran L, Peters M,  
Wohlsein P 2022 Faziale Pyämie bei Saugferkeln

Tierärzt. Praxis; Conference:  
65. Jahrestagung der Fach
gruppe Pathologie der  
Deutschen Veterinärmedizini-
schen Gesellschaft, 
DOI: 10.1055/s-0042-1749969

Just H, Göckener B,  
Lämmer R, Wiedemann-
Krantz L, Stahl T, Breuer 
J, Gassmann M,  
Weidemann E, Bücking M,  
Kowalczyk J 2022

Degradation and Plant Transfer Rates 
of Seven Fluorotelomer Precursors  
to Perfluoroalkyl Acids and F-53B in  
a Soil-Plant System with Maize  
(Zea mays L.)

J Agric Food Chem. 2022 Jul 15.  
doi: 10.1021/acs.jafc.1c06838

Korte R, Goldbeck C , 
Bernsmann B,  
Schmissas D 2022

Release of chloropropanols 3‑MCPD 
and 1,3‑DCP from kid’s toy products 
made of paper and cardboard

Journal of Consumer  
Protection and Food Safety 17,  
pages 155 - 161 (2022)

Kronen M 2022

Bestimmung von Cannabinoiden  
in Lebens- und Futtermitteln mittels 
GC-MSMS

Chrom+Food Forum 9 (2022),  
48 f

Kronen M, Schäfer H, 
Steigerwald K 2021

Bestimmung von THC und THCA  
sowie weiteren Cannabinoiden in  
Lebens- und Futtermitteln mittels 
GC-MSMS nach Derivatisierung

Poster 49. Deutscher Lebens-
mittelchemikertag

Lämmer R, Weidemann E, 
Göckener B, Stahl T, 
Breuer J, Kowalczyk J, 
Just H, Boeddinghaus RS, 
Gassmann M,  
Kling HW, Bücking M 2022

Evaluation of the Transformation  
and Leaching Behavior of Two Poly
fluoroalkyl Phosphate Diesters in a 
Field Lysimeter Study

J Agric Food Chem. 2022 Nov 2, 
doi: 10.1021/acs.jafc.2c03334

Leitzen E, Peters M,  
Merbach S, Wohlsein P, 
Baumgärtner W 2022

Suttonella ornithocola detected  
within lesions of tit birds (Paridae) 
from epidemic death episodes in  
Germany 2018 – 2020

Frontiers in Veterinary Science 
2022 Sep 8; 9:977570.  
doi: 10.3389/fvets.2022.977570. 
eCollection 2022

Müller S M 2022

Von der Tonne zum Gramm –  
Probennahme und Probenvorbereitung 
von Futtermitteln

Lebensmittelchemie 76,  
1-36 (2022);  
DOI: 10.1002/lemi.202200101

Näther G, Schaal L,  
Bonaparte C, Beneke B, 
Reuber S, Petersen H 2022

Listerien in Betrieben mit Ready-to-eat 
Produkten (v. a. kleine und mittelstän-
dische fleischverarbeitende Betriebe)

Poster 62. Arbeitstagung des 
Arbeitsgebiets Lebensmittel
sicherheit und Verbraucher-
schutz der DVG

Peters M 2022

Lahmheiten beim Schwein –  
Diagnostische Aspekte – Pathologie – 
Erregerspektrum

Tagungsband zum  
NRW-Tierärztetag,  
ISBN 978-3-86345-628-3
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Autorin/Autor Jahr Titel Quellenverweis

Peters M, King J,  
Wohlsein P, Grund C,  
Harder T 2022

Genuine lethal infection of a wood  
pigeon (Columba palumbus) with high 
pathogenicity avian influenza H5N1, 
clade 2.3.4.4b, in Germany, 2022

Veterinary Microbiology 270(1): 
109461

Peters M, Wohlsein P,  
Osmann C, Moser I,  
Barth SA 2021

Mycobacterium xenopi-Infektion  
bei einem Weißgesichtsmaki  
(Pithecia pithecia): Pathomorphologie 
und Erregercharakterisierung

64. Jahrestagung und  
26. Schnittseminar der 
DVG-Fachgruppe Pathologie, 
Tagungsband S. 36

Schäfer H, Conrads R, 
Steigerwald K 2022

Bestimmung von Vitamin K in Lebens-
mitteln mittels LC-MSMS

Poster 50. Deutscher Lebens-
mittelchemikertag

Stahl T 2022

PFAS – Eintragspfade in Nahrungs
netze und Expositionsabschätzung 
nach Aufnahme kontaminierter  
Lebensmittel

Lebensmittelchemie 2022,  
76 (Issue S1),  
151-153 S1-116 - S1-117

Störk T, de le Roi M,  
Haverkamp AK, Jesse ST, 
Peters M, Fast C,  
Gregor KM, Könenkamp L,  
Steffen I, Ludlow M,  
Beineke A, Hansmann F, 
Wohlsein P, Osterhaus 
ADME, Baumgärtner W 2021

Analysis of avian Usutu virus infec-
tions in Germany from 2011 to 2018 
with focus on dsRNA detection to  
demonstrate viral infections Scientific Reports 11(1): 24191

Voigt AM, Brandl H,  
Feyer M, Beiler A, Kühn M, 
Köpf A, Aulwurm U,  
Wuppermann FN 2022

CrossTox® SPE Clean-up of Phenolic 
Compounds and Polyphenols as a Tool 
for Identifying Mislabelling in Wine and 
Spirits (food fraud)

Book of Abstracts. 10th Inter
national Symposium on Recent 
Advances In Food Analysis 
(RAFA - 2022, Prag),  
ISBN 978-80-7592-138-3

Voigt AM, Brandl H,  
Feyer M, Beiler A, Kühn M, 
Köpf A, Aulwurm U,  
Wuppermann FN 2022

CrossTox® SPE Clean-up of Phenolic 
Compounds and Polyphenols as a Tool 
for Identifying Mislabelling in Wine and 
Spirits (food fraud)

10th International Symposium 
on Recent Advances In Food 
Analysis (RAFA - 2022, Prag),
(Poster)

Weidemann E, Lämmer R, 
Stahl T, Göckener B,  
Bücking M, Breuer J,  
Kowalczyk J, Just H, 
Boeddinghaus RS,  
Gassmann M 2022

Leaching and Transformation of PFAA 
and diPAP in Unsaturated Soil Column 
Studies

Environ Toxicol Chem.  
2022 Jun 25.  
doi: 10.1002/etc.5417.  
Online ahead of print.PMID: 
35751449
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Milch 988
32 

(3,2) 7 1 0 22 3 1 0

Milchprodukte 2.865
241 

(8,4) 109 17 0 124 3 4 0

Käse 2.947
274 

(9,3) 38 13 13 221 0 11 0

Butter 337
64 

(19,0) 0 0 0 64 0 0 0

Eier, Eiprodukte 910
102 

(11,2) 2 12 0 23 1 73 0

Fleisch warmblütiger Tiere,  
auch tiefgefroren 4.425

377 
(8,5) 146 30 0 181 0 38 0

Fleischerzeugnisse  
warmblütiger Tiere 4.312

704 
(16,3) 117 12 18 627 0 5 0

Wurstwaren 5.604
814 

(14,5) 56 10 3 809 0 0 0

Vegane/vegetarische  
Ersatzprodukte 752

101 
(13,4) 0 0 0 110 0 1 0

Fische, Fischzuschnitte 955
147 

(15,4) 34 32 3 99 0 5 0

Fischerzeugnisse 984
123 

(12,5) 70 11 1 44 0 4 0

Krusten-, Schalen-, Weichtiere, 
sonstige Tiere und Erzeugnisse 
daraus 590

186 
(31,5) 32 3 1 191 1 1 0

Fette, Öle 2.325
326 

(14,0) 2 91 2 261 5 9 0

Suppen, Soßen 1174
239 

(20,4) 8 4 27 213 1 1 0

Lebensmittel
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Getreide 502
21 

(4,2) 2 7 0 13 0 1 0

Getreideprodukte, Backvor
mischungen, Brotteige, Massen 
und Teige für Backwaren 1.193

62 
(5,2) 0 17 1 50 0 0 0

Brote, Kleingebäcke 1.620
157 

(9,7) 9 6 2 147 0 0 0

Feine Backwaren 4.821
618 

(12,8) 59 20 13 580 0 12 0

Mayonnaisen, emulgierte  
Soßen, kalte Fertigsoßen,  
Feinkostsalate 1.812

175 
(9,7) 16 1 2 169 0 3 0

Puddinge, Cremespeisen,  
Desserts, süße Soßen 583

74 
(12,7) 0 0 0 76 0 0 0

Teigwaren 410
78 

(19,0) 1 0 1 81 0 1 0

Hülsenfrüchte, Ölsamen,  
Schalenobst 1.593

202 
(12,7) 4 64 2 115 12 0 26

Kartoffeln, stärkereiche  
Pflanzenteile 511

32 
(6,3) 0 4 0 28 1 0 0

Frischgemüse, ausgenommen 
Rhabarber 2.032

50 
(2,5) 1 19 1 27 0 6 0

Gemüseerzeugnisse, Gemüse
zubereitungen 1.082

172 
(15,9) 5 19 5 156 2 1 0

Pilze 105
2 

(1,9) 0 0 0 2 1 0 0

Pilzerzeugnisse 87
18 

(20,7) 0 0 0 18 0 0 0

Frischobst einschl. Rhabarber 1.449
56 

(3,9) 2 10 0 43 0 2 0

Obstprodukte einschl.  
Rhabarber 799

107 
(13,4) 1 9 1 106 2 0 0

Fruchtsäfte, Fruchtnektare, 
Fruchtsirupe,  
Fruchtsaft getrocknet 655

54 
(8,2) 0 0 0 57 1 5 0
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Alkoholfreie Getränke, Getränke-
ansätze, Getränkepulver, auch 
brennwertreduziert 1.588

241 
(15,2) 1 2 5 232 1 33 0

Weinhaltige und weinähnliche 
Getränke, auch entalkoholisiert, 
Mischgetränke mit Wein/
Schaumwein sowie Vor-  
und Nebenprodukte der Wein
bereitung 127

18 
(14,2) 1 0 1 20 1 0 0

Bier, bierähnliche Getränke und 
Rohstoffe für die Bierherstellung 1.178

104 
(8,8) 0 1 0 132 1 5 0

Spirituosen, spirituosenhaltige 
Getränke 984

271 
(27,5) 0 7 1 269 11 16 0

Zucker 124
11 

(8,9) 0 0 0 12 1 0 0

Konfitüren, Gelees, Marmeladen, 
Fruchtzubereitungen, auch 
brennwertreduziert 538

123 
(22,9) 0 2 10 133 1 4 0

Honige, Imkereierzeugnisse,  
Brotaufstriche, auch brennwert-
gemindert 1.194

125 
(10,5) 0 4 4 97 1 24 0

Speiseeis, Speiseeishalb
erzeugnisse 4.024

294 
(7,3) 30 5 0 277 0 0 0

Süßwaren 1.356
182 

(13,4) 1 4 0 39 156 0 5

Schokoladen und Schokoladen-
waren 1.192

88 
(7,4) 0 3 4 86 4 3 0

Kakao 195
5 

(2,6) 0 0 0 5 1 1 0

Kaffee, Kaffeeersatzstoffe,  
Kaffeezusätze 522

42 
(8,0) 0 0 0 41 1 2 0

Tee, teeähnliche Erzeugnisse 616
122 

(19,8) 0 21 0 136 10 3 2

Säuglings- und Kleinkinder
nahrung 924

230 
(24,9) 0 1 2 149 13 99 0

Diätetische Lebensmittel 321
188 

(58,6) 0 0 0 174 40 40 3
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Fertiggerichte, zubereitete  
Speisen 3.893

377 
(9,7) 40 8 4 335 0 9 0

Nährstoffkonzentrate und  
Ergänzungsnahrung 783

337 
(43,0) 0 3 1 312 117 86 15

Würzmittel 1.831
286 

(15,6) 2 6 3 310 6 1 0

Gewürze 701
85 

(12,1) 0 10 2 82 0 0 0

Aromastoffe 109
10 

(9,2) 0 0 0 9 0 0 1

Hilfsmittel aus Zusatzstoffen 
und/oder Lebensmitteln 134

4 
(3,0) 0 0 0 4 0 0 0

Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe 
verwendete Lebensmittel und  
Vitamine 78

15 
(19,2) 0 0 0 17 0 0 0

Trinkwasser, Mineralwasser,  
Tafelwasser, Quellwasser, 
Brauchwasser 1.328

341 
(25,7) 2 21 0 77 3 250 0

Gesamtprobenzahl 72.162
9.107 
(12,6) 798 510 133 7.605 401 760 52
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Wein und Weinerzeugnisse
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Weine 1.027 115 11,2 0 11 0 0 0 6 100 2

Erzeugnisse aus Wein 334 39 11,7 0 1 0 0 0 7 28 5

Gesamtprobenzahl 1.361 154 11,3 0 12 0 0 0 13 128 7

Tabakerzeugnisse
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Tabakerzeugnisse 177 106 59,9 16 13 1 0 1 2 6 94

Gesamtprobenzahl 177 106 59,9 16 13 1 0 1 2 6 94
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Bedarfsgegenstände

Kosmetische Mittel

Z
ah

l d
er

 u
n

te
rs

u
ch

te
n

  
P

ro
b

en

Z
ah

l d
er

 b
ea

n
st

an
d

et
en

  
P

ro
b

en

P
ro

ze
n

ts
at

z 
d

er
  

b
ea

n
st

an
d

et
en

 P
ro

b
en

G
es

u
n

d
h

ei
ts

sc
h

äd
lic

h

V
er

w
ec

h
se

lb
ar

 m
it

  
Le

b
en

sm
it

te
ln

Ü
b

er
ga

n
g

 v
o

n
 S

to
ff

en
  

au
f 

Le
b

en
sm

it
te

l

A
b

w
ei

ch
en

d
e 

st
o

ff
lic

h
e 

 
B

es
ch

af
fe

n
h

ei
t 

V
er

st
ö

ß
e 

ge
ge

n
  

K
en

n
ze

ic
h

n
u

n
gs

vo
rs

ch
ri

ft
en

Verpackungsmaterial für kosmetische  
Mittel und für Tabakerzeugnisse 9 0 0,0 0 0 0 0 0

Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt 
und zur Körperpflege 1.465 216 14,7 0 0 0 77 149

Bedarfsgegenstände zur Reinigung und 
Pflege, Haushaltschemikalien 688 66 9,6 0 0 0 0 66

Spielwaren und Scherzartikel 883 39 4,4 0 0 0 12 27

Bedarfsgegenstände mit Lebensmittel
kontakt 1.665 166 10,0 1 1 50 24 102

Gesamtprobenzahl 4.710 487 10,3 1 1 50 113 344
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Kosmetische Mittel  
und Stoffe zu deren  
Herstellung 3.310 1.049 31,7 9 0 180 275 962 6 50 3

Gesamtprobenzahl 3.310 1.049 31,7 9 0 180 275 962 6 50 3
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Untersuchungen im Bereich Tiergesundheit

CVUA-MEL CVUA-OWL CVUA-RRW CVUA-Westfalen

Pathologisch-anatomische und  
histopathologische Untersuchungen 2.978 2.586 2.815 2.772

Bakteriologische Untersuchungen 14.124 8.121 5.576 8.468

Mykologische Untersuchungen 28 43 112 135

Parasitologische Untersuchungen  
(davon Trichinellen) 3.453 (0) 2.734 (0) 2.806 (30) 2.922 (0)

Virologische Untersuchungen 116.490 83.840 240.458 92.572

Serologische Untersuchungen 110.045 41.420 174.620 116.336

Transmissible Spongiforme  
Enzephalopathie(TSE)-Untersuchungen 0 0 0 19.334

Antibiotikaresistenztests 841 169 103 1.640

Hemmstoffuntersuchungen 43.655 35.855 0 0

Gesamtzahl der Untersuchungen 291.614 174.768 423.684 244.179
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AHL(Animal Health Law)-gelistete Tierseuchen/Tierkrankheiten  
(europäische Gesetzeslage)
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Maul- und Klauenseuche Erreger

Rinder 61 (0) 2 (0) 74 (0) 29 (0)

A+D+E Akleine Wiederkäuer 17 (0) 0 (0) 2 (0) 76 (0)

sonstige 6 (0) 0 (0) 1 (0) 0

Infektion mit dem Virus der  
Lumpy-skin-Krankheit Erreger Rinder 0 0 (0) 0 (0) 0 A+D+E A

Infektion mit Mycoplasma  
mycoides subsp. mycoides SC  
(Lungenseuche der Rinder)

Antikörper Rinder 0 0 (0) 12 (0) 0 A+D+E A

Pockenseuche der Schafe  
und Ziegen Erreger kleine Wiederkäuer 0 0 (0) 0 8 (0) A+D+E A

Lungenseuche der Ziegen (Myco-
plasma mycoides ssp. mycoides)

Erreger
kleine Wiederkäuer 0 0 (0) 0 0

A+D+E A
Gazellenartige 0 0 (0) 0 0

Infektion mit Burkholderia mallei 
(Rotz)

Antikörper

Pferde 0 0 (0) 0 0

A+D+E AZiegen 0 0 (0) 0 0

Kamelartige (Alpakas, 
Lamas, Kamele etc.) 0 0 (0) 0 0

Klassische Schweinepest Erreger
Hausschweine 4.149 

(0)
618 
(0)

701 
(0)

1.970 
(0)

A+D+E A
Wildschweine 143 

(0)
267 
(0)

2.909 
(0)

464 
(0)

Afrikanische Schweinepest Erreger
Hausschweine 4.266 

(0)
769 
(0)

721 
(0)

1.925 
(0)

A+D+E A
Wildschweine 143 

(0)
265 
(0)

2.905 
(0)

469 
(0)

Hochpathogene Aviäre Influenza 
(HPAI) Erreger

Nutzgeflügel 1.608 
(161)

4.039 
(736)

4.841 
(201)

1.982 
(6)

A+D+E AWildvögel 319 
(31)

402 
(23)

352 
(55)

132 
(2)

Zoo-/Ziervögel 56 
(0)

30 
(0)

570 
(7)

114 
(0)

Niedrigpathogene Aviäre 
Influenza (LPAI) Erreger

Nutzgeflügel   0 
(0)

4.039 
(0)

4.841 
(40)

1.982 
(5)

D+E MWildvögel 319 
(1)

402 
(0)

352 
(4)

132 
(4)

Zoo-/Ziervögel 0 
(0)

30 
(0)

570 
(0)

114 
(0)
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Infektion mit dem Virus der  
Newcastle-Krankheit Erreger

Nutzgeflügel 0 (0) 23 (0) 56 (0) 73 (1)

A+D+E ATauben 4 (0) 5 (0) 25 (1) 17 (0)

sonstige Vögel 6 (0) 1 (0) 53 (0) 0

Epizootische Hämatopoetische 
Nekrose Erreger Fische 0 0 (0) 0 5 (0) A+D+E A

Infektion mit Brucella abortus,  
B. melitensis, B. suis

Erreger
Rinder 28 (0) 58 (0) 24 (0) 61 (0)

B+D+E A
kleine Wiederkäuer 14 (0) 48 (0) 14 (0) 25 (0)

Erreger

andere Paarhufer,  
davon: 310 (0) 24 (0) 31 (0) 75 (0)

D+E AHausschweine 310 (0) 2 (0) 29 (0) 70 (0)

Wildschweine 0 (0) 3 (0) 0 (0) 3 (0)

Erreger

Unpaarhufer  
(z. B. Pferde) 9 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0)

EHundeartige 0 (0) 3 (0) 0 (0) 16 (0)

Hasenartige 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (0)

Infektion mit dem  
Mycobacterium-tuberculosis-
Komplex (z. B. M. bovis,  
M. caprae, M. tuberculosis)

Erreger
Rinder 2 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0)

B+D+E A
kleine Wiederkäuer 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0)

Erreger andere Paarhufer  
(z. B. Schweine) 8 (0) 0 (0) 7 (0) 4 (0) D+E A

Erreger andere Land
säugetiere 0 (0) 0 (0) 18 (0) 0 E A
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Infektion mit dem Tollwut-Virus

Erreger

Hundeartige, davon: 8 (0) 0 117 (0) 62 (0)

B+D+E A

Hunde 1 (0) 2 (0) 14 (0) 4 (0)

Füchse 7 (0) 13 (0) 103 (0) 58 (0)

Rinder 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Schweine 0 (0) 0 (0) 0 (0) 21 (0)

Einhufer (z. B. Pferde) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Hirschartige 0 (0) 0 (0) 1 (0) 30 (0)

Kamelartige (Alpakas, 
Lamas, Kamele etc.) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Erreger Fledertiere 3 (0) 4 (0) 9 (0) 0 (0) E A

Erreger
Katzen 1 (0) 2 (0) 7 (0) 5 (0)

keine A
sonstige Wildtiere 4 (0) 13 (0) 9 (0) 34 (0)

Befall mit Echinococcus  
multilocularis

Erreger

Hundeartige, davon: 0 0 (0) 0 (0) 2 (0)

C+D+E MHunde 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Füchse 0 0 (0) 0 (0) 2 (0)

Erreger sonstige Säugetiere 0 0 (0) 0 (0) 5 (0) keine M

Infektion mit dem Virus  
der Blauzungenkrankheit  
(Serotypen 1-24)

Erreger

Rinder 529 
(0)

304 
(0)

39.606 
(6)

2.292 
(0)

C+D+E Akleine Wiederkäuer 98 (0) 53 (0) 79 (0) 287 (0)

Wildwiederkäuer 21 (0) 15 (0) 66 (0) 65 (0)

Infektiöse Bovine Rhino
tracheitis/Infektiöse Pustulöse 
Vulvovaginitis (BHV1)  

Antikörper 
u. Erreger Rinder 72.563 

(676)
25.384 
(215)

125.171 
(1173)

69.549 
(1) C+D+E A

Antikörper 
u. Erreger

Hirschartige 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
D+E A

Kamelartige (Alpakas, 
Lamas, Kamele etc.) 0 (0) 0 (0) 23 (0) 3 (0)

Bovine Virus-Diarrhoe Erreger

Rinder 98.262 
(0)

56.829 
(15)

186.205 
(12)

78.044 
(1)

C+D+E AWild-/Zoowieder
käuer 1 (0) 0 (0) 21 (0) 7 (0)

Kamelartige (Alpakas, 
Lamas, Kamele etc.) 0 (0) 0 (0) 12 (0) 0 (0)

Enzootische Leukose der Rinder Antikörper Rinder 6.667 
(0)

5.151 
(0)

14.752 
(0)

13.283 
(0) C+D+E A
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Infektion mit dem Virus  
der Aujeszkyschen Krankheit

Antikörper 
u. Erreger

Hausschweine 6.996 
(0)

1.197 
(0)

994 
(0)

3.039 
(2)

C+D+E A
Wildschweine 142 

(0)
260 
(0)

2.892 
(251)

435 
(0)

Antikörper 
u. Erreger sonstige Tiere 3 (0) 1 (0) 12 (0) 3 (0) keine A

Befall mit Varroa spp. (Varroose) Erreger Bienen 0 0 (0) 0 0 (0) C+D+E

Virale Hämorrhagische Septikämie Erreger Fische 0 0 0 63 (1) C+D+E A

Infektiöse Hämatopoetische  
Nekrose Erreger Fische 0 0 0 131 (4) C+D+E A

Infektion mit dem HPR-deletierten 
Virus der Ansteckenden Blut
armut der Lachse

Erreger Fische 0 0 0 17 (1) C+D+E A

Infektion mit dem Virus der  
Epizootischen Hämorrhagie Erreger

Rinder 0 0 (0) 0 0

D+E AWild-/Zoowieder
käuer 0 0 (0) 0 0

Kamelartige (Alpakas, 
Lamas, Kamele etc.) 0 0 (0) 0 0

Milzbrand Erreger

Rinder 0 1 (0) 0 0

D+E A

kleine Wiederkäuer 0 0 (0) 0 0

andere Paarhufer 0 0 (0) 0 0

Unpaarhufer  
(z. B. Pferde) 0 0 (0) 0 0

Rüsseltiere  
(Elefanten) 0 0 (0) 0 0

Bovine Genitale Campylobak
teriose (Vibrionenseuche) Erreger Rinder 0 11 (0) 0 617 (0) D+E A

Trichomonadose Erreger Rinder 0 0 (0) 0 529 (0) D+E A

Infektiöse Epididymitis  
(Brucella ovis) Antikörper kleine Wiederkäuer 60 (0) 0 (0) 0 0 D+E A

Infektion mit dem Virus der  
Equinen Viralen Arteritis Erreger Pferde 12 (0) 0 (0) 0 0 D+E M

Ansteckende Blutarmut  
der Einhufer Antikörper Pferde 14 (0) 0 (0) 0 0 D+E A

Beschälseuche Antikörper Pferde 0 0 (0) 0 0 D+E A

Ansteckende Pferdemetritis (CEM) Erreger Pferde 0 (0) 0 (0) 0 0 D+E M
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Infektion mit dem Virus des  
Seuchenhaften Spätaborts der 
Schweine (PRRS-Virus)

Erreger Schweine 1.526 
(840)

45 
(5)

43 
(9)

454 
(113) D+E

Mykoplasmose des Geflügels  
(Mycoplasma gallisepticum und  
M. meleagridis)

Erreger Nutzgeflügel 0 0 (0) 0 0 D+E

Infektion mit Salmonella  
Pullorum, S. Gallinarum,  
S. arizonae

Erreger Nutzgeflügel 370 (0) 529 (0) 0 188 (0) D+E M

Chlamydiose der Vögel Erreger

Nutzgeflügel 10 (2) 10 (0) 12 (1) 16 (3)

D+E MZoo-/Ziervögel 23 (1) 27 (0) 136 (10) 58 (3)

Wildvögel 0 (0) 56 (0) 21 (0) 13 (1)

Befall mit Aethina tumida  
(Kleiner Bienenbeutenkäfer)

Erreger Bienen 0 0 (0) 0 0 (0) D+E A

Amerikanische Faulbrut  
(Paenibacillus larvae) Erreger Bienen 559 

(29)
874 
(37)

759 
(115)

1.071 
(82) D+E A

Befall mit Tropilaelaps spp. Erreger Bienen 0 0 (0) 0 0 D+E A

Paratuberkulose Antikörper 
u. Erreger

Rinder 1.181 
(13)

200 
(2)

543 
(16)

807 
(25)

E Mkleine Wiederkäuer 0 (0) 0 (0) 199 (16) 97 (4)

sonstige 2 (0) 0 (0) 55 (0) 15 (1)

West-Nil-Fieber Erreger
Vögel 87 (0) 64 (0) 113 (0) 61 (0)

E A
Pferde 1 (0) 2 (0) 0 (0) 1 (0)

Q-Fieber Antikörper 
u. Erreger

Rinder 372 
(87)

95 
(7)

442 
(151)

472 
(89)

E M
kleine Wiederkäuer 116 (0) 63 (0) 93 (0) 83 (36)

Koi-Herpesvirus-Infektion Erreger Fische 0 0 0 179 (13) E A

Legende

  Kategorie A+D+E Seuche

  Kategorie B+D+E Seuche

  Kategorie C+D+E Seuche

  Kategorie D+E Seuche

  Kategorie E Seuche

  keine Kategorie
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Tierseuchen nach nationaler Gesetzeslage (anzeigepflichtig)

Tierkrankheiten nach nationaler Gesetzeslage (meldepflichtig)

Nachgewiesene Erkrankung 
(Erregernachweis) Tierart/-gruppe

CVUA-MEL CVUA-OWL CVUA-RRW CVUA-Westfalen

Gesamtzahl der Untersuchungen (positiv)

Rauschbrand Rinder 0 0 (0) 0 0 (0)

Salmonellose der Rinder Rinder 5.380 (527) 779 (8) 1.102 (201) 443 (0)

Transmissible Spongiforme  
Enzephalopathie (TSE)

Rinder 0 0 0 16.435 (0)

kleine  
Wiederkäuer 0 0 0 2.899 (0)

Nachgewiesene Erkrankung 
(Erregernachweis) Tierart/-gruppe

CVUA-MEL CVUA-OWL CVUA-RRW CVUA-Westfalen

Gesamtzahl der Untersuchungen (positiv)

Bornavirusinfektionen  
der Säugetiere

kleine  
Wiederkäuer 0 1 (0) 0 0

Pferde 0 0 (0) 0 0

sonstige 0 1 (0) 0 0

Campylobacteriose  
(thermophile Campylobacter)

Rinder 0 (0) 9 (0) 0 (0) 0 (0)

kleine  
Wiederkäuer 0 (0) 6 (0) 1 (0) 0 (0)

Hunde 0 (0) 50 (11) 14 (1) 69 (8)

Katzen 0 (0) 43 (2) 6 (0) 40 (3)

Nutzgeflügel 0 (0) 49 (27) 1 (0) 2 (2)

sonstige 41 (4) 2 (0) 2 (0) 49 (8)

Chlamydiose

Rinder 28 (0) 19 (0) 34 (0) 165 (1)

kleine  
Wiederkäuer 15 (4) 6 (0) 23 (2) 29 (2)

sonstige 350 (3) 33 (8) 244 (13) 168 (30)

Gumboro-Krankheit Nutzgeflügel 0 0 0 0

Infektiöse Laryngotracheitis  
des Geflügels (ILT) Hühner 0 21 (0) 36 (1) 9 (2)

Leptospirose

kleine  
Wiederkäuer 13 (0) 0 (0) 1 (0) 0

Schweine 307 (16) 0 (0) 18 (0) 0

sonstige 44 (0) 0 (0) 11 (1) 0

Listeriose  
(Listeria monocytogenes)

Rinder 13 (0) 18 (3) 5 (0) 63 (3)

kleine  
Wiederkäuer 10 (3) 14 (2) 16 (0) 109 (3)

Schweine 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Pferde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)

Hunde 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
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Nachgewiesene Erkrankung 
(Erregernachweis) Tierart/-gruppe

CVUA-MEL CVUA-OWL CVUA-RRW CVUA-Westfalen

Gesamtzahl der Untersuchungen (positiv)

Listeriose  
(Listeria monocytogenes)

Katzen 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Wild  
(Säugetiere) 3 (1) 4 (2) 2 (1) 21 (0)

Zootiere  
(Säugetiere) 2 (0) 1 (0) 4 (0) 9 (0)

Nutzgeflügel 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0)

Wildvögel 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Zoo-/Ziervögel 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

sonstige 0 (0) 0 (6) 0 (0) 0 (0)

Maedi/Visna kleine  
Wiederkäuer 0 0 (0) 0 0

Mareksche Krankheit Hühner 0 4 (75) 10 (2) 13 (3)

Rauschbrand kleine  
Wiederkäuer 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0)

Säugerpocken  
(Orthopoxinfektion)

Rinder 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Schweine 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Pferde 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Katzen 0 0 (0) 2 (0) 1 (0)

Wild  
(Säugetiere) 0 0 (0) 2 (0) 0 (0)

Zootiere  
(Säugetiere) 0 2 (0) 0 (0) 0 (0)

sonstige 0 1 (0) 0 (0) 0 (0)

Salmonellose (außer Rind)

kleine  
Wiederkäuer 79 (0) 55 (4) 74 (3) 124 (7)

Schweine 1.811 (114) 169 (15) 45 (1) 410 (22)

Pferde 44 (10) 12 (0) 18 (0) 62 (0)

Hunde 32 (2) 55 (2) 97 (4) 74 (2)

Katzen 14 (0) 47 (0) 95 (5) 46 (0)

Wild  
(Säugetiere) 90 (1) 71 (5) 49 (3) 119 (16)

Zootiere  
(Säugetiere) 1.910 (29) 17 (2) 123 (2) 39 (0)

Nutzgeflügel 370 (10) 461 (5) 616 (18) 188 (10)

Wildvögel 69 (7) 52 (3) 31 (1) 57 (4)

Zoo-/Ziervögel 122 (3) 64 (0) 323 (6) 58 (1)

Reptilien 9 (2) 179 (71) 19 (10) 1 (0)

sonstige 92 (2) 22 (1) 88 (0) 36 (0)
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Nachgewiesene Erkrankung 
(Erregernachweis) Tierart/-gruppe

CVUA-MEL CVUA-OWL CVUA-RRW CVUA-Westfalen

Gesamtzahl der Untersuchungen (positiv)

SARS-CoV-2

Hunde 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)

Katzen 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)

Marderartige 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Hamster 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

sonstige 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Schmallenberg-Virus

Rinder 137 (0) 31 (0) 398 (1) 504 (2)

kleine  
Wiederkäuer 32 (0) 16 (0) 23 (0) 102 (0)

sonstige 3 (0) 0 (0) 9 (0) 16 (0)

Toxoplasmose

Rinder 0 0 (0) 0 7 (0)

kleine  
Wiederkäuer 0 0 (0) 0 22 (5)

Schweine 0 0 (0) 0 0 (0)

Pferde 0 0 (0) 0 0 (0)

Katzen 0 0 (0) 0 2 (1)

Heim-/ 
Pelztiere 0 0 (0) 0 2 (0)

sonstige 0 0 (0) 0 5 (0)

Transmissible Virale  
Gastroenteritis des Schweins 

Schweine 0 34 (0) 0 0

sonstige 0 0 (0) 0 0

Tuberkulose/Mykobakteriose  
(außer MTC-Komplex)

Rinder 2 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0)

kleine  
Wiederkäuer 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0)

Schweine 8 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)

Pferde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Hunde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Katzen 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0)

Wild  
(Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 7 (0) 0 (0)

Zootiere  
(Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 15 (2) 0 (0)

Nutzgeflügel 0 (0) 0 (0) 9 (2) 0 (0)

Wildvögel 0 (0) 0 (0) 8 (5) 1 (1)

Zoo-/Ziervögel 1 (0) 0 (0) 61 (18) 1 (1)

Reptilien 0 (0) 0 (0) 6 (1) 0 (0)

sonstige 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0)
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Nachgewiesene Erkrankung 
(Erregernachweis) Tierart/-gruppe

CVUA-MEL CVUA-OWL CVUA-RRW CVUA-Westfalen

Gesamtzahl der Untersuchungen (positiv)

Tularämie

Hasen,  
Kaninchen 0 73 (18) 39 (13) 110 (32)

sonstige 0 3 (0) 2 (0) 1 (0)

Verotoxin bildende E. coli

Rinder 0 (0) 0 (0) 0 (0) 59 (19)

kleine  
Wiederkäuer 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (2)

Schweine 12 (8) 0 (0) 0 (0) 36 (17)

Pferde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Hunde 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Katzen 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Wild 
(Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

Zootiere  
(Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (1)

sonstige 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Vogelpocken (Avipoxinfektion)

Hausgeflügel 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Tauben 0 0 (0) 1 (0) 0 (0)

sonstige Vögel 0 0 (0) 6 (0) 0 (0)
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Brucellose (Brucella spp.)

Rinder 28 (0) 58 (0) 24 (0) 61 (0)

kleine Wiederkäuer 14 (0) 48 (0) 14 (0) 25 (0)

Schweine 310 (0) 5 (0) 29 (0) 70 (0)

Pferde 9 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0)

Hunde 0 (0) 3 (0) 0 (0) 16 (0)

Hasen, Kaninchen 0 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (0)

sonstige 4 (0) 24 (0) 7 (0) 0 (0)

Milzbrand (Bacillus anthracis)

Rinder 0 1 (0) 0 0

kleine Wiederkäuer 0 0 (0) 0 0

Pferde 0 0 (0) 0 0

sonstige 0 0 (0) 0 0

Salmonellose (Salmonella spp.)

Rinder 5.380 
(527)

779 
(8)

1.102 
(201)

443 
(0)

kleine Wiederkäuer 79 (0) 55 (4) 74 (3) 124 (7)

Schweine 1.811 (114) 169 (15) 45 (1) 410 (22)

Pferde 44 (10) 12 (0) 18 (0) 62 (0)

Hunde 32 (2) 55 (2) 97 (4) 74 (2)

Katzen 14 (0) 47 (0) 95 (5) 46 (0)

Wild (Säugetiere) 90 (1) 71 (5) 49 (3) 119 (16)

Zootiere (Säugetiere) 1.910 (29) 17 (2) 123 (2) 39 (0)

Nutzgeflügel 370 (10) 461 (5) 616 (18) 188 (10)

Wildvögel 69 (7) 52 (3) 31 (1) 57 (4)

Zoo-/Ziervögel 122 (3) 64 (0) 323 (6) 58 (1)

Reptilien 9 (2) 179 (71) 19 (10) 1 (0)

sonstige 92 (2) 22 (1) 88 (0) 36 (0)
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Campylobacteriose  
(Campylobacter spp.)

Rinder 0 (0) 9 (0) 24 (0) 0 (0)

kleine Wiederkäuer 0 (0) 6 (0) 11 (0) 0 (0)

Hunde 0 (0) 50 (11) 14 (1) 69 (8)

Katzen 0 (0) 43 (2) 6 (0) 40 (3)

Nutzgeflügel 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (2)

sonstige 41 (4) 2 (0) 11 (0) 49 (8)

Chlamydiose (Chlamydia spp.)

Rinder 28 (0) 19 (0) 35 (0) 165 (1)

kleine Wiederkäuer 15 (4) 6 (0) 23 (2) 29 (2)

Schweine 306 (0) 3 (0) 30 (1) 70 (22)

Nutzgeflügel 10 (2) 10 (0) 12 (1) 16 (3)

Wildvögel 0 (0) 56 (0) 21 (0) 13 (1)

Zoo-/Ziervögel 23 (1) 27 (0) 136 (10) 58 (3)

sonstige 11 (0) 33 (8) 45 (1) 11 (1)

Verotoxin bildende E. coli

Rinder 0 (0) 0 (0) 0 (0) 59 (19)

kleine Wiederkäuer 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (2)

Schweine 12 (8) 0 (0) 0 (0) 36 (17)

Pferde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Hunde 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Katzen 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Wild (Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

Zootiere (Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (1)

sonstige 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

E. coli, ESBL

Rinder 0 0 (0) 0 (0) 2 (2)

kleine Wiederkäuer 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Schweine 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Pferde 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
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E. coli, ESBL

Hunde 0 0 (0) 0 (0) 1 (1)

B
ak

te
ri

en

Katzen 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Wild (Säugetiere) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Zootiere (Säugetiere) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

sonstige 0 28 (6) 0 (0) 0 (0)

Listeriose  
(Listeria monocytogenes)

Rinder 13 (0) 18 (3) 5 (0) 63 (3)

kleine Wiederkäuer 10 (3) 14 (2) 16 (0) 109 (3)

Schweine 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Pferde 0 0 (0) 0 (0) 1 (0)

Hunde 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Katzen 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Wild (Säugetiere) 3 (1) 4 (2) 2 (1) 21 (0)

Zootiere (Säugetiere) 2 (0) 1 (0) 4 (0) 9 (0)

Nutzgeflügel 0 1 (1) 1 (1) 0 (0)

Wildvögel 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Zoo-/Ziervögel 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

sonstige 0 0 (6) 0 (0) 0 (0)

Mykobakteriose  
(MTC-Komplex und andere  
Mykobakterien)

Rinder 2 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0)

kleine Wiederkäuer 0 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0)

Schweine 8 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)

Pferde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Hunde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Katzen 0 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0)

Wild (Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 7 (0) 0 (0)

Zootiere (Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 15 (2) 2 (0)

Nutzgeflügel 1 (0) 0 (0) 9 (2) 0 (0)
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Mykobakteriose  
(MTC-Komplex und andere  
Mykobakterien)

Wildvögel 0 (0) 0 (0) 8 (5) 1 (1)

Zoo-/Ziervögel 0 (0) 0 (0) 61 (18) 1 (1)

Reptilien 0 (0) 0 (0) 6 (1) 0 (0)

sonstige 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0)

Q-Fieber (Coxiella burnetii)

Rinder 33 (5) 21 (1) 65 (11) 70 (7)

kleine Wiederkäuer 15 (0) 16 (0) 16 (0) 30 (0)

sonstige 3 (0) 0 (0) 7 (0) 4 (0)

Staphylococcus aureus, MRSA

Rinder 0 (0) 0 (0) 0 (0) 15 (0)

kleine Wiederkäuer 0 (0) 0 (0) 0 (0) 20 (0)

Schweine 0 (0) 0 (0) 0 (0) 43 (0)

Pferde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 21 (0)

Hunde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0)

Katzen 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (1)

Wild (Säugetiere) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 25 (0)

Zootiere (Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (0)

sonstige 0 (0) 23 (19) 0 (0) 20 (0)

Tularämie (Francisella tularensis)
Hasen, Kaninchen 0 73 (18) 39 (13) 110 (32)

sonstige 0 3 (0) 2 (0) 1 (0)

Yersinia pseudotuberculosis

Wild (Säugetiere) 8 (8) 8 (8) 5 (5) 5 (4)

Hausgeflügel 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Wildvögel 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Zoo-/Ziervögel 1 (1) 2 (2) 0 (3) 0 (0)

sonstige 1 (1) 0 (0) 0 (3) 4 (1)

Yersinia enterocolitica
Schweine 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

sonstige 0 (0) 2 (2) 0 (2) 18 (3)

P
ilz

e

Aspergillose

Wildvögel 0 (0) 3 (3) 112 (0) 12 (2)

Zoo-/Ziervögel 0 (0) 6 (0) 112 (5) 22 (3)

sonstige 8 (8) 26 (1) 112 (3) 71 (6)
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Microsporum spp.

Hunde 0 (0) 7 (0) 112 (0) 2 (0)

Katzen 0 (0) 1 (0) 112 (0) 0 (0)

sonstige 0 (0) 0 (0) 112 (0) 3 (0)

Trichophyton spp. 

Rinder 0 (0) 0 (0) 112 (0) 0 (0)

kleine Wiederkäuer 0 (0) 0 (0) 112 (0) 1 (0)

Hunde, Katzen 0 (0) 8 (0) 112 (0) 2 (0)

sonstige 0 (0) 0 (0) 112 (0) 2 (0)

P
ar

as
it

en

Ascaridose
Nutztiere 805 (36) 567 (6) 156 (0) 431 (18)

Wild (Säugetiere) 152 (1) 116 (7) 160 (5) 186 (15)

Großer Leberegel  
(Fasciola hepatica)

kleine Wiederkäuer 36 (0) 91 (1) 52 (3) 105 (3)

Wild (Säugetiere) 0 (0) 116 (0) 39 (0) 26 (0)

sonstige 0 (0) 202 (0) 29 (2) 310 (0)

Kleiner Leberegel 
(Dicrocoelium dendriticum)

Rinder 0 (0) 93 (0) 29 (0) 49 (0)

kleine Wiederkäuer 36(0) 91 (0) 52 (0) 105 (1)

Wild (Säugetiere) 0 (0) 116 (0) 39 (0) 26 (0)

sonstige 0 (0) 202 (0) 39 (0) 261 (0)

Kryptosporidiose

Rinder 55 (11) 24 (5) 19 (0) 58 (22)

kleine Wiederkäuer 3 (2) 9 (3) 1 (0) 22 (6)

Wild (Säugetiere) 8 (2) 1 81) 1 (0) 25 (10)

Reptilien 1 (0) 45 (2) 5 (3) 0 (0)

sonstige 191 (5) 6 (1) 1 (0) 4 (0)

Giardia spp.

Hunde 7 (0) 75 (26) 49 (9) 66 (5)

Katzen 0 (0) 13 (1) 38 (8) 49 (3)

Heim- und Pelztiere 0 (0) 13 (6) 0 (0) 2 (0)

sonstige 10 (3) 127 (2) 8 (3) 34 (2)

Toxoplasmose  
(Toxoplasma gondii)

Rinder 0 14 (0) 0 7 (0)

kleine Wiederkäuer 0 38 (0) 0 5 (5)

Schweine 0 4 (0) 0 0 (0)



158

Jahresbericht CVUÄ NRW | Daten und Fakten

E
rr

eg
er

g
ru

p
p

e

Z
o

o
n

o
se

n
 

(E
rr

eg
er

n
ac

h
w

ei
s)

T
ie

ra
rt

/
-g

ru
p

p
e

C
V

U
A

-M
E

L 
G

es
am

tz
ah

l u
n

te
rs

u
ch

te
r 

T
ie

re
 (

p
o

si
ti

v)

C
V

U
A

-O
W

L 
G

es
am

tz
ah

l u
n

te
rs

u
ch

te
r 

T
ie

re
 (

p
o

si
ti

v)

C
V

U
A

-R
R

W
 

G
es

am
tz

ah
l u

n
te

rs
u

ch
te

r 
T

ie
re

 (
p

o
si

ti
v)

C
V

U
A

-W
es

tf
al

en
 

G
es

am
tz

ah
l u

n
te

rs
u

ch
te

r 
T

ie
re

 (
p

o
si

ti
v)

P
ar

as
it

en

Toxoplasmose  
(Toxoplasma gondii)

Pferde 0 179 (0) 0 0 (0)

Katzen 0 17 (0) 0 2 (1)

Heim- und Pelztiere 0 7 (0) 0 2 (0)

sonstige 0 202 (0) 0 5 (0)

Zecken 

Nutztiere 301 (15) 336 (0) 133 (0) 431 (11)

Hunde 36 (1) 63 (80) 92 (0) 231 (3)

Katzen 24 (0) 50 (0) 94 (0) 285 (85)

Wild (Säugetiere) 152 (22) 82 (86) 151 (9) 186 (20)

Reptilien 0 194 (0) 0 (0) 1 (0)

sonstige 0 178 (0) 231 (0) 284 (3)

Flohbefall

Hunde 36 (3) 63 (0) 92 (1) 231 (0)

Katzen 24 (4) 50 (0) 94 (1) 285 (1)

Wild (Säugetiere) 152 (3) 82 (1) 151 (0) 186 (4)

sonstige 0 692 (0) 231 (0) 687 (0)

V
ir

en

Influenzavirus

Schweine 926 (137) 41 (7) 18 (0) 389 (48)

Pferde 0 (0) 0 3 (0) 4 (0)

Hausgeflügel 1.609 
(171)

4.039 
(736)

4.841 
(241)

1.982 
(11)

Wildvögel 316 (39) 402 (23) 352 (59) 132 (6)

Zoo-/Ziervögel 374 (0) 30 (0) 570 (7) 114 (0)

sonstige 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)

Pockeninfektion (Orthopoxvirus)

Rinder 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Schweine 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Pferde 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Katzen 0 0 (0) 2 (0) 1 (0)

Wild (Säugetiere) 0 0 (0) 2 (0) 0 (0)

Zootiere (Säugetiere) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

sonstige 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)
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Rotavirusinfektion

Rinder 34 (9) 23 (8) 34 (13) 46 (14)

kleine Wiederkäuer 2 (0) 7 (0) 1 (0) 22 (2)

Schweine 243 (101) 33 (17) 0 (0) 23 (4)

Hunde, Katzen 4 (0) 14 (2) 2 (1) 15 (7)

sonstige 3 (0) 5 (1) 3 (0) 4 (0)

Tollwut

Rinder 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Schweine 0 (0) 0 (0) 0 (0) 21 (0)

Pferde 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Hunde 1 (0) 2 (0) 14 (0) 4 (0)

Katzen 1 (0) 2 (0) 7 (0) 5 (0)

Wild (Säugetiere),  
davon: 14 (0) 26 (0) 113 (0) 146 (0)

Füchse 7 (0) 13 (0) 103 (0) 58 (0)

Fledermäuse 3 (0) 4 (0) 9 (0) 0 (0)

Zootiere (Säugetiere) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)

sonstige 0 (0) 0 (0) 0 (0) 64 (0)

Tollwutantikörper
Hunde 0 0 0 848 (800)

Katzen 0 0 0 504 (482)

West-Nil-Fieber

Pferde 1 (0) 2 (0) 0 (0) 1 (0)

Wildvögel 58 (0) 55 (0) 41 (0) 41 (0)

Zoovögel 14 (0) 2 (0) 52 (0) 20 (0)

sonstige 15 (0) 7 (0) 20 (0) 5 (0)

T
S

E Transmissible Spongiforme  
Enzephalopathie (TSE)

Rinder 0 0 0 16.435 (0)

kleine Wiederkäuer 0 0 0 2.899 (0)

sonstige 0 0 0 53 (0)
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Anzahl der Einsendungen

CVUA-MEL 27 187 1.882 87 96 39 36 152 76 152 224 14 0 6 2.978

CVUA-OWL 9 79 117 53 63 50 52 84 13 78 109 195 20 7 929

CVUA-RRW 15 76 48 77 92 94 98 164 128 101 456 19 0 9 1.377

CVUA-Westfalen 42 159 455 122 57 48 38 187 42 135 115 1 12 0 1.413

B
ef

u
n

d
e

Tierschutz/Forensik

CVUA-MEL 3 58 40 7 5 5 1 0 0 2 11 0 0 1 133

CVUA-OWL 3 19 25 6 12 8 1 0 0 1 0 0 0 0 75

CVUA-RRW 0 12 3 9 21 15 4 4 0 10 22 1 0 0 101

CVUA-Westfalen 2 12 11 6 3 2 5 0 0 5 0 0 0 0 46

Vergiftungen/Vergiftungsverdacht

CVUA-MEL 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 11 0 0 0 18

CVUA-OWL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3

CVUA-RRW 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9

CVUA-Westfalen 0 5 0 4 0 5 0 2 2 1 3 0 0 0 22

Tumoren

CVUA-MEL 1 1 4 1 34 10 4 4 3 1 7 1 0 0 70

CVUA-OWL 1 2 0 0 21 6 1 1 3 8 0 6 0 0 49

CVUA-RRW 0 0 0 1 3 9 3 0 8 9 20 0 0 0 53

CVUA-Westfalen 4 4 0 3 23 5 3 5 8 6 1 0 0 0 62

infektiöse Erkrankungen  
inkl. Zoonosen

CVUA-MEL 7 58 1.742 52 15 6 26 99 28 140 180 6 0 3 2.362

CVUA-OWL 2 20 31 37 12 9 32 53 4 27 35 42 6 2 312

CVUA-RRW 5 38 21 39 30 21 63 30 42 48 268 7 0 0 612

CVUA-Westfalen 13 90 371 80 19 28 27 105 18 79 56 0 10 0 896

Traumata

CVUA-MEL 3 1 4 1 2 3 2 8 3 1 14 0 0 0 42

CVUA-OWL 0 1 0 2 1 1 1 13 0 5 16 1 0 0 41

CVUA-RRW 3 7 7 5 13 9 4 113 19 14 107 0 0 0 301

CVUA-Westfalen 3 3 1 2 1 2 1 33 1 8 19 0 1 0 75

sonstige Befunde

CVUA-MEL 10 34 89 19 17 8 6 23 29 3 2 3 0 2 245

CVUA-OWL 3 37 61 8 16 26 17 17 6 37 56 146 14 5 449

CVUA-RRW 7 19 17 22 23 39 24 17 59 20 34 11 0 0 292

CVUA-Westfalen 29 69 84 42 38 20 11 82 24 56 59 1 2 0 517
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CVUA-MEL 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 11 0 0 0 18

CVUA-OWL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3

CVUA-RRW 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9

CVUA-Westfalen 0 5 0 4 0 5 0 2 2 1 3 0 0 0 22

Tumoren

CVUA-MEL 1 1 4 1 34 10 4 4 3 1 7 1 0 0 70

CVUA-OWL 1 2 0 0 21 6 1 1 3 8 0 6 0 0 49

CVUA-RRW 0 0 0 1 3 9 3 0 8 9 20 0 0 0 53

CVUA-Westfalen 4 4 0 3 23 5 3 5 8 6 1 0 0 0 62

infektiöse Erkrankungen  
inkl. Zoonosen

CVUA-MEL 7 58 1.742 52 15 6 26 99 28 140 180 6 0 3 2.362

CVUA-OWL 2 20 31 37 12 9 32 53 4 27 35 42 6 2 312
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Abkürzungsverzeichnis

1,3-DCP	 1,3-Dichlorpropanol

13C	 Kohlenstoff-Isotop 13

14C	 Kohlenstoff-Isotop 14

1H	 Wasserstoff (isotop)

2-MCPD	 2-Monochlorpropandiol

3-MCPD	 3-Monochlorpropandiol

A
ADI-Wert 	 Acceptable Daily Intake

AI 	 Aviäre Influenza

AFB	 Amerikanische Faulbrut

AG	 Arbeitsgruppe

AHL	 Animal Health Law

ALARA	� As Low As Reasonably Achievable

ALTS	� Arbeitskreis der auf dem Gebiet  

der Lebensmittelhygiene und der 

Lebensmittel tierischer Herkunft  

tätigen Sachverständigen

ANSES	� Agence Nationale Sécurité Sanitaire 

Alimentaire Travail, frz. Behörde für 

Lebensmittel(sicherheit), Umwelt-

schutz und Arbeitssicherheit

ARfD	 Akute Referenzdosis

ASP	 Afrikanische Schweinepest 

AWS	� Arbeitsgruppe Wein und Spirituosen

B
bar	 Druckeinheit

Bd	 Batrachochytrium dendrobatidis

BEFFE	� Bindegewebseiweißfreies Fleisch

eiweiß

BfR	� Bundesinstitut für Risikobewertung

BG	 Bestimmungsgrenze

BGBl.	 Bundesgesetzblatt

BHV-1 	 Bovines Herpesvirus Typ 1

BLL	� Bund für Lebensmittelrecht und  

Lebensmittelkunde e.V.  

(jetzt Lebensmittelverband)

Bsal	� Batrachochytrium salamandrivorans 

(Salamanderpest)

BSV	 Bienensachverständige(r)

Bt	 Bacillus thuringiensis

BÜP	� Bundesweiter Überwachungsplan

BVL	� Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit

C
CaMV	� Cauliflower Mosaic Virus  

(Blumenkohlmosaikvirus)

CMR	� Cancerogen, mutagen, toxic for  

reproduction

COI	 International Olive Council

CSF	 Classical Swine Fever

CVUÄ	� Chemische und Veterinärunter

suchungsämter

CVUA-MEL	� Chemisches und Veterinärunter

suchungsamt Münsterland-

Emscher-Lippe

CVUA-OWL	� Chemisches und Veterinäruntersu-

chungsamt Ostwestfalen-Lippe

CVUA-RRW	� Chemisches und Veterinärunter

suchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

D
DGF e. V.	� Deutsche Gesellschaft für Fett

wissenschaft e.V.

DGHM	� Deutsche Gesellschaft für Hygiene 

und Mikrobiologie

Di-HEMA-	 Di-HEMA-Trimethylhexyl- 

TMHDC	 Dicarbamate

DINP	 Diisononylphthalat

dl-PCB	� dioxinähnliche polychlorierte  

Biphenyle

DLS	 Dynamische Lichtstreuung

DNA	 Desoxyribonukleinsäure

E
E	� Exponentialschreibweise für  

Zahlenwerte 

E-	 Elektronische (-r, -s)

E. coli	 Escherichia coli

EFSA	 European Food Safety Authority
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EG 	 Europäische Gemeinschaft

ELISA	� Enzyme Linked Immunosorbent  

Assay, enzymgebundener Immuno

(sorbierendes) Testverfahren

E-Nummer	� europaweit codierter zugelassener 

Zusatzstoff

ERIC	� Enterobacterial repetitive intergenic 

consensus

EU	 Europäische Union

EuGH	 Europäischer Gerichtshof

EWG	� Europäische Wirtschaftsgemein-

schaft

F
FCM	 Food Contact Material

FLI	 Friedrich-Loeffler-Institut

FSE	 Fettsäureester

G
GC-MS/MS	� Gaschromatografie-Tandem-

Massenspektrometrie

GE	 Glycidyl-Fettsäureester

gE	 Glykoprotein E

GmbH	� Gesellschaft mit beschränkter  

Haftung

GRE	 grenzwertig

GV	 gentechnisch verändert

GVO	� gentechnisch veränderter  

Organismus

H
H5N1	� Hämagglutinin5 Neuramidase1  

(Virus)

HEMA	 2-Hydroxyethylmethacrylat

HEV	 Hepatitis-E-Virus

HI (-T)	� Herkunfts- und Informationssystem 

(Tier)

HJ	 Halbjahr

HPLC	� High Performance Liquid Chroma

tography, Hochleistungsflüssigkeits

chromatografie

I
ICP-OES	� Inductively Coupled Plasma Optical 

Emission Spectrometry, Optische 

Emissionsspektrometrie mit induktiv 

gekoppeltem Plasma

IMS	� Integrierte Molekulare Surveillance

INCI	� International Nomenclature of  

Cosmetic Ingredients

J
JRC	 Joint Research Centre

K
KBE/g	� Kolonie bildende Einheiten je Gramm

KmV	 Kontaminantenverordnung

KOB	 Kreisordnungsbehörde

KSP	 Klassische Schweinepest

KWE	 Kaltwasserextrakt

L
L.	� Linné (frz. Botaniker), ergänzende 

Angabe bei botanischen Gattungs- 

und Artbezeichnungen

L.	 Listeria (Mikroorganismen)

LANUV	� Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz NRW

LBMZ	� Lebensmittel für besondere  

medizinische Zwecke

LC	� Liquid(Flüssig)-Chromatografie

LC-MS/MS	� Liquid-Chromatografie-Massen

spektrometrie/Massenspektro

metrie

LFGB	� Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- 

und Futtermittelgesetzbuch

LKV	 Landeskontrollverband in NRW

LM	 Lebensmittel

LMIV 	� Lebensmittelinformations

verordnung

LML	� Lebensmittel-Leitsätze (des  

Deutschen Lebensmittelbuchs)

LUP	� Landesweites Untersuchungs

programm
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M
M	 Molare Masse in (g pro Mol)

mAh	 Milliampere-Stunde

MALDI-TOF	� Matrix-Assisted Laser Desorption/

Ionisation Time-of-Flight (massen

spektrometrisches Verfahren)

µg	 Mikrogramm

µg/L	 Mikrogramm je Liter

MK-4	 Menachinon-4, Vitamin K2

MK-6	� Menachinon-6 als Minorkomponente

MK-7	 Menachinon-7, Vitamin K2

MLV	� Ministerium für Landwirtschaft  

und Verbraucherschutz in NRW  

(seit Mitte 2022)

µm	 Mikrometer

MOAH	� aromatische Mineralöl-Kohlen

wasserstoffe

MOSH	� gesättigte Mineralöl-Kohlenwasser-

stoffe

MTVO	� Mineral- und Tafelwasser-Verord-

nung

MULNV	� Ministerium für Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucher-

schutz in NRW (bis Mitte 2022)

N
n	 Anzahl

ndl-PCB	� nicht dioxinähnliche polychlorierte 

Biphenyle

NEM	 Nahrungsergänzungsmittel

NFC	 Near Field Communication

NG	 Nachweisgrenze

ng/g	 Nanogramm je Gramm

NGS	 Next Generation Sequencing

NMR               	� Nuclear Magnetic Resonance,  

magnetische Kernspinresonanz

NRKP	� Nationaler Rückstandskontrollplan

NRL	 Nationales Referenzlabor

NRW	 Nordrhein-Westfalen  

O
OPSON	� Länder- und behördenübergreifende 

Operation zur Bekämpfung von  

Lebensmittelbetrug

OTA	 Ochratoxin

OZG	 Onlinezugangsgesetz

P
PAAE	 Polyaminoamidepichlorhydrin

PAK 	� Polycyclische aromatische Kohlen-

wasserstoffe

PAS	 Periodic-Acid-Schiff (Reaktion)

PBDE	 polybromierte Diphenylether

PCB	 polychlorierte Biphenyle

PCDD	 polychlorierte Dibenzo-p-dioxine

PCDF	 polychlorierte Dibenzofurane

PCR 	� Polymerase Chain Reaction,  

Polymerase-Ketten-Reaktion

PFAS	� per- und polyfluorierte Alkyl

substanzen 

PFNA	 Perfluornonansäure

PFOA	 Perfluoroctansäure

PFOS	 Perfluoroctansulfonsäure

PLA	 Polylactic Acid (Polymilchsäure)

POS	 positiv

PP	 Polypropylen

PWS	� pharmakologisch wirksame Stoffe

Q
QR	 Quick Response (Code)

QuEChERS	� Quick Easy Cheap Efficient Rugged 

Safe, schnell, einfach kostengüns-

tig, effizient, robust, sicher

QUID	� Quantitative Ingredients Declaration
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R
RASFF	� Rapid Alert System for Food and 

Feed, Schnellwarnsystem für Futter- 

und Lebensmittel

REACH	� Registration, Evaluation, Authorisa-

tion and Restriction of Chemicals

RFA	 Röntgenfluoreszenzanalyse

RFFIT	� Rapid Fluorescence Focus Inhibiton 

Test

RHG	 Rückstandshöchstgehalt

RKI	 Robert Koch-Institut

RNA	 Ribonukleinsäure

S
SARS-CoV-2	� Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus type 2 

SCCP	� Scientific Committee on Consumer 

Products

SCCS	� Scientific Committee on Consumer 

Safety

SPE	� Solid Phase Extraction, Festphasen-

Extraktion

ssp. 	 Subspezies, Unterart

STEC	� Shigatoxin bildende Escherichia coli

SVUA	� Staatliches Veterinäruntersu-

chungsamt

T
tdh	� thermostabiles direktes Hämolysin

TDI	� Tolerable Daily Intake, tolerierbare 

tägliche Aufnahmemenge

THC	 Tetrahydrocannabinol

THCA	 Tetrahydrocannabinolsäure

TPO	� Trimethylbenzoyl-Diphenylphosphin-

Oxid

trh	 tdh-verwandtes (related) Hämolysin

TSE	� Transmissible Spongiforme 

Enzephalopathie

TSK	 Tierseuchenkasse

TWI	� Tolerable Weekly Intake, tolerierbare 

wöchentliche Aufnahmemenge

U
UV	 Ultraviolett

UWG	� Gesetz gegen den unlauteren Wett-

bewerb

V
VO 	 Verordnung

Z
ZRM	 zertifiziertes Referenzmaterial

ω	 omega (altgriechisch)
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